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Tagesordnungen der Ratsversamm-
lungen vom 18. und 24. Februar

Parkgebührenverordnung 
der Stadt Leipzig  

Wichtiges zu Räum- und  
Streupflichten im Winter

Mit einer Schweigeminute und zehn wei-
ßen Rosen hat OBM Burkhard Jung seinem 
einstigen Amtsvorgänger Dr. Carl Friedrich 
Goerdeler an dessen Todestag gedacht. Am  
2. Februar 1945 war der engagierte Jurist,
Politiker und Widerstandskämpfer von den 
Nationalsozialisten hingerichtet worden.
1930 ist Goerdeler zum Oberbürgermeister 
von Leipzig gewählt worden. Obwohl Goer-
deler 1933 parteilos war, konnte er zunächst 
im Amt bleiben, auch wenn er der NS-Herr-
schaft von Beginn an mit großer Skepsis
begegnete. Als sein nationalsozialistischer
Stellvertreter während seiner Abwesenheit 
– entgegen einer ausdrücklichen Anwei-
sung – das Mendelssohn-Denkmal entfer-
nen ließ, trat Goerdeler im Dezember 1936 
demonstrativ von seinem Amt zurück. Von
1937 bis 1939 informierte Goerdeler im Aus-
land über die Verhältnisse in Deutschland,
wies auf den Verlust der Rechtsstaatlichkeit 
und die Judenverfolgungen hin und warn-
te vor Hitlers kriegerischen Absichten. Wäh-
rend des Krieges gehörte er zu den führen-
den Männern des deutschen Widerstandes. 
An seinem Todestag erinnert die Stadt seit
dem Jahr 2000 auch mit dem Kommunal-
preis der Carl und Anneliese Goerdeler-Stif-
tung an Goerdeler.  Diese Ehrung muss pan-
demiebedingt verschoben werden. ■

Weiße Rosen 
für Goerdeler

Weiße Rosen als Symbol des Widerstands: 
OBM Burkhard Jung legte sie am Goerde-
ler-Denkmal nieder.  Foto: abl/bel

Leipzigs Kita-Pläne bis 2030 liegen vor
 20 Baumaßnahmen bis 2022 vorgesehen / 6 600 Plätze werden bis 2025 gebraucht / 96 Kitas haben Sanierungsbedarf 

Stadt gibt weiter Gas für neue Kitas: Gut aufgehoben und wohl fühlt sich der Nachwuchs aber bereits in neuen Einrichtungen 
wie (v. l. oben) in der Ludolf-Colditz-Straße, in der Zeumerstraße und in der Möckernschen Straße (großes Foto). Kita-Neubau-
ten wie u. a. in der Marcusgasse (r. oben) kommen bis 2022 dazu. Fotos: Eric Kemnitz/Visualisierung: A. Malios

Leipzig legt sich ins Zeug 
beim Kita-Neubau. Viel ist 
schon erreicht, doch weitere 
Plätze werden gebraucht – 
6 600 bis 2025. Das zeigen 
die aktuelle Bedarfsplanung 
für 2021 und das langfristige 
Kita-Entwicklungskonzept, 
die jetzt dem Stadtrat zur 
Beschlussfassung vorgelegt 
werden. Werden alle laufen-
den Bauprojekte rechtzeitig 
fertig, stehen spätestens 
zum Jahresende ausrei-
chend Betreuungsplätze zur 
Verfügung.

„Die Nachfrage nach Betreu-
ungsplätzen in Leipzig steigt 
weiter an und stellt uns vor 
große Herausforderungen“, 
so Bürgermeisterin Vicki 
Felthaus. „Oberstes Ziel ist 
es, dass wir bedarfsgerecht 
und wohnortnah Kita-Plätze 
anbieten können.“ 

„Seit 2010 wurde die 
Kapazität in Kitas um etwa 
11 200 Plätze und damit um 
mehr als die Hälfte ausge-
baut“, erläutert Björn Uhrig 
aus dem Amt für Jugend und 
Familie. Aktuell liege der 
stadtweite Versorgungsgrad 
für ein-  bis unter dreijährige 
Kinder bei 88,1 Prozent und 
für Kindergartenkinder im 
Alter von drei bis unter sie-
ben Jahren bei 94,5 Prozent. 

Für 2021 rechnet die Stadt 
mit Ausgaben für Kitas in 
Höhe von rund 364,1 Millio-
nen Euro. Knapp die Hälfte 
davon übernimmt die Kom-
mune selbst. 

Nach derzeitigem Kennt-
nisstand werden 2021/2022 
über 20 Baumaßnahmen 
mit rund 2 600 zusätzlichen 
Plätzen für Kinder bis zum 

Schuleintritt fertig. Dazu 
gehören unter anderem die 
Kitas Ludolf-Colditz-Straße 
3, Marcusgasse 9, Taro- 
straße 7, Holbeinstraße 84, 
Prießnitzstraße 19, Lilien-
steinstraße 1, Delitzscher 
Straße 226, Landsberger Stra-
ße 120-126 und Seehausener 
Allee 24a.

Ziel der Kita-Bedarfspla-

nung seien auch pädagogisch 
anspruchsvolle Konzepte 
mit den Schwerpunkten 
Chancengleichheit, Inklusion 
und Vielfalt, erläutert Bür-
germeisterin Felthaus. Und 
die ließen sich nun mal besser 
in modernen Einrichtungen 
umsetzen als in Häusern, 
die in die Jahre gekommen 
sind. Daher stünde künftig 

auch die Erneuerung von Be-
standseinrichtungen stärker 
im Fokus. 138 Kitas sind im 
Eigentum der Stadt Leipzig. 
96 von ihnen mit insgesamt 
10 762 Plätzen haben einen 
komplexen Sanierungsbe-
darf – angefangen von der 
Villa bis zur DDR-Kinder-
kombination. Bereits jetzt 
in der Sanierung sind die 

Kitas in der Theodor-Neu-
bauer-Straße 18 und in der 
Ferdinand-Rhode-Straße 
17/17a. 15 weitere sind in 
Planung. Die ganzen Inves-
titionen könnten neben den 
kommunalen Maßnahmen 
nur in Zusammenarbeit mit 
Trägern der freien Jugend-
hilfe und Investoren erreicht 
werden, betont Felthaus.

Das jetzt ebenfalls vor-
liegende langfristige Ki-
ta-Entwicklungskonzept 
dient, vorausschauend bis 
zum Jahr 2030, als strate-
gische Grundlage für den 
weiteren quantitativen und 
qualitativen Ausbau der 
Betreuungsinfrastruktur. 
Zu den Grundsätzen dieses 
Konzeptes zählt die inklusive 
und wohnortnahe Betreuung 
und Förderung behinderter 
und von Behinderung be-
drohter Kinder im Bereich 
der frühkindlichen Bildung. 
Angestrebt wird eine Be-
darfsdeckung zwischen 95 
und 115 Prozent. Hand-
lungsbedarf wird besonders 
in den Versorgungsräumen 
Westliches Zentrum, Inne-
rer Westen, Nordwest und 
Innerer Osten gesehen. „In 
den nächsten Jahren machen 
wir einen Quantensprung bei 
der Kitaplatz-Versorgung“, 
ist sich Björn Uhrig sicher. ■

360 Grad: Leipzigs Straßenbefahrung beginnt

360-Grad-Kamera und Laserscanner auf dem Dach: Die Fahr-
zeuge der Firma Cyclomedia werden ab März in der gesamten 
Stadt unterwegs sein.    Foto: Cyclomedia Deutschland GmbH

Um Zeit und Geld zu sparen: Stadt und Netz Leipzig nehmen ab März Panoramabilder auf

Leipzig bewegt sich weiter 
in Richtung Smart City: Ab 
März werden die Straßen der 
Stadt im 360-Grad-Format 
fotografiert. Für das Projekt, 
das auf einem Stadtratsbe-
schluss fußt, kooperieren 
die Stadt Leipzig und die 
L-Gruppe. In ihrem Auftrag
befahren Fahrzeuge der Fir-
ma Cyclomedia ab März das
gesamte Straßennetz und
erstellen Fotos, die wichtige
Hilfsmittel für künftige In- 
frastrukturprojekte in Leipzig 
sein werden.

Mittels spezieller Kameras 
und Messtechnik entstehen 
hochaufgelöste Panorama-
bilder, die raumbezogene 
Daten enthalten. Die Bilder 
unterliegen strengen Daten-
schutzbestimmungen und 
sind nicht für die Veröffent-
lichung bestimmt. Vielmehr 
helfen sie, die schon existie-
renden Daten der Stadt, die 
bei Vermessungen und Beflie-
gungen von Leipzig erhoben 
wurden, zu aktualisieren und 
zu erweitern.

„Mit 360-Grad-Bildern 
kann die Verwaltung bei vie-
len Prozessen Zeit und Geld 
sparen und damit ihren Bür-
gerservice verbessern“, sagt 
Jana Dietrich, Abteilungslei-
terin im Amt für Geoinfor-

mation und von städtischer 
Seite verantwortlich für dieses 
Projekt. „Planungs- und Bau-
prozesse werden einfacher, 
weil wir genauer messen 
können. Wir können uns auf-
wändige örtliche Begehungen 
und Befahrungen sparen. 
Wir  betrachten die Stadt per 
Mausklick dann einfach in 
verschiedensten Blickwinkeln 
vom Arbeitsplatz aus.“ Auch 
interne Abstimmungsprozes-
se mit anderen Ämter sowie 
zwischen Verwaltung und 
Unternehmen könnten sich 
verkürzen und effizienter 

werden, so Dietrich. Mit Bil-
dern des Straßenraums und 
von Gebäudefassaden können 
baurechtliche Fragen geklärt, 
Informationen zum Straßen-
zustand, zur Grünpflege oder 
Reinigung erfasst werden. 
Auch für Barrierefreiheit, Stra-
ßenplanung, Umweltschutz, 
Genehmigung von Sonder-
nutzungen und die Einsatz-
planungen der Feuerwehr 
sind diese Daten nützlich. 
Nach der Straßenbefahrung 
wird Leipzig auch erstmals 
eine vollständige Übersicht 
des Fahrradwegenetzes in 

der Hand halten, die zudem 
Auskunft gibt über Zustand 
und Oberflächen der Wege.

Vorteile ergeben sich zum 
Beispiel auch für Unterneh-
men, wie für die Leipzig  Netz 
GmbH, die Projektpartner der 
360-Grad-Befahrung ist. Als
Netzbetreiber kann sie ihren
Kundenservice verbessern.
Weil die Daten hochaufgelöst 
sind, spart das Tochterun-
ternehmen der Stadtwerke
Leipzig letztlich Zeit für
Datenrecherche und Abstim-
mung und damit auch Kosten.

Übernehmen wird die 
Befahrung die Firma Cy-
clomedia Deutschland 
GmbH. Das Unternehmen 
hat über 30 Jahre Erfahrung 
mit Umgebungsaufnahmen 
für Geoinformationssyste-
me und zählt inzwischen 
Städte wie New York, Lu- 
xemburg, Amsterdam und 
Köln zu seinen Kunden.  
Bereits Ende April soll die ge-
samte Stadt erfasst sein.Damit 
die Daten nie älter als zwei 
Jahre sind, will die Stadt ab 
2022 jährlich jeweils die Hälfte 
des Straßennetzes abfahren. 
Insgesamt ist das Projekt auf 
fünf Jahre angelegt. ■

Das beliebte Talk-Format der Oper Leipzig, 
die Opernplauderei, läuft jetzt online. Im-
mer donnerstags, 18 Uhr, können sich Opern-
fans über Zoom zuschalten, die Software 
muss dafür nicht installiert werden. Einfach 
auf den unter www.oper-leipzig.de/de/plau 
derei angegebenen Link klicken und schon 
wandert z. B. am 18. Februar Sophie Bau-
er, Leiterin des Opernkinder- und Jugend-
chors, digital ins Wohnzimmer, am 25. Fe-
bruar stellt sich Stefan Klingele, Musikdi-
rektor der Musikalischen Komödie, vor. ■

Opernplauderei 
im Wohnzimmer

Überleben und Widerstand Rettungsdienst 2030 Voller Einsatz
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Neue Broschüre erinnert 
an KZ-Außenlager und 
Zwangsarbeit in Leipzig

Leipzig will 11 neue Wachen 
bauen und 18 zusätzliche  
Rettungsfahrzeuge anschaffen

Alle verfügbaren Kräfte  
der Stadtreinigung 
arbeiten im Winterdienst

Das Museum für Stadtgeschichte will mit 
den Leipzigern in Verbindung bleiben. „Wir 
sind ganz Ohr! Ihr Draht ins Museum“ heißt 
das neue Format. Jeweils mittwochs,16 bis 
17.30 Uhr, sind dafür die Telefone unter 
Rufnummer 9 65 13 36 geschaltet. Wer an-
ruft, kann sich 15 Minuten mit dem Muse-
umspersonal zu verschiedenen Themen aus-
tauschen.  Am 17. Februar geht es um Win-
ter und Eiskunstlaufstiefel von 1910, am 24. 
Februar um Röhrenfernseher.  ■

Stadtgeschichte
 ist ganz Ohr

www.leipzig.de/
strassenbefahrung
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Die Zahlen stimmen hoff-
nungsvoll: Im gesamten 
Bundesgebiet zeigt sich ein 
positiver Trend, was die Ent-
wicklung der Corona-Pan-
demie anbelangt. Leipzigs 
Gesundheitsamt registrierte 
in der vorvergangenen Wo-
che (4. KW) nur noch 517 
neue Fälle. Mitte Dezember 
hatte die Stadt noch mit 1 690 
Neuinfektionen wöchentlich 
zu kämpfen. Die Zahl der 
Neumeldungen in sieben 
Tagen pro 100 000 Einwoh-
ner bezifferte das Gesund-
heitsamt auf 66,8 (Stichtag: 
8. Februar 2021). Mit dem
Rückgang der Zahlen kann
das Amt Quarantänekontroll-
teams reduzieren und mehr
Fremdpersonal wieder auf
Abruf einsetzen.

Auch wenn die Impfsitu-
ation stagniert, weil nur in 
Abhängigkeit des verfügba-
ren Impfstoffs geimpft wer-
den kann, sind in der Stadt 
zumindest die Pflegeheime 
weitgehend mit einer Er-
stimpfung versorgt worden, 
meldet der DRK-Stadtver-
band. Insgesamt seien 20 808 
Impfdosen verabreicht wor-
den, etwa 715 Impfungen pro 
Tag. Vier mobile Teams sind 
im Einsatz, zwei Doppelstre-
cken im Impfzentrum auf 

Corona: Positiver Trend 
gibt Hoffnung

der Neuen Messe in Betrieb. 
Mit Beschluss vom 10. 

Februar hat die Bund-Län-
der-Konferenz den Lock-
down jetzt um drei Wochen 
bis zum 7. März verlängert. 
Über die Öffnung von Schu-
len und Kitas entscheiden die 
Ländern, Sachsens Kabinett 
hat Öffnungen bereits für 
den 15. Februar avisiert.Fakt 
ist: Auch in Deutschland 
kursieren hochansteckende 
Virus-Mutanten, die einer 
zu zeitigen Öffnung entge-
genstehen. Das Klinikum St. 
Georg untersucht derzeit sei-
ne Proben aus Abstrichen auf 
die aktuell relevanten Muta-
tionen wie der britischen  
(B.1.1.7), der südafrikani-
schen (B.1.351) und der in 
Brasilien (P.1) nachgewiese-
nen Variante, um belastbare 
Daten für die Diagnostik und 
Forschung zu erhalten.

Weil der Lockdown auch 
für Familien, Kinder und Ju-
gendliche eine enorme Belas-
tung darstellt, weist das Amt 
für Jugend und Familie noch 
einmal auf Notfallkontakte 
hin. Ein Plakat mit Telefon-
nummern und Websiten kann 
unter fib@leipzig.de abgeru-
fen werden, außerdem sind 
die Infos unter www.leipzig.
de/coronavirus einsehbar. ■

http:// www.oper-leipzig.de/de/plauderei 
http:// www.oper-leipzig.de/de/plauderei 
http://www.leipzig.de/strassenbefahrung
http://www.leipzig.de/strassenbefahrung


Zwischen Granaten & Gedichten
Gedenkstätte für Zwangsarbeit veröffentlicht Broschüre und Feature zum KZ-Außenlager

Befreite KZ-Häftlinge aus Leipzig in Wurzen, Mai 1945. 
Foto: Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig

Anlässlich des Gedenktages 
für die Opfer des National-
sozialismus am 27. Januar 
hat die Gedenkstätte  für 
Zwangsarbeit (GfZL) eine 
neue Informationsbroschüre 
und ein Audio-Feature zum 
KZ-Außenlager „HASAG“ 
Leipzig herausgegeben.

„Überleben und Widerstand“ 
– so lautet der Titel des neuen
Audio-Features der Gedenk-
stätte. Darin zitieren Mitarbei-
terinnen aus den Erinnerungen 
von ehemaligen KZ-Insassin-
nen an die letzten Monate im
größten Frauenaußenlager des
KZ Buchenwald. Es geht um
Kälte, Hunger und Gewalt, aber 
auch um Solidarität, Sabotage
und Widerstand. Über 5 000
Häftlinge hausten in den Ba-
racken. Zwölf Stunden am Tag 
mussten sie Luftabwehrgrana-
ten für die HASAG, einen der
größten Rüstungskonzerne des 
Deutschen Reiches, herstellen.
Prügel, Hunger und Erschöp-
fung prägten den Alltag. Durch 
die regelmäßigen „Selektio-
nen“ war der Tod allgegen-
wärtig: Kranke wurden nach
Auschwitz oder in andere
Lager deportiert. Doch trotz
des Grauens übten die Frauen
Widerstand – in ungewöhnli-
cher Form. Sie veranstalteten
Theateraufführungen, Tanz- 
und Liederabende oder „Wett-
bewerbe, wer die beste Satire auf 

die böse Blockälteste schreibt“, 
erinnert sich die damalige In-
haftierte Felicja Karay. 

Am 13. April 1945 räumte 
die SS das Lager. Die Häftlinge 
wurden auf die sogenannten 
Todesmärsche in Richtung 
Osten geschickt. Wer versuchte 
zu fliehen oder zurückblieb, 
wurde erschossen. Anfang 
Mai 1945 wurden die Frauen 
schließlich von der US-Armee 
befreit. Diese Erlebnisse sind 
zu hören auf www.mixcloud.
com/GfZL und nachzulesen 
in der Infobroschüre auf www.
zwangsarbeit-in-leipzig.de.

Um die Erinnerungen wach-
zuhalten, steht die Gedenkstätte 
in Kontakt mit Überlebenden. 
Nun konnte die jüngste Überle-
bende des Außenlagers gefun-
den werden: Estera Kurz wurde 
am Tag der Evakuierung durch 
die SS geboren. Die Tochter ei-
ner polnischen Jüdin lebt heute 
in New York City.

Die GfZL befindet sich in 
der Permoserstraße auf dem 
historischen Gelände der Hu-
go-Schneider Aktiengesellschaft 
(HASAG). Die HASAG war 
einer der Hauptprofiteure von 
NS-Zwangsarbeit. Neben dem 
erwähnten Lager errichtete sie 
sechs weitere KZ-Außenlager. 
Sie beschäftigte insgesamt über 
30 000 Zwangsarbeiterinnen und 
-arbeiter, Kriegsgefangene sowie 
zusätzlich 14 500 weibliche und
männliche KZ-Häftlinge. ■
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen an fol-
gende Jubilare: Ihren 100. 
Geburtstag feierten Edith 
Wittig am 2. Februar, Reinhil-
de Brück am 6. Februar und 
Gertrud Lichtenfeld am 13. 
Februar. Wella Mitte konn-
te am 11. Februar ihren 105. 
Geburtstag begehen. Allen 
viel Gesundheit und Glück! ■

Die Stadt 
gratuliert 

Buchmesse abgesagt / Lesungen im Mai
Schweren Herzens: Die Leip-
ziger Buchmesse sowie die 
Comic-Con, die Antiquari-
atsmesse und das Lesefestival 
Leipzig liest im Mai 2021 sind 
abgesagt. Die Coronalage 
macht eine Veranstaltung 
mit über 100 000 Gästen 
unmöglich. Aufgrund der 
Sicherheitsmaßnahmen und 
Reisebeschränkungen war 
die Planung für Aussteller 
und Besucher schwierig. „Bis 
zuletzt hatten wir gerungen, 
persönliche Begegnungen 
in den Messehallen zu er-
möglichen“, erklärt Martin 
Buhl-Wagner, Geschäfts-
führer der Leipziger Messe. 

„Der schwere Verlauf der 
Pandemie lässt uns aber keine 
Wahl.“ 

Stattdessen sind Live- und 
Online-Lesungen im Mai 
2021 geplant. Im Fokus der 
Veranstaltungsreihe steht die 
Begegnung. Daher möchten 
die Verasntalter nicht darauf 
verzichten, Lesefans in aus-
gewählten Orten in Leipzig 
zusammenzubringen. 

Bei den Präsenzveranstal-
tungen mit Publikum sollen 
der Leipziger Buchpreis zur 
Europäischen Verständigung 
und der Preis der Leipziger 
Buchmesse verliehen wer-
den. ■ 

Nosferatu – gekommen, um zu bleiben
Achtbeiniger Neubürger in Sachsen: Experte des Naturkundemuseums bestätigt Kellerfund

Ein Eindringling aus wärme-
ren Gefilden hat es erstmalig 
bis nach Sachsen geschafft: 
die Nosferatu-Spinne. Ur-
sprünglich beheimatet ist 
der Achtbeiner, der bis zu 
sechs Zentimeter groß wird, 
im Mittelmeerraum und in 
Nordafrika. Nun tauchte eine 
ungewöhnliche Spinne in 
dem privaten Keller von Dr. 
Enrico Ruge auf. Er fing sie 
ein und brachte sie zu Robert 
Klesser, einem Arachnologen 
vom Naturkundemuseum 
Leipzig. Der Spinnen-Experte 
bestätigte, dass es sich um die 
Nosferatu-Spinne handelt. 
Der Name ist nicht zufäl-
lig gewählt. Genau wie der 
berühmte Vampir aus dem 
gleichnamigen Stummfilm 
von 1922 kann die Spinne 

die menschliche Haut durch-
dringen und beißen. Ihr Biss 
wird jedoch lediglich ähnlich 

eines leichten Bienenstiches 
beschrieben: Die Spinne sieht 
Menschen – anders als Graf 

Orlok – nicht als Beute und 
beißt nur, wenn sie sich be-
droht fühlt. Verwandlungen 
in Vampire oder Todesfälle 
sind nicht bekannt. 

Inzwischen gehen Arach-
nologen davon aus, dass sich 
die Art auf Dauer in Deutsch-
land etabliert hat. Das erste 
Exemplar war 2005 in Süd-
deutschland gesichtet worden 
und wanderte nach Westen. 
Die Globalisierung erschließt 
nicht nur Menschen mehr Re-
gionen auf der Welt, auch Tiere 
nutzen menschliche Reise- und 
Transportmöglichkeiten. Das 
Naturkundemuseum und 
andere Einrichtungen doku-
mentieren die Neuankömm-
linge genau, um beispielsweise 
Störungen des Ökosystems 
wahrzunehmen. ■

Um die Wartezeit bis zur nächsten Leipziger Buchmesse im März 
2022 zu überbrücken, gibt es im Mai Lesungen. Foto: Tom Schulze

Ab sofort werden digitale 
Kleinprojekte gefördert: In-
teressierte können die Hilfen 
für Projekte der freien Kunst 
und Kultur beim Kultur-
amt beantragen. Unterstützt 
werden kurzfristig oder aus 
aktuellem Anlass entwickelte, 
nichtkommerzielle Vorhaben 
mit kulturell-künstlerischem 
Charakter. Zusätzlich müssen 
sie im Internet, Radio oder 
TV zu sehen oder hören sein. 
Kleinprojekte gelten als sol-
che, wenn die Gesamtkosten 
bei maximal 1 500 Euro liegen. 

Das öffentliche Kultur-
leben in Leipzig steht zwar 
derzeit zum Schutz gegen 
die Corona-Pandemie still, 
aber in den letzten Monaten 
sind vielfältige neue Formate 
und Angebote für die digitale 

Welt entstanden. Auch wenn 
sie das Live-Erlebnis nicht 
ersetzen können, ermögli-
chen sie es, Kunst und Kultur 
auch unter den derzeitigen 
Bedingungen zeigen und 
wahrnehmen zu können. 

Anträge auf Kleinprojekte-
förderung müssen schriftlich 
und über das entsprechende 
Formular beim Kulturamt 
eingereicht werden. Alle 
Informationen dazu gibt 
es auf der unten stehenden 
Webseite. Erstantragstellen-
den wird geraten, sich vorher 
telefonisch beraten zu lassen. 
Für die Förderung der Klein-
projekte stehen insgesamt 
20 000 Euro zur Verfügung. ■

Louise-Otto- 
Peters-Preis

Leipzig schreibt wieder den 
Louise-Otto-Peters-Preis aus. 
Die Auszeichnung würdigt 
besondere Leistungen zur För-
derung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern und ist mit 
5 000 Euro dotiert. Damit wird 
an die Gründung des Allgemei-
nen Deutschen Frauenvereins 
1865 in Leipzig erinnert, nach 
dessen Mitbegründerin Louise 
Otto-Peters der Preis benannt 
wurde. Die Schriftstellerin 
setzte sich unermüdlich für 
Frauenrechte in Politik, Lite-
ratur und Bildung ein. Bewer-
bungen können bis zum 30. 
April eingereicht werden. Der 
Preis wird jährlich wechselnd 
an eine Einzelperson bzw. eine 
Organisation verliehen und 
geht dieses Jahr an eine Or-
ganisation. Weiteres: leipzig. 
de/louise-otto-peters-preis. ■

Kulturförderung  
für digitale Kleinprojekte 

Kann nur Insekten mit ihrem Gift gefährlich werden: die Nosfe-
ratu-Spinne.  Foto: Naturkundemuseum Leipzig.

www.leipzig.de/
kulturfoerderung

Stadtarchiv digital:  
So ein Kindergarten

Fotodetektive gesucht: Alle 
Leipziger sind aufgerufen, 
dem Stadtarchiv zu helfen, 
alte Fotos aus Kindergärten 
zeitlich einzuordnen: 
Dieses Foto wurde vor 
1945 in einer Leipziger Kin-
dereinrichtung geknipst. 
Auffällig sind die großen 
weißen Flügeltüren, die an 
ein Krankenhaus erinnern.

Wer kann mit Hinweisen 
helfen, die zur genaueren 

Adressbestimmung die-
nen? Kann jemand anhand 
des Spielzeugs der Kinder 
zumindest das Jahrzehnt 
der Aufnahme bestimmen? 
Oder kennt gar wer den 
bis dato unbekannten Fo-
tografen?

Hinweise können per 
E-Mail an stadtarchiv@leip-
zig.de oder per Post an Stadt 
Leipzig, Stadtarchiv, 04092
Leipzig gesendet werden. ■

n Den Bildern auf der Spur

Die sich aufopfern-
de Ärztin Margarete 
Blank aus Panitzsch, 
die den Nationalso-
zialisten zum Opfer 
fiel, würde im Februar 
120 Jahre alt. Daran 
erinnern die Dr. Mar-
garete-Blank-Gedenk-
stätte und das Sozio- 
kulturelle Zentrum 
Frauenkultur Leip-
zig mit einem On-
line-Vortrag und Diskussion 
am 19. Februar um 19 Uhr. 
Die Deutsch-Baltin wurde 
am 21. Februar 1901 in Kiew 
geboren und am Universitäts-
klinikum Leipzig ausgebildet. 
Als Landärztin in Panitzsch 
war sie unermüdlich für ihre 
Patientinnen und Patienten im 
Einsatz. Dem Rat ihres Doktor-
vaters,  aufgrund der politischen 
Entwicklungen 1932 in die USA 
zu gehen, folgte sie nicht. Zu 
wichtig waren ihr die Patien-

ten in Panitzsch. Als 
erklärte Gegnerin des 
NS-Regimes verwei-
gerte sie den Hitlergruß 
und gehörte nicht dem 
NS-Ärztebund an. Sie 
half Zwangsarbeiten-
den und Kriegsgefan-
genen mit zusätzlichen 
Rationen und Medika-
menten. Bei Bomben-
angriffen leistete sie 
unermüdlich Hilfe und 

ist dadurch den Dorfbewoh-
nern liebevoll als „das kleine 
Fräulein Doktor“ in Erinnerung 
geblieben. Von einem Kollegen 
denunziert, wurde sie am 8. 
Februar 1945 hingerichtet.

Anlässlich ihres 120. Ge-
burtstages erinnert die Histori-
kerin Dr. Petra Lau an wichtige 
Stationen und Menschen im 
Leben der Ärztin. Der Ein-
trittspreis erfolgt nach eigenem 
Ermessen. Details unter: www.
frauenkultur-leipzig.de. ■

„Das kleine Fräulein Doktor“ 
wird 120

Dr. med. Blank 
 Foto: StA-L

Theater der Jungen Welt: Eine Stimme  
für Kinder und „Morgen streiken die Wale“

Das TdJW bietet Kindern 
und Jugendlichen auf einem 
Banner am Balkon des Hau-
ses Platz für ihre Gedanken 
und Wünsche. Gerade die 
Pandemie zeige, wie oft Ent-
scheidungen über die Köpfe 
von jungen Menschen hinweg 
getroffen werden. Daher gibt 
das TdJW monatlich einer 
Person die Möglichkeit, das 
zu sagen, was gerade nicht 
gehört wird. Den Anfang 
macht die zehnjährige Sophie: 

„Haltet zusammen, dann 
erreichen wir was.“ 

Das Stück „Morgen strei-
ken die Wale“ über Um-
weltbewusstsein, Mut und 
die Bedeutung persönlichen 
Engagements war eigentlich 
als analoges Klassenzimmer-
stück geplant. Nun wird es 
interaktiv mit Gaming-Ele-
menten über Zoom erlebbar 
sein, Premiere ist am 13. März, 
18 Uhr. Weiteres: www.tdjw.
de. ■

Stadtbibliotheken: Abholservice an neun Standorten

• Böhlitz-Ehrenberg: Bibliothek.boehlitz-ehrenberg@leipzig.de,
Tel. 1 23 52 00

• Gohlis: Bibliothek.gohlis@leipzig.de, Tel: 1235255
• Grünau-Süd: Bibliothek.gruenau-sued@leipzig.de, Tel. 1 23 52 20
• Paunsdorf: bibliothek.paunsdorf@leipzig.de, Tel. 1 23 52 10
• Plagwitz: Bibliothek.plagwitz@leipzig.de, Tel. 1 23 52 60
• Reudnitz: Bibliothek.reudnitz@leipzig.de, Tel. 9 90 11 21
• Schönefeld: Bibliothek.schoenefeld@leipzig.de, Tel. 2 31 13 92
• Südvorstadt: bibliothek.suedvorstadt@leipzig.de, Tel.1 23 52 70
• Stadtbibliothek: leserservice@leipzig.de, Tel. 1 23 53 14

■ BibliothekenDie Städtischen Bibliotheken 
bieten derzeit einen kontakt-
losen Ausleihservice an neun 
Standorten an. Dazu können 
sich Leseinteressierte bequem 
von zu Hause aus dem On-
line-Katalog bis zu fünf Medien 
aussuchen. Sind diese in der 
gewünschten Bibliothek aus-
leihbar, können sie per E-Mail 
oder telefonisch von Montag 
bis Freitag zwischen 10 und 
18 Uhr bestellt werden. Die 
Medien werden herausgesucht 

und ein Termin wird genannt, 
an dem die Medien in der 
entsprechenden Bibliothek 
abgeholt werden können.  Zu 
beachten ist, dass der Ausleih-
service nur mit einem gültigen 
Bibliotheksausweis genutzt 
werden kann. Besonders in 
der Stadtbibliothek gibt es 
viele Anfragen und damit auch 
längere Wartezeiten. Die Städ-
tischen Bibliotheken empfehlen 
deshalb, auf die Stadtteilbiblio-
theken auszuweichen. ■

Oral History Projekt: 
Zeitzeugen

Über Schriftsteller, Journalis-
ten und politisch Aktive : Das 
Archiv Bürgerbewegung 
e. V. veröffentlicht Aus-
schnitte audiovisueller Inter-
views von zwölf Zeitzeugen 
zu den ereignisreichen Um-
bruchsjahren 1989/1990. Im 
Fokus steht ihr persönlicher 
und politischer Werdegang. 
Das Oral-History Projekt
„Aufbau demokratischer
Strukturen und Medien-
und Pressefreiheit in der
Transformationszeit nach
1989/1990“ wurde vom
Freistaat Sachsen gefördert.
Details auf: www.archiv- 
buergerbewegung.de. ■

Kulturwerkstatt: 
„Pille zum Glück“

„Die Pille zum Glück“ heißen 
zwei Jugendkunstprojekte 
der Kulturwerkstatt Kaos. 
Die Kindervereinigung Leip-
zig e. V. bietet hier Kindern 
und Jugendlichen zwischen 
11 und 25 Jahren die Mög-
lichkeit, sich künstlerisch 
und handwerklich mit dem 
Thema Glück auseinander-
zusetzen. Das Projekt „Ur-
ban Gardening: Vanitas“ 
startet im Frühjahr, im Som-
mer folgt das Bühnenbild 
„Dekadenz“. Gearbeitet 
wird jeweils im Idyll des 
Stadtgartens Lindenau in 
der Georg-Schwarz-Straße. 
Interessenten können sich 
ab sofort anmelden unter 
kunst@kaos-leipzig.de. ■

Stadtgeschichte:  
Sternburg-Gemälde

Das Stadtgeschichtliche 
Museum Leipzig hat eine 
Schenkung erhalten: Die 
Familie Speck von Sternburg 
übergab dem Museum ein 
großformatiges Familien-
portrait des Dresdner Malers 
Friedrich Matthäi von 1816. 
Es zeigt den Mäzen Maximi-
lian Speck von Sternburg mit 
Familie. Wegen der deutli-
chen Altersspuren wurde 
es in einem Projekt mit der 
Dresdner Hochschule der 
Bildenden Künste aufwän-
dig restauriert. Ab 2022 ist es 
in der Ständigen Ausstellung 
im Alten Rathaus zu sehen. ■

■ Auf einen Blick

http://www.leipzig.de/kulturfoerderung
http://www.leipzig.de/kulturfoerderung
http://stadtarchiv@leipzig.de
http://stadtarchiv@leipzig.de
http://www.frauenkultur-leipzig.de
http://www.frauenkultur-leipzig.de
http://tdjw.de
http://tdjw.de
http://www.archiv-buergerbewegung.de
http://www.archiv-buergerbewegung.de
mailto: kunst@kaos-leipzig.de
www.leipzig.de/louise-otto-peters-preis


Schnellere Hilfe: Stadt baut Rettungsdienst um 
Um leistungsfähig zu bleiben, errichtet Leipzig bis 2030 elf neue Wachen und schafft 18 neue Rettungsfahrzeuge an

In zwölf Minuten am Einsatzort: Damit Leipzig das wieder in 95 Prozent aller Fälle schafft, legt die Stadt jetzt ein Umbauprogramm   
bis 2030 für den Rettungsdienst vor.  Foto: Feuerwehr Leipzig/Online-Team

Leipzig reformiert seinen 
Rettungsdienst. Nach den 
städtischen Plänen sollen bis 
2030 elf neue Wachen gebaut, 
dreizehn Wachen abgelöst und 
achtzehn neue  Rettungswagen 
in den Dienst gestellt werden. 
Notwendig wird die Neuaus-
richtung, weil in der gewach-
senen Stadt Hilfsfristen immer 
häufiger nicht eingehalten 
werden können.

Geht in der Leitstelle der Brand-
direktion ein Notruf ein, darf es 
maximal zwölf Minuten dauern, 
bis Helfer vor Ort sind. Würde 
Leipzig bei 95 Prozent der 
Einsätze diese Frist erreichen, 
läge die Stadt in der für Sachsen 
gesetzlich vorgegebenen Hilfs-
fristenerfüllung. Aktuell  schafft 
der Rettungsdienst 71 Prozent. 
„Die Hilfsfrist sinkt, weil un-
sere Einsatzzahlen um fast 15 
Prozent gestiegen sind“, erklärt 
Branddirektor Axel Schuh bei 
der Präsentation des Umbau-
programms. Hintergrund seien 
das Bevölkerungswachstum 
(3,8 Prozent), die gestiegene 
Zahl an Einpendlern und der 
demografische Wandel. 

Jetzt wird die Stadt ihren Ret-
tungsdienst an den gestiegenen 
Bedarf anpassen und sukzessive 
bis 2030 elf neue Wachen bauen 
und in 18 neue Rettungswagen 
(25 sind derzeit im Bestand) 
investieren. „Um der gebote-
nen Dringlichkeit gerecht zu 
werden, soll die Umsetzung 
der baulichen Maßnahmen auf 
zwei Säulen ruhen“, erläutert 
Ordnungsbürgermeister Heiko 
Rosenthal. „Zum einen sollen 
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Leipzigs Luft ist sauberer: Niedrigste Feinstaubbelastung seit 2005

Die Feinstaubbelastung in Leip-
zig hat abgenommen. Aktuell 
liegt der Wert auf dem niedrigs-
ten Stand seit Wirksamwerden 
des Grenzwertes im Jahr 2005, 
informiert das Amt für Um-
weltschutz. „Die jahresmittlere 
Konzentration ist an den ver-
kehrsnahen Messstellen und 
im städtischen Hintergrund er-
heblich gesunken“, konstatiert 
Umweltbürgermeister Heiko 
Rosenthal. 

Bei Feinstaub (PM10) wurde 
2020 erstmals auch der vom 
Stadtrat im Jahr 2003 beschlos-
sene Zielwert und die von der 
Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) vorgeschlagene maxi-
mal zulässige jahresgemittelte 
Konzentration in Höhe von 20 
Mikrogramm pro Kubikmeter 

Komplex-Kita soll  
in Gohlis entstehen

Der Städtische Eigenbetrieb 
Behindertenhilfe (SEB) will 
in der Gohliser Benedixstraße 
9-11 einen Neubau für eine 
Komplex-Kita und für acht 
behindertengerechte Woh-
nungen errichten. Für den 
Bau- und Finanzierungsbe-
schluss hat die Dienstberatung 
des Oberbürgermeisters jetzt 
grünes Licht gegeben. Entste-
hen soll  eine Kindertagesstätte 
mit rund 189 Regel- und 24 
heilpädagogischen Plätzen 
sowie einem Gebäudeteil mit 
behindertengerechtem Wohn-
raum. Integrieren will der SEB 
hier außerdem eine interdiszi-
plinäre Frühförderstelle sowie 
eine logopädische Praxis. Mit 
dem Projekt, das der Stadtrat 
im Februar beschließen soll,  
geht der SEB einen weiteren 
Schritt in Richtung Inklusion 
in Leipzig. ■

Stadtreinigung schafft zwölf Müllfahrzeuge 
mit alternativem Antrieb an

Dank 11,73 Millionen Euro 
Bundesfördermitteln kann 
der Eigenbetrieb Stadtreini-
gung zwölf Abfallsammel-
fahrzeuge und vier Großkehr-
maschinen mit alternativem 
Antrieb finanzieren. Werden 
die jeweiligen Wirtschaftsplä-
ne des Eigenbetriebs durch 
die Landesdirektion geneh-
migt, will die Stadtreinigung 

die Müllfahrzeuge in diesem 
und im kommenden Jahr 
anschaffen. 

Die Fördermittel fließen 
im Rahmen des Nationa-
len Innovationsprogramms 
Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie (NIP) 
des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infra-
struktur. ■

Mit EU-Geld junge Musikszene stärken
NightLive Vision Leipzig – 
mit diesem jüngst gestarteten 
Projekt sollen in Leipzig die Be-
digungen für kleinere Konzert-
veranstalter verbessert werden. 
Besonders kleine und mittlere 
Musikspielstätten stehen im 
Fokus, denn in der hier etab-
lierten Livemusikszene ist auch 
der künstlerische Nachwuchs 
zu Hause. Diese Szene zu stär-
ken, hat sich federführend der 
Branchenverband der Leipziger 
Musikspielstätten LiveKomm-
binat Leipzig e. V. gemeinsam 
mit der Musikspielstätte Noch 
Besser Leben auf die Fahnen 
geschrieben. „NightLive Vision 

Luft erreicht. Aus Sicht von 
Peter Wasem, der das Amt für 
Umweltschutz seit 2019 leitet, 
sind mehrere Faktoren aus-
schlaggebend: „Der Rückgang 
der Luftschadstoffbelastung ist 
unter anderem das Ergebnis 
gesetzlicher Emissionsverschär-
fungen und der Maßnahmen 
zur Verbesserung der Luft-
qualität, die auf unterschiedli-
chen administrativen Ebenen 
umgesetzt wurden. Auch die 
Meteorologie wirkte sich gerade 
in den letzten Jahren auf eine 
geringere Feinstaubbelastung 
begünstigend aus.“

Wesentlichen Einfluss auf 
die Luftqualität hat nach wie 
vor der Straßenverkehr. Durch 
den Corona-Lockdown hat das 
Verkehrsaufkommen im Früh-

Leipzig unterstützt kleinere 
Musikspielstätten dabei, die 
kulturelle Vielfalt und Bedeu-
tung für junge, aufstrebende 
Künstlerinnen und Künstler zu 
erhalten“, erklärt Vincent Oley 
von der Projektkoordination, 
die mit dem Landesverband 
der Kultur- und Kreativwirt-
schaft Sachsen e. V. und dem 
Amt für Wirtschaftsförderung 
der Stadt zusammenarbeitet. 
„Leipzigs lebendige und viel-
fältige Musikwirtschaft ist ein 
wichtiger Standortfaktor und 
für die Stadt unverzichtbar“, 
ergänzt Eric Patschke, der die 
Projektleitung im Amt innehat. 

Für die Unterstützung 
stehen 30 000 Euro aus dem 
EU-Programm Creative Europe 
(„Co-Operation of Small Music 
Venues“) zur Verfügung. Ein-
zelmaßnahmen und Aktionen 
des Projektes sollen sich auf sol-
che Themen wie transnationaler 
Wissensaustausch, nachhaltige 
Möglichkeiten des Spielstät-
ten-Betriebs, Kommunikation 
mit politischen und adminis- 
trativen Entscheidungsträgern 
und die Sichtbarmachung der 
Rolle von Veranstaltungsorten 
im kulturellen, kreativen und 
wirtschaftlichen Ökosystem 
konzentrieren. ■

Weniger Verkehr und fehlendes Feuerwerk zum Jahreswechsel haben Reduzierung der Werte stark begünstigt

Neue Messstelle  
für Radverkehr

Leipzig zählt den Radverkehr 
auf zentralen Strecken  und hat 
dafür jetzt eine sechste Messstel-
le  im Lene-Voigt-Park in Betrieb 
genommen. Radfahrer werden 
hier automatisch registriert, 
wenn sie die in den Boden ein-
gelassene Messstelle passieren. 
Mit der neuen Messstelle hat 
Leipzig jetzt alle geplanten 
Standorte realisert. Weitere be-
finden sich in der Manetstraße, 
Karl-Liebknecht-Straße, Sem-
melweisstraße, Gerberstraße 
sowie in der Jahnallee. Mit den 
Messungen will die Stadt den 
Radverkehr genau analysie-
ren, will herausfinden, welche 
Strecken besonders frequentiert 
sind, wie sich der Verkehr in 
Abhängigkeit vom Wochentag 
und vom Wetter entwickelt. 
Zahlen und Details dazu: www.
leipzig/verkehrszaehlungen. ■

vier neue Rettungswachen 
zur Einmietung an Leipziger 
Kliniken entstehen, da hier die 
Grundstücke vorhanden sind 
und eine schnellere Planung 
möglich ist. Weitere sieben 
Rettungswachen mit einer 
mittel- bis langfristigen Umset-
zungsperspektive sollen durch 
die Stadt Leipzig selbst errichtet 
werden.“

Kooperieren wird die Stadt 
mit dem Herzklinikum, der 
Universität Leipzig, dem St. 
Georg und dem St. Elisabeth. 
„Mit dem Herzzentrum und 
dem St. Elisabeth gibt es bereits 
Kooperationsvereinbarungen“, 
informiert Axel Schuh. „2023 
soll voraussichtlich das Ret-
tungszentrum Süd am Herzzen-
trum fertig sein, ein Jahr später 

das Zentrum am St. Georg.“ Die 
Planungsvorlagen seien jetzt 
auf dem Weg, danach werden 
die Baupläne entwickelt. Mit 
den vorgelegten Plänen wird 
jetzt auch der Stadtrat in die 
Diskussion gehen.

Sehr grob geschätzt, werden 
in den kommenden zehn Jahren 
etwa 5 Millionen Euro jährlich in 
den Umbau fließen. Die Kosten 

werden über Umlagen durch 
die Krankenkassen refinanziert, 
dennoch muss die Stadt in Vor-
leistung gehen. 

Die Datengrundlage für den 
Umbau liefert ein Gutachten aus 
dem Jahr 2019. Es bescheinigt  
u. a., dass von 14 Bestands-
wachen in der Stadt 13 nicht 
mehr für den weiteren Betrieb 
geeignet sind. ■

jahr 2020 in Leipzig erstmals 
deutlich abgenommen:  durch-
schnittlich 47 Prozent waren an 
der Luftmessstation Leipzig 
Mitte zu verzeichnen. Damit 
sank nach ersten Auswertun-
gen die Stickstoffdioxidbelas-
tung während des Lockdowns 
um etwa 30 bis 40 Prozent.

Auch die Zwangsmaßnah-
men wie das Verkaufsverbot 
von Feuerwerkskörpern und 
die Ausgangsbeschränkungen 
zu Silvester haben für bessere 
Luft gesorgt: Feinstaubspit-
zenkonzentrationen von 100 
Mikrogramm stehen  der Zahl 
von 1000 Mikrogramm pro 
Kubikmeter Luft im Jahr 2019 
gegenüber: „Ein Gewinn für 
die Umwelt und letztlich für 
uns Menschen“, so Wasem. ■

Neubau  
Rettungswache 

Saturnstraße
Grünau soll ein neues Ret-
tungszentrum für Notfallme-
dizin in der Saturnstraße er-
halten. Einen entsprechenden 
Planungsbeschluss brachte 
die Verwaltungsspitze im Ja-
nuar auf den Weg. Im August 
2023 will die Stadt mit dem 
Bau beginnen. Mit dem Ret-
tungszentrum West wird ein 
strategisch wichtiger Standort 
geschaffen, um die gesetzlich 
vorgeschriebenen Rettungs-
fristen einhalten zu können. 
Die bisherige Rettungswache 
West in der Zschocherschen 
Straße, die gemeinsam mit 
der Außenstelle Grünau in der 
Garskestraße das Stadtgebiet 
im Leipziger Westen abdeckt, 
entspricht nicht mehr den 
geforderten Standards für Per-
sonal, Einsatzfahrzeuge und 
Rettungsmittel. Der Neubau 
soll neben der Fahrzeughalle 
mit avisierten 28 Stellplätzen 
unter anderem auch die gesetz-
lich geforderten Umkleide- und 
Sanitätsräume, Schulungs- und 
Büroräume, eine Desinfekti-
onsstrecke sowie ein Medika-
mentenlager erhalten. ■

Sechs weitere Siedlungsgebiete wollen künftig  
Kunststoffmüll und Metalle über die Gelbe Tonne Plus entsorgen

In Leipzig können sechs weitere 
Siedlungen auf die Gelbe Tonne 
Plus umstellen. Mockau Süd, 
die Sternsiedlung, Gohlis Nord, 
die Kleinsiedlung Mockau, die 
Gartenstadt Marienbrunn/
Siedlung Marienthal und die 
Gudrun Siedlung haben sich 
für die Nutzung der Gelben 
Tonne entschieden. Für diese 
Siedlungsgebiete verhandelt 

die Stadtverwaltung jetzt mit 
den Betreibern des Dualen 
Systems die Umstellung. Stim-
men die Betreiber zu, erhalten 
die Grundstückseigentümer 
ab 2022 eine Gelbe Tonne Plus 
und sammeln ihren Verpa-
ckungs-Müll aus Kunststoff 
und Metallen nicht mehr im 
Gelben Sack. Insgesamt acht 
Leipziger Siedlungen (3 300 

Haushalte) sammeln bisher 
noch über den Gelben Sack. 
Eine Befragung  des Verbandes 
Wohnungseigentümer Sachsen 
2020 hatte bei sechs Siedlungen 
den Wunsch nach Umstellung 
ergeben, lediglich im Gebiet 
Am Sommerfeld und in Lausen 
konnten sich nicht genügend 
Grundstückseigentümer für 
dieses Modell erwärmen. ■

■ Zahl der Woche

350 000
350 000 Euro hat die Hieronymus-Lotter-Gesellschaft in ihren 
vergangenen 25 Vereinsjahren für das Stadtgeschichtliche  Mu-
seum in Leipzig eingesammelt. Damit konnten unter anderem 
150 Exponate über das Projekt „Paten retten Museumsschätze“ 
restauriert werden. Allein dank der Hoffnungsspender-Aktion 
sind im vergangenen Jahr 15 000 Euro eingeworben worden. 
In diesem Jahr feiern die Lotteraner ein Vierteljahrhundert ih-
res Bestehens und zeigen: Ehrenamt kann viel leisten, gerade 
jetzt, wo sich die Kultur in einer ihrer größten Krisen befin-
det. Die Schirmherrschaft ihres Jubiläums hat Sachsens Minis-
terpräsident Michael Kretschmer übernommen.

25 Millionen 
Euro für sozialen 
Wohnungsbau

Sanierungsgebiet Lindenauer  
Hafen wird abgelöst

19,63 Mio. Euro sind in das Sa-
nierungsgebiet rings um den 
Lindenauer Hafen zwischen 
2010 und 2013 geflossen. Jetzt 
hat die Stadt ihre Sanierungs-
ziele in dem rund 17 Hektar 
großen Gebiet erreicht und 
will planmäßig für den „Zen-
tralen Bereich Lindenauer Ha-
fen“ die Sanierungssatzung 
aufheben. Dieser Vorschlag ist 
bereits durch die Dienstbera-
tung des Oberbürgermeisters 
gebilligt worden, jetzt muss 
der Stadtrat diese förmliche 
Entlassung noch beschließen. 

Am Lindenauer Hafen ist in 
den vergangenen Jahren ein 
neues, wassernahes Stadtvier-
tel entstanden. Dafür gab es 
eine Masterplanung: Grund-
stücke sind neu geordnet und 
vermarktet worden. Bis 2022 
entstehen hier insgesamt rund 
480 Wohnungen, eine Kita so-
wie acht bis zehn Gewerbeein-
heiten. Einige Objekte sind be-
reits bezogen, auf der Freiflä-
che zwischen den Stadthäu-
sern und dem Wendehammer 
soll noch ein Spielplatz ent-
stehen. ■

Um Wohnungen für Menschen 
mit geringem Einkommen zu 
fördern, fließen erstmals 25 
Mio. Euro vom Freistaat nach 
Leipzig. Bisher beliefen sich die 
Fördermittel pro Programmjahr 
auf 20 Mio. Euro, informiert das 
Amt für Wohnungsbau und 
Stadterneuerung, über das die 
Gelder beantragt werden kön-
nen. Basis für die Förderung 
ist die „Richtlinie gebundener 
Wohnraum“ aus dem Jahr 2016. 

Für das Programmjahr 2020 
konnten davon 19,7 Millionen 
Euro vertraglich gebunden 
werden. Verschiedene Eigen-
tümer und Investoren haben 
sich also verpflichtet, bis 2024 
stadtweit 495 mietpreis- und 
belegungsgebundene Wohnun-
gen zu bauen oder zu sanieren. 
Darunter sind 161 Wohnungen 
für Singles, 89 Wohnungen 
für Drei-Personen-Haushalte 
sowie 177 Wohnungen für 
Haushalte ab vier Personen. Die 
Anfangsmiete ist mit 6,50 Euro 
pro Quadratmeter festgelegt. 
Die Stadt hat in den ersten 15 
Jahren das Belegungsrecht für 
diesen Wohnraum – die Woh-
nungen können von Menschen 
gemietet werden, die einen wei-
ßen Wohnberechtigungsschein 
haben.

Einen großen Anteil am 
geförderten Mietwohnungs-
neubau hat die Leipziger Woh-
nungs- und Baugesellschaft 
mbH (LWB). Das kommunale 
Unternehmen hat Anfang die-
ses Jahres mit der Vermietung 
von drei neuen Wohnanlagen 
(Bernhard-Göring-Straße, Litt-
straße, Straße des 18.Oktober) 
begonnen.  Von den insgesamt 
353 Wohnungen, die hier errich-
tet wurden, sind 151 für Inhaber 
des Weißen Wohnberechti-
gungsscheines reserviert. Im 
Bau befinden sich derzeit wei-
tere 406 geförderte LWB-Woh-
nungen in der Saalfelder und in 
der Landsberger Straße.

Potenzielle Bauherren kön-
nen sich mit dem Amt für Woh-
nungsbau und Stadterneuerung  
online unter aws@leipzig.de. 
in Verbindung setzen. Nähere 
Infos und Ansprechpartner gibt 
es online unter www.leipzig.
de/stadterneuerung. ■

http:// www.leipzig/verkehrszaehlungen
www.leipzig.de/stadterneuerung
www.leipzig.de/verkehrszaehlungen
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Mathias
Weber

Stadtrat

Die Mietpreisbremse soll die Kaltmieten bei 
der Wiedervermietung auf zehn Prozent 
oberhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete 
(Mietspiegelmiete) in angespannten Woh-
nungsmärkten begrenzen. Die CDU/SPD/
Grüne-Landesregierung hat in ihrem Koali-
tionsvertrag den Wählerinnen und Wählern 
versprochen, eine entsprechende Satzungser-
mächtigung bis zum Ende 2020 für die Kom-

munen zu erlassen. Noch 
im Herbst hat die Stadt 
Leipzig in einem Schreiben 
an die Landesregierung 
auf die Notwendigkeit der 
Mietpreisbremse für Leipzig hingewiesen. 
Leider ist Schwarz/Rot/Grün bisher die 
Umsetzung schuldig geblieben. 
In Leipzig sind vor allem die Angebotsmie-

ten in den letzten Jahren, 
also die in der Wiederver-
mietung, rasant gestiegen. 
Viele Vermieterinnen und 
Vermieter haben den ange-

spannten Wohnungsmarkt (aus-)genutzt, 
um saftige Aufschläge in der Wiedervermie-
tung einzustreichen. Besonders betroffen 
von der Entwicklung und der Passivität des 

Freistaates sind Familien- und Einperso-
nenhaushalte bzw. Menschen mit mittle-
rem und niedrigem Haushaltseinkommen. 
Die Hängepartie muss endlich ein Ende 
haben und die Landesregierung muss ein 
Gesetz zur Mietpreisbremse auf den Weg 
bringen, das auch den Menschen hilft, 
wieder bezahlbaren Wohnraum in Leipzig 
zu finden. ■

Hängepartie – 
Mietpreisbremse

Frank
Tornau

Fraktionsvorsitzender

Mit dem Klimawandel verbinden die Men-
schen unterschiedliche Sorgen: die einen 
befürchten Klimanotstand und Apokalypse, 
die anderen hingegen Verbote und finan-
zielle Mehrbelastungen. Aber es gibt auch 
einen dritten Weg: nämlich den Weg neuer 
wissenschaftlicher und technologischer 
Ansätze und daraus resultierender innova-
tiver Geschäftsideen. Wir als CDU-Fraktion 

wollen diesen dritten Weg 
gehen und schlagen die 
Gründung eines Klima-In-
novations-Hubs vor, also 
eines Gründerzentrums  
für Geschäftsideen zur Bewältigung des 
Klimawandels. Dieses soll unter Feder-
führung unserer Wirtschaftsförderung in 
Kooperation mit der städtischen Gewerbe-

hofgesellschaft errichtet 
werden, idealerweise in 
räumlicher Nähe zur ge-
planten „Energy City“. 
Natürlich ist dafür eine 

Anschubfinanzierung aus dem Stadthaus-
halt erforderlich. Warum ist uns diese 
Investition so wichtig? Das Gründerzen-
trum soll wissenschaftliche Impulse aus 

den vielen Leipziger Forschungseinrich-
tungen, wie zum Beispiel aus dem UfZ 
und dem Biomasseforschungszentrum, 
in Geschäftsmodelle technologie-affiner 
Start-Ups übersetzen. Wir sind davon 
überzeugt: Der Klimawandel wird nicht 
durch Demonstrationen auf der Straße be-
wältigt, sondern durch die Arbeit kreativer 
Forscher, Ingenieure und Unternehmer! ■

Klimawandel 
kreativ bewältigen!

Altenheime 
besser schützen!

Christian
Kriegel

Stadtrat

Vieles deutet darauf hin, dass die ange-
spannte Lage und besonders die Belastung 
des Gesundheitssystems zum großen Teil 
auf SARS-CoV-2-Ausbrüche in Alten- und 
Pflegeheimen zurückzuführen ist. Trotz 
der aufopferungsvollen Arbeit des Pflege-
personals verschärfte sich die Situation in 
den letzten elf Monaten in nicht wenigen 
Heimen drastisch. Aber nicht nur die vor 

allem betagten Heim-
bewohner sind häufig 
betroffen, sondern auch 
das Pflegepersonal ist 
akut gefährdet. Deshalb 
setze ich mich als gesundheitspolitischer 
Sprecher der AfD-Fraktion schon seit 
Anfang des Corona-Ausbruchs für einen 
besseren Schutz in den Seniorenheimen ein. 

Meine vordringlichste Frage 
war dabei immer wieder: 
Warum wird das Pflege-
personal nicht regelmäßig 
und in kurzen Abständen 

getestet? Die Antwort des Gesundheits-
amtes lautete, dass das aus unterschied-
lichen Gründen nicht möglich sei! Erst 
Ende des vergangenen Jahres wurde dann 

doch mit den regelmäßigen Tests be- 
gonnen. Wir fragen deshalb zur Februar- 
Ratssitzung u. a. an, wie hoch der Anteil 
der an Corona Erkrankten in den Heimen 
seit Pademieausbruch ist und welche 
weiteren konkreten Maßnahmen geplant 
sind, um die Bewohner und Mitarbeiter in 
allen Leipziger Alten- und Pflegeheimen 
besser schützen zu können. ■

Andreas
Geisler

Stadtrat

gehen und die letzten Fi-
nanzierungsfragen klären.
Mit der Einführung eines 
Bildungstickets werden 
vor allem die Familien 
entlastet, denn ihre Kinder werden für 15 
Euro im Monat komplett mobil sein, zur 
Schule fahren, zum Sport oder zu Freun-
den – und das verbundweit. Das stärkt die 

ganze Region und verbes-
sert die Möglichkeiten zur 
Zusammenarbeit über die 
Stadtgrenzen hinaus. Das 
günstige Bildungsticket 

fördert gleichwertige Bildungschancen für 
alle, weil die vielfältigen Bildungsorte in 
der Region besser erreichbar sind, was auch 
der Berufs- und Studienorientierung nutzt.

Ein zweites wichtiges Thema, das wir da-
mit angehen, ist die Stärkung des ÖPNV, 
die wir spätestens seit dem Beschluss des 
Nachhaltigkeitsszenarios für den urbanen 
Verkehr ganz oben auf der Agenda haben. 
Das Bildungsticket ist in diesem Gesamtkon-
text ein wichtiger Baustein, der auch über 
die Schulzeit hinaus eine Kundenbindung 
bewirken kann. ■

Das Bildungsticket 
kommt

Mir liegt das Bildungsticket seit vielen Jahren 
am Herzen. Schon in meiner Zeit als Stadt- 
und Kreiselternsprecher habe ich mich für 
eine preiswerte Fahrkarte für Schülerinnen 
und Schüler der allgemein- und berufsbil-
denden Schulen eingesetzt. Mich freut es 
deshalb auch persönlich, dass der Weg für ein 
Bildungsticket frei ist. Gemeinsam müssen 
Land und Kommunen nun die letzten Schritte 

zirke, um das Verhältnis 
auszugleichen. Das soll 
mit dem Bau von Sozi-
alwohnungen in eben 
jenen Gebieten erreicht  
werden. Allerdings stellt sich die Frage: 
„Wollen die Grünauerinnen und Grü-
nauer wirklich umziehen?“ Man wohnt 
in Grünau nicht nur wegen der geringen  

Grünau – lebens-
wert oder weg?

Thomas
Köhler

Stv. Fraktionsvorsitzender

Wer den Sozialbericht 2020 der Stadt 
Leipzig liest, der stößt spätestens auf 
Seite 51 (von 141) auf den sogenannten  
„Segregationsindex“. Dieser drückt, ein-
fach gesagt, die Verteilung von Armut in 
den einzelnen Stadtbezirken aus. So weit, 
so schlecht. Eine der Varianten für eine 
Lösung des Problems wäre der Umzug 
von armen Familien in „reiche“ Stadtbe-

Mieten, Grünau ist auch 
ein lebenswerter Stadtteil 
mit viel Grün, Schule, 
Kindertagesstätten, Spiel-
plätzen und Einkaufs-

möglichkeiten. Was fehlt, sind Arbeits-
plätze vor Ort und zugegebenermaßen 
auch einige Kultureinrichtungen. Es gibt 
gute Akteure der Jugendhilfe, der Seni-

orenarbeit und andere  Einrichtungen. 
Eine Aufwertung des Stadtteils, der ein 
Stadtteil der kurzen Wege sein könnte, 
ist dringend erforderlich. Dafür braucht 
es politischen Willen und Engagement 
der Einwohnerinnen und Einwohner. 
Also packen wir es an! Bei Fragen oder 
Anregungen kontaktieren Sie uns gern 
per E-Mail: info@freibeuterfraktion.de! ■

Michael
Schmidt

Stadtrat

Den Versuch, in Zeiten des Klimanotstandes 
Ausnahmen zur Beschaffung neuer halb- 
fossiler Dienstwagen zu beantragen, hat der 
OBM aufgrund unserer konsequenten Hal-
tung aufgegeben. Augenscheinlich hat die 
Beantwortung unserer Anfrage im Stadtrat ein 
Umdenken in Gang gesetzt. In Deutschland 
erbringen privat genutzte Plug-in-Hybrid-
fahrzeuge im Schnitt 43 % ihrer Fahrleistung 

elektrisch, bei Dienstwagen 
sind es nur 18 %. Der Real-
verbrauch liegt im Mittel 
damit drei bis viermal 
höher im Vergleich zum 
Normverbrauch dieser Autos. Damit schaden 
sie dem Klima, der Gesundheit der Bürgerin-
nen und Bürger und der Stadtkasse. Dabei 
liegt der überwiegende Teil der Dienstreisen 

der Bürgermeister und des 
OBM in einem Bereich, 
der problemlos mit voll- 
elektrisch angetriebenen 
Fahrzeugen zurückgelegt 

werden kann. Für die wenigen Langstrecken 
(ca. eine auswärtige Dienstreise > 300 km 
pro Monat) sollte nach unserer Auffassung 
entweder auf andere Verkehrsträger (Zug), 

alternative Lösungen der An- und Abreise 
oder auch der Reiseorganisation zurückge-
griffen werden. BMW, der Autobauer vor 
unserer Haustür, hat nun zugesagt, dem 
OBM in zwei Jahren ein vollelektrisches 
Fahrzeug anzubieten – daher wurde der 
bisherige Vertrag noch mal verlängert – und 
die Bürgermeister steigen ab sofort um, auf 
Fahrrad oder voll-elektrisch. Gut so! ■

Konsequent 
elektromobil!

FRAKTION
LEIPZIG

Anzeigen

Individuell geplant, kompetent beraten und massiv gebaut.

Massiv Haus Sachsen GmbH
Die bessere Alternative zum Architektenhaus

Zschortauer Str. 71
04129 Leipzig
Tel.: 0341 46 37 610www.massiv-haus-sachsen.de

Ihr neues Zuhause:

Bausparkasse der Sparkassen

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

Sie suchen einen zuverlässigen Pflegedienst?
Wir sind gern für Sie da!

unsere Leistungen:
� Unterstützung im Haushalt (Einkäufe, Wäscheservice, Putzservice, etc.)
� Behandlungspflege (Medikamentengabe, Insulininjektion,
Kompressionsstrümpfe, Wundversorgung, Verbände, etc.)

� Grundpflege (Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Ankleiden, etc.)
� Betreuung von Senioren (Spaziergänge, Betreuung Zuhause, Nachmittage
bei Kaffee, Kuchen und Gesellschaftsspielen, etc. )

� Beratung rund ums Thema Pflege (Durchführung von
Beratungseinsätzen, etc.)

Versorgungsgebiet:
Anger-Crottendorf, Reudnitz-Thonberg, Stötteritz, Mölkau, Paunsdorf,
Sellerhausen-Stünz, Schönefeld
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! Tel.: 0341 / 699 277 80
Ihre Ansprechpartner: Frau Springer / Herr Tandel
tandel@pflege-haende.de

AKTIV & VITAL TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

An priv. zu. verk.: EFH mit rd. 130 m² WF, 
Swimm.-Pool, Innensauna, rd. 1000 m²  
Grundstück in Schkeuditz (Gartenstadt),  
( 0341/4612606 u. 0171/9919953

Das LEIPZIGER Amtsblatt im Internet lesen! 

www.leipzig.de/amtsblatt

(djd). Deutschland altert und 
immer mehr Menschen erkranken 
an Demenz. Betroffene stehen mit-
ten in der Gesellschaft und sollen 
so lange wie möglich aktiv an 
ihr teilhaben können. Um das zu 
ermöglichen, wurde unter Feder-
führung des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) und des Bun-
desministeriums für Gesundheit 
(BMG) die Nationale Demenz-
strategie verabschiedet. In diesem 
Rahmen fördert das BMFSFJ zahl-
reiche Maßnahmen. Eine davon 
ist die Bildung Lokaler Allianzen 
für Menschen mit Demenz, in 
denen sich Kommunen, Vereine, 
Initiativen sowie Bürgerinnen und 
Bürger in Netzwerken zusammen-
schließen. Mehr Infos gibt es unter 
www.wegweiser-demenz.de.

Unterstützung für
Menschen mit Demenz

Holzmassivhäuser sind wirkungsvolle CO2-Regulierer
(djd). Der CO2-Ausstoß in 
Deutschland muss deutlich 
verringert werden, um die 
Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens zu erreichen. Einer der 
wirkungsvollsten CO2-Spei-
cher der Welt ist Holz. Ein 
Kubikmeter Baumstamm 
kann bis zu einer Tonne des 
schädlichen Treibhausgases 
einschließen. 
Stiege die Bauwirtschaft von 
Stahl und Zement auf Holz 
um, würden Städte von Kli-

makillern zu Klimaspeichern, 
folgern die Holzexperten des 
Thoma-Forschungszentrums 
in Goldegg, Österreich. Schon 
heute gibt es Haussysteme, 
deren Wände, Decken und 
Dächer aus 100 Prozent natur-
reinem Holz bestehen, etwa 
bei Holz100. Die Bauhölzer 
werden mechanisch mit Holz-
dübeln fixiert, sodass auf den 
Einsatz von umweltschädli-

chen Klebstoffen verzichtet 
werden kann. Um ein solches 
Gebäude zu recyceln, muss 
man am Ende seiner „Lebens-
zeit“ nur die mechanischen 
Verbindungen auflösen und 
die Bretter auseinanderneh-
men. Mit dem frei werdenden 
Rohmaterial kann ein neues 
Gebäude gebaut werden. 
Unter www.thoma.at gibt es 
dazu genauere Erklärungen.
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Schulen per  
Video besuchen
Keine Tage der offenen Tür, 
dafür per Videorundgang 
Schulluft schnuppern: Immer 
mehr Schulen in Leipzig ge-
hen diesen Schritt und laden 
zum virtuellen Besuch ihrer 
Häuser ein. Unterstützt vom 
Verbundprojekt „Ganztags 
entwickeln“ haben Ende Januar 
die Kurt-Masur-Schule (Grund-
schule) und die Leibnizschule 
(Gymnasium) den Anfang 
gemacht. Inzwischen können 
auch die Helmholtzschule 
(Oberschule) sowie die Grund-
schulen August-Bebel-Schule, 
Ringelnatzschule und Ge-
schwister-Scholl-Schule mit-
tels Video inspiziert werden. 
Weitere Schulen werden folgen. 
Normalerweise öffnen gerade 
zu Jahresbeginn viele Schulen 
ihre Türen, damit Kinder und 
Eltern Schulen kennenlernen 
und sich über die örtlichen 
Gegebenheiten, Ganztagsange-
bote, Schwerpunkte, Koopera-
tionen etc. informieren können. 
In diesem Jahr entfallen viele 
dieser Tage der offenen Tür 
coronabedingt. Für die jetzigen 
Viertklässer aber steht gerade 
in den kommenden Wochen 
die Anmeldung zu einer wei-
terführenden Schule an, daher 
sind die 360-Grad-Rundgänge 
eine gute Alternative, um sich 
ein Bild von der Schule, den 
Angeboten und Profilen zu 
machen. 

Das Verbundprojekt „Ganz-
tags entwickeln“ arbeitet aus-
schließlich ehrenamtlich als 
Unterstützungssystem für 
Schulen mit Ganztagsangebo-
ten in Sachsen. Das Team hat 
auch diese Idee entwickelt  und 
mit Unterstützung der Stadt als 
Schulträger umgesetzt. ■

Macht Lust, mehr über den Preis zu erfahren: Die Grafik des Leip-
ziger Illustrators und Comiczeichners Schwarwel, die den Info-Flyer 
der Stadt schon seit Jahren schmückt.   Stadt Leipzig/Schwarwel

Schwiegermutter darf dabei sein

Edles Ambiente im Herrenhaus Möckern noch zu Zeiten vor Corona: Insgesamt standen attraktive Trauorte wie beispielsweise die Kase-
matten der Pleißenburg oder die Hacienda am Cospudener See im vergangenen Jahr weniger hoch im Kurs, auch weil die dort gleich-
zeitig angebotene Gastronomie im Lockdown fehlte.  Foto: Herrenhaus Möckern/mila@vividsymphony.com

Hochzeiten, Geburten, Ster-
befälle – Leipzigs Standesamt 
vereint Freude und Trauer und 
hatte damit auch im Pande-
miejahr 2020 gut zu tun. 95 819 
Urkunden, Bescheinigungen 
und Registerausdrucke ha-
ben die 41 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter insgesamt 
bearbeitet. Resümee: Geburten 
und Sterbefälle hielten sich die 
Waage, aufs Heiraten hatten 
pandemiebedingt allerdings 
etwas weniger Leipzigerinnen 
und Leipziger Lust.

Eine Hochzeit unter Lock-
down-Bedingungen – so stellen 
sich Heiratswillige den viel-
leicht schönsten Tag in ihrem 
Leben nicht vor. Dennoch gaben 
sich 1 757 Paare 2020  in Leipzig 
ihr Ja-Wort und ließen sich 
von der begrenzten Gästezahl, 
der kürzeren Zeremonie sowie 
den Kontaktbeschränkungen 
und Hygieneauflagen nicht 
abschrecken. Insgesamt regis- 
trierte das Standesamt aber 374 
Trauungen weniger als noch 
2019 und auch die Eheanmel-
dungen gingen um 415 auf 
2 913 Anmeldungen zurück. 
237 Hochzeiten seien nach der 
Anmeldung wieder abgesagt 
worden, besonders im Monat 
Mai (73). „Einigen Brautpaaren 
haben wir als Überbringer der 
schlechten Nachrichten sicher 
das Herz gebrochen. Doch auch 

unter Pandemiebedingungen 
haben wir immer versucht, viel 
zu ermöglichen und den Paaren 
diesen einen besonderen Tag zu 
schaffen“, sagt Uwe Bernhardt, 
Leiter des Standesamtes.

Und so gelten auch in diesem 
Jahr vorerst weiterhin Auflagen 
für Trauungen, aber „manche 
Standesämter lassen zurzeit 
gar keine Gäste zu, bei uns darf 
immerhin die Schwiegermutter 
dabei sein“, schmunzelt Uwe 
Bernhardt. Aktuell dürfen 
beispielsweise im Ratsplen-
arsaal des Neuen Rathauses 
zehn Gäste, im großen Saal des 
Standesamtes (Stadthaus) drei 
Gäste und im kleinen Saal ein 
Gast die Zeremonie verfolgen. 
Sie müssen dabei allerdings eine 
medizinische Maske tragen. 

„Die Brautleute dürfen sich 
natürlich ohne Maske mit dem 
Gesicht zur Standesbeamtin 
trauen lassen, denn sie ist mit ei-
ner Plexiglasscheibe geschützt“, 
erklärt Bernhardt.

Bei aller Beschränkung gibt 
es aber auch eine gute Nachricht 
für Heiratswillige: Ab sofort 
können sie sich schon acht 
Monate zuvor ihren Wunsch-
termin online oder schriftlich 
reservieren, bisher gab es nur 
sechs Monate Vorlauf. Das sei 
vielen Paaren zu wenig Zeit für 
die Planung und Organisation 
gewesen, deshalb habe man 
den Zeitraum jetzt erweitert, 
so Bernhardt. Vier Monate vor 
dem gesicherten Wunschtermin 
müsse aber eine verbindliche 
Anmeldung erfolgen, sonst er-

Standesamt bilanziert Corona-Knick bei Hochzeiten / Sterbefälle liegen knapp über Geburten

lischt die Vorreservierung. Viele 
Paare meldeten sich an mehre-
ren Trauorten gleichzeitig an 
und vergäßen dann abzusagen, 
mit dieser Regelung könne man 
das ausschließen. 

Das Arbeitspensum des 
Standesamtes insgesamt ist im 
vergangenen Jahr trotz Pande-
mie nicht rückläufig gewesen. 
95 819 Urkunden, Bescheini-
gungen und Registerausdrucke 
sind bearbeitet worden. Die 
Kolleginnen und Kollegen beur-
kundeten allein 486 Namensän-
derungen und 135 Adoptionen, 
in 1 508 Fällen nahmen sie 
Kirchenaustritte auf. Das Stan-
desamt beurkundete 2020 vor 
allem aber 7927 Todesfälle und 
7213  Geburten. Diese Angaben 
differieren gegenüber den An-
gaben des Amtes für Statistik 
und Wahlen. Die Statistiker 
zählen 6468 Babys und 6554 
Sterbefälle 2020 für Leipzig. 
Für das Standesamt ist aber der 
Ereignisort entscheidend: Auch 
Menschen, die ihren Wohnsitz 
nicht in Leipzig haben, heiraten, 
bekommen Kinder oder sterben 
in der Stadt. Eine Übersterblich-
keit aufgrund der Pandemie gibt 
es nicht.  Die Zahl der Sterbefälle 
liegt knapp über dem Niveau 
von 2019 (6196 Menschen). 
Das entspricht einer Sterberate 
von 1,034 Prozent und liegt im 
Schwankungsbereich der ver-
gangenen fünf Jahre.■

www.ganztag-
entwickeln.de

Stadt und DRK schulen Gesundheitslotsen

Pflegeplatz  
online suchen

Eine neue Onlineplattform – die 
Pflegeplatzbörse – erleichtert 
in Leipzig jetzt die Suche nach 
einem Platz in einer Pflegeein-
richtung. Sowohl  die Leipziger 
als auch Personal in Sozial- und 
Gesundheitseinrichtungen kön-
nen diese Börse nutzen, die über 
freie Kapazitäten in den Häu-
sern der vollstationären-, teil-
stationären- und Kurzzeitpflege 
informiert. Erreichbar ist die 
Börse unter www.leipzig.de/ 
pflegeplatzboerse. Auf einer 
interaktiven Karte sind hier alle 
Pflegeeinrichtungen mit einem 
Symbol markiert, das grün (freie 
Plätze), rot (keine Plätze) oder 
grau (Einrichtung beteiligt sich 
bisher nicht) leuchtet. Beim An-
klicken des Symbols erscheinen 
alle relevanten Informationen 
wie Adresse, Kontakt, Art des 
Platzes, zeitliche Verfügbarkeit 
etc., erklärt das Sozialamt, das 
die Börse initiiert und gemein-
sam mit dem Amt für Geoin-
formation und Bodenordnung 
realisert hat. ■

Das Gesundheitsamt und 
der DRK Kreisverband Leip-
zig-Stadt e. V. suchen Menschen 
mit Migrationshintergrund, die 
sich als kultursensible Gesund-
heitslotsen für die Gesundheit 
ihrer Mitmenschen engagieren 
möchten. Als Referentinnen 
und Referenten geben sie in 
ihren Heimatsprachen im 
Rahmen von Vorträgen und 
Workshops Informationen zum 
deutschen Gesundheitssystem 

und weiteren Themen der 
Gesundheitsförderung weiter.

Auf diese Tätigkeit werden 
die Lotsen in einer Schu-
lung vorbereitet. Sie beginnt 
am 16. März und endet am  
20. Juli 2021 und besteht aus 
sieben Präsenzterminen, sechs 
E-Learning-Einheiten mit frei-
er Zeiteinteilung und einem 
Workshop-Wochenende. Die 
Präsenztermine können in 
Abhängigkeit der aktuellen 

Bestimmungen auch als Video-
konferenzen stattfinden.

Die Schulung ist kostenfrei 
und findet auf Deutsch statt. 
Interessentinnen und Interes-
senten sollten mindestens 18 
Jahre alt sein und selbst gut 
Deutsch sprechen. Bewerbun-
gen sind ab sofort bis zum  
20. Februar möglich. Das Pro-
jekt KuGeL – Kultursensible 
Gesundheitslotsen Leipzig – 
ist ein Gemeinschaftsprojekt 

des Gesundheitsamtes und 
des DRK Kreisverband Leip-
zig-Stadt e. V. und wird von 
der Techniker Krankenkasse 
gefördert. Seit 2017 fanden 
bereits zwei Schulungen statt. 
Die 36 geschulten Lotsen haben 
2019 und 2020 85 Informations-
veranstaltungen ermöglicht.

Weitere Informationen und 
Bewerbungsunterlagen finden 
sich im Internet unter www.
drk-leipzig.de. ■

Grundschule am Grünen Gleis mit Turnhalle komplett
Gerade ein halbes Jahr alt, aber 
jetzt mit Turnhalle komplett: 
Die „Schule am Grünen Gleis“ 
in der Baumannstraße 13 in 
Kleinzschocher. 

Im September 2018 war 
für die Schule Baustart, zwei 
Jahre später konnte sie in 
Betrieb gehen, coronabedingt 
leider ohne große Eröffnung. 
Der Neubau beherbergt heute 
die Grundschule „Schule am 
Adler“, die sich bis dahin mit 
der Oberschule in der Antoni-
enstraße 24 ein Schulgebäude 
teilte. Im Neubau können jetzt 
504 Schülerinnen und Schüler 
in 18 Klassen unterrichtet wer-
den. Außerdem ist auch der zur 
Schule gehörende Hort hier im 
Haus untergebracht. Zum 
Schuljahresbeginn 2020/21 

Stadt bietet erstmals duales  
Studium Bauingenieurwesen 

Die Stadt erweitert ihr Studien-
angebot und will 2021 erstmalig 
den dualen Diplomstudiengang 
Bauingenieurwesen anbieten. 
Noch muss der Stadtrat über die 
Aufnahme des Studiengangs 
in das Ausbilungsportfolio 
entscheiden. Damit aber das 
Auswahlverfahren rechtzeitig 
abgeschlossen werden kann, 
ist die Ausschreibung der fünf 
Studienplätze bereits gestartet. 
Bewerbungsschluss ist der  
17. Februar. Die dreijährige Aus-
bildung an der Berufsakademie 
Glauchau beginnt voraussicht-
lich zum 1. Oktober 2021. Eine 
Bewerbung ist ausschließlich  
digital per E-Mail an ausbil-
dung@leipzig.de möglich.

Die Stadt forciert die Aus-

bildung im Baufach, weil in 
den kommenden Jahren gerade 
in den technischen Bereichen 
Fachkräfte fehlen werden, 
denn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gehen in den Ru-
hestand. Der Studiengang in 
Glauchau vermittelt Grund-
lagen in Baustatik, -recht und 
-betriebslehre, in den Ämtern 
der Stadtverwaltung vertiefen  
die Studenten dann ihre Kennt-
nisse u. a. in der Bauleitplanung, 
der Projektkoordination sowie 
im Entscheid von Bauanträ-
gen. Infos gibt es unter www.
leipzig.de/buergerservice-und- 
verwaltung/stadtverwaltung/
stel len-und-ausbi ldung/ 
studiengang-bauingenieurwe-
sen-diplom/. ■

Städtebaulicher Akzent im Gründerzeitviertel: Der Neubau der Schule mit dem Namen „Schule am Grü-
nen Gleis“ in der Kleinzschocherschen Baumannstraße 13.  Foto: Marcus Korzer

• Eheschließungen: 1 757 Eheschließungen sind beurkundet worden, 
darunter trauten sich 86 gleichgeschlechtliche Paare, sechs Lebens-
partnerschaften sind in Ehen umgewandelt worden. Bei Hochzeiten 
mit ausländischen Staatsangehörigen hatten die meisten eine syrische, 
marokkanische und italienische Herkunft, gefolgt von der russischen 
und der türkischen.

• Trauorte: Unter den neun Trauorten des Standesamtes waren der klei-
ne und der große Trausaal im Stadthaus mit 557 beziehungsweise 977 
Hochzeitspaaren am stärksten frequentiert. 69 Ehepartner heirateten 
im Ratsplenarsaal, dies entsprach einer Auslastung von 82 Prozent. 

• Todesfälle: In Leipzig sind im vergangenen Jahr 7 927 Menschen 
verstorben, davon 4 146 Männer und 3 781 Frauen. Dies schließt auch 
Menschen mit ein, die in den Kliniken der Stadt gestorben, aber nicht 
unbedingt auch Einwohner in Leipzig gewesen sind. 

■ Daten und Fakten

Berufsperspektiven: St. Georg  
fördert Mitarbeiter mit Stipendien

Pflegestipendien sollen im Kli-
nikum St. Georg für noch besser 
ausgebildetes Personal sorgen. 
Daher werden 2021 zum ersten 
Mal und dann einmal jährlich 
Pflegestipendien für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter  
ausgelobt, teilt das Klinikum 
mit. Fördern wolle man dabei 
besonders Bachelor- oder Mas-
terstudiengänge mit Schwer-
punkt Pflegewissenschaft und 
Pädagogik sowie den Bereich 
des Pflegemanagements. Ein 
Vergabegremium bewertet die 
eingegangenen Bewerbungen 
und schlägt die Stipendiaten 
vor. Gefördert wird, indem die 
Studiengebühren übernommen 
und Freistellungen gewährt 
werden. Zudem sollen die 

Stipendiaten intensiv fachlich  
begleitet und in Patenschaf-
ten unterstützt werden. Das 
Programm sei ein Gewinn, 
denn das Klinikum unterstütze 
hochmotivierte Kolleginnen 
und Kollegen noch gezielter bei 
ihrer beruflichen Entwicklung, 
sichere sich aber gleichzeitig 
wichtige pflegerische und 
pädagogische Qualifikationen 
für die Zukunft, informiert das 
St. Georg. In den vergangenen 
Jahren sind die Anforderungen 
an Pflegeberufe kontinuierlich 
gewachsen. Mit der Akade-
misierung der Pflege möchte 
das St. Georg nicht nur dieses 
Berufsbild weiterentwickeln, 
sondern auch Behandlung und 
Versorgung verbessern. ■

www.leipzig.de/
pflegeplatzboerse

startete die Schule zunächst 
mit elf Klassen und ist damit 
zu sechzig Prozent belegt. Mit 
jedem Schuljahr werden es 
aber mehr Schülerinnen und 
Schüler werden. 

Direkt an das Schulgebäude 
fügt sich jetzt auch eine neue 
Dreifeldsporthalle an mit 
einem separat von der Schule 
nutzbaren Zugang. Damit  
gewinnt auch der Vereinssport 
im gesamten Viertel, denn er 
kann die Halle unabhängig 
nutzen.

24 Mio. Euro hat die Stadt 
insgesamt für den Bau von 
Schule und Halle investiert, 
13,74 Mio. Euro davon stamm-
ten aus dem Förderprogramm 
VwV-Investkraft Sachsen 
„Brücken in die Zukunft“. ■

Die Vereinbarkeit von Fa-
milien- und Berufsleben 
ist besonders in Zeiten von 
Corona ein wichtiges Thema.  
Diesem widmet sich die Stadt 
Leipzig und sucht für den 
Familienfreundlichkeitspreis 
gute Beispiele. Dafür können 
Arbeitgeber aus allen Berei-
chen vorgeschlagen werden. 
Neu ist in diesem Jahr, dass 
diese sich auch selbst bewer-
ben können. 

Dabei sollen vor allem 
Arbeitgeber ausgezeichnet 
werden, die in Zeiten der ein-
geschränkten Kontakt- und 
Betreuungsmöglichkeiten in 
besonderem Maße eine fami-
lienunterstützende Arbeits-
organisation und -abläufe 
anbieten. Diese Ideen sollen 
andere zum Nachmachen 
anregen.

Gleichzeitig werden Vor-
schläge für Personen, Teams 
oder Einrichtungen zum The-
ma „Wie wurden Familien in 
dieser Zeit besonders unter-
stützt?“ gesucht. Das Beson-
dere ist, dass diese von einer 
Kinderjury beurteilt werden. 
Die Kinder bewerten, welche 
Einrichtungen oder Personen 
sich intensiv an den Bedürf-
nissen von Kindern, Jugend-

Familienfreundlichkeit
in Zeiten von Corona

lichen und Familien orientiert 
haben. Wer hat sich unter den 
gegebenen, schwierigen Be-
dingungen besonders enga-
giert oder tolle virtuelle und 
Präsenzangebote gemacht? 
Wer war für sie da in dieser 
Zeit der Einschränkungen? 
Die Kinderjury sucht noch 
Verstärkung. Interessierte 
wenden sich an das Kin-
der- und Jugendbüro des 
Kinderschutzbundes: www.
leipziger-kinderbuero.de. 

Bewerbungen für den Fa-
milienfreundlichkeitspreis 
können ab sofort bis zum 
28. Februar unter www.
leipzig.de/familienfreund 
lichkeitspreis per E-Mail 
oder Online-Formular ein-
gereicht werden. Die Preis-
träger werden von einer Jury 
ausgewählt und vom Ober-
bürgermeister im Juni dieses 
Jahres in der LVZ-Kuppel im 
Peterssteinweg ausgezeich-
net. Insgesamt stehen dafür 
7 500 Euro zur Verfügung. 

Der diesjährige Preis wird 
bereits zum 13. Mal verge-
ben. Im letzten Jahr wurden 
insgesamt 95 Preise verlie-
hen, der Hauptpreis ging 
an die Werk 2 - Kulturfabrik 
e. V. ■
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Tief „Tristan“: Winterdienst am Limit
Alle verfügbaren Kräfte der Stadtreinigung im Einsatz / Müllentsorgung verschiebt sich / Zugänge bitte freiräumen

Leipzig erlebt seit Jahren wie-
der Frost und Schnee. In der 
Nacht vom 6. zum 7. Februar 
hat das Schneetief „Tristan“ 
in Mitteldeutschland Einzug 
gehalten und die Stadt mit ei-
ner etwa 40 Zentimeter hohen 
Schneedecke überzogen. Der 
Winterdienst war alarmiert, 
alle verfügbaren Kräfte im Ein-
satz. Doch Wetterextreme wie 
diese bringen den Eigenbetrieb 
Stadtreinigung an Grenzen.

Hinter den Kolleginnen und 
Kollegen der Stadtreinigung 
liegt eine harte Woche im Dau-
ereinsatz. Schon als die ersten 
Wetterprognosen standen, 
hatte sich die Stadtreinigung 
technisch und personell auf 
„Tristan“ eingestellt, alle um-
rüstbaren Kehrmaschinen mit 
Schneepflügen ausgestattet 
und das gesamte Team in Be-
reitschaft versetzt. 23 Fahrzeu-
ge mit Schneepflug und Streu-
technik, acht Schneepflugträger 
und elf Kleintransporter für die 
Trupps, die von Hand Schnee 
schippen, waren startklar. „Wir 
waren gut vorbereitet und 
seit dem ersten Schneefall am  
6. Februar morgens etwa ab  
1 Uhr mit unserer Flotte per-
manent im Einsatz“, resümiert 
Eigenbetriebsleiter Thomas 
Kretzschmar vor der Presse. 

„Wir haben alle Straßen des 
Hauptstraßennetzes geräumt 
und sind im Doppel gefahren, 
das heißt, zwei Schneepflüge 
arbeiten hintereinander, um 
den Schnee von der Straße 
zu bringen.“ Bei so starkem 
Schneefall und Windböen wie 
am vergangenen Sonntag sei 
aber ein Beräumen der Straßen 
bis auf den Asphalt unmög-
lich. Deshalb hätten manche 

Trassen nach kurzer Zeit den 
Eindruck erweckt, als sei hier 
noch gar kein Schneepflug 
gefahren. Außerdem ist der 
Eigenbetrieb nicht nur für 
die Straßen zuständig, die im 
Straßenverzeichnis zur Win-
terdienstsatzung aufgeführt 
sind. „Wir räumen auch an 
Brücken, Fußgängerüberque-
rungen und Kreuzungen. Alle 
verfügbaren Kräfte sind für 

den Winterdienst eingeteilt, 
inklusive Teams der Bioabfal-
lentsorgung und des Projektes 
Stadtsauberkeit“, informiert 
Pressesprecherin Susanne 
Zohl. „Dazu kamen die Gärtner 
der Abteilung Grünanlagen, 
die bei Schnee und Glätte die 
Wege entlang der Grünanla-
gen begehbar halten. Allein 
am Montag waren insgesamt 
357 Beschäftigte der Stadtrei-

nigung für den Winterdienst 
im Einsatz.“ Auf den Straßen 
sei Feuchtsalz eingesetzt wor-
den, auf den Gehwegen habe 
man einen Blähschiefer zum 
Abstumpfen aufgebracht. „Die 
Straßen, die wir betreuen, sind 
befahrbar“, konstatiert Zohl. 

Mit dem massiven Winter-
einbruch ergibt sich für die 
Stadtreinigung aber auch das 
Problem der Müllabfuhr. Der 
Winterdienst hat Vorrang, 
deshalb ist die Restmüll-Entsor-
gung am vergangenen Montag 
auf Dienstag verschoben wor-
den. Anders jedoch sieht es für 
den Bioabfall aus. „Hier muss-
ten die Touren in dieser Woche 
ausfallen. Bei Nachtfrost von 
bis zu minus 20 Grad können 
wir nicht schütten“, sagt Kretz-
schmar und bittet die Leipziger 
für die künftigen Tage weiter 
um Unterstützung: „Wege 
und Durchgänge müssen vom 
Schnee freigeräumt sein. Die 
Tonnen können nur geleert 
werden, wenn die Mitarbeiter 
auch Zugang haben. Ist das 
nicht möglich, müssen die Ton-
nen zur nächsten befahrbaren 
Straße transportiert werden.“ 
Fragen dazu beantwortet die 
Fachberatung des Eigenbetriebs 
telefonisch unter 6 57 11 11 oder 
per E-Mail an  fachberatung@ 
srleipzig.de. ■
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Im Tandem unterwegs, um Leipzigs Hauptstraßennetz befahrbar zu halten: die Räumfahrzeuge mit 
Schneepflug und Streumaschine des Eigenbetriebes Stadtreinigung.  Foto: abl/bel

„School‘s out!?“ 
Naturkunde  
im Podcast

Seit Januar lockt das Natur-
kundemuseum wieder mit 
dem Video-Podcast „School’s 
out!?“. Mitte Februar kommen 
jetzt Wissenschaftlerinnen zu 
Wort. Den Anfang machen 
Wissenschaftsautorin Hen-
riette Joseph und Volontärin 
Nadine Baum, die sich ab  
17. Februar dem Thema „Si-
likate“ widmen. Wer dabei 
direkt an Gläser und Glas-
keramiken denkt, liegt voll-
kommen richtig, denn sie sind 
aus Silikaten aufgebaut. Doch 
darauf sollte man sie nicht re-
duzieren, Siliziumverbindun-
gen kommen wahrlich überall 
vor. Gemeinsam nehmen die 
beiden Museumsmitarbeite-
rinnen die Glasbausteine der 
Natur unter die Lupe und 
lüften deren Geheimnisse.

Weniger geheimnisvoll, da-
für umso eindrücklicher geht 
es in der Episode ab 24. Februar 
um die Vermüllung der Meere. 
Marike Nachtigal, Bundesfrei-
willigendienstleistende am 
Naturkundemuseum Leip-
zig, zeichnet nach, wie es ein 
hier weggeschmissenes Stück 
Plastik in die Weltmeere und 
wieder zurück zu uns schafft. 
Wer wissen möchte, was eine 
Kreditkarte damit zu tun hat, 
sollte diese Folge also auch 
unbedingt ansehen.

Die neuen Folgen wer-
den immer mittwochs auf 
dem YouTube- und dem 
IGTV-Kanal des Naturkun-
demuseums veröffentlicht 
und sind mit ergänzendem 
Informationsmaterial auch 
auf der Museumswebsite zu 
finden. Als Teil des Förder-
programms Neustart Kultur 
wurde die komplette Reihe 
von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur 
und Medien gefördert. Dafür 
sei das Naturkundemuseum 
sehr dankbar, erklärt das 
Ausstellungshaus. ■

Mitgliederzahlen gehen zurück
Der Landessportbund (LSB) 
schlägt Alarm: Erste Auswer-
tungen des Corona-Jahres 
2020 zeigen einen deutlichen 
Rückgang der Mitgliedszahlen 
vor allem von Kindern und 
Jugendlichen in sächsischen 
Sportvereinen. Laut Statistik 
der 4500 Vereine sei ein Rück-
gang von insgesamt 20 000 
Vereinsmitgliedschaften zu ver-
zeichnen. Das entspricht einem 

Verlust von knapp drei Prozent. 
12 000 Abmeldungen entfallen 
dabei auf die Altersklasse bis 14 
Jahre . Dies sei eine verheerende 
Situation, konstatiert der LSB. 
Bereits im Sommer hat der or-
ganisierte Sport in Sachsen Hy-
gienekonzepte  entwickelt und 
umgesetzt. Jetzt will der LSB die 
Politik bei der Erstellung eines  
Stufenplans zur Öffnung der 
Sportvereine unterstützen. ■ 

Willkommen  
und Abschied  

im Zoo

Lautstarkes Treiben in der 
Brutkolonie der Zwergflamin-
gos: Die mehr als 20 Brutpaare 
haben Bruthügel gebaut, ge-
brütet und können bereits die 
ersten Schlupferfolge aufwei-
sen. Fünf Jungvögel werden 
von ihren Eltern versorgt, wei-
tere Eier werden gegenwärtig 
bebrütet. „Die Zucht der vom 
Aussterben bedrohten Zwerg-
flamingos ist grundsätzlich ob 
ihrer Ansprüche schwierig.  In 
Leipzig gelingt es uns seit eini-
gen Jahren, diese besonderen 
Bedingungen herzustellen und 
jedes Jahr erfolgreich Vögel 
aufzuziehen“, sagt Seniorku-
rator Gerd Nötzold, der sich 
darauf freut, die gewachsene 
Gruppe mit den Neuzugängen 
im Frühjahr wieder an der Ki-
wara-Savanne den Besuchern 
zeigen zu können. Noch ist der 
Zoo jedoch seit dem 2. Novem-
ber für Besucher geschlossen. 

Verabschieden musste sich 
der Zoo von Nashornbulle 
Ndugu. Drei Wochen hatten 
Zootierarzt Dr. Andreas Bern-
hard und Pfleger um den 24 
Jahre alten Bullen gekämpft, 
der an einer schweren Ver-
stopfung gelitten hatte. Am 
2. Februar musste Ndugu von 
seinem Leiden erlöst werden. ■

Farbenfrohes Spektakel: Zwerg-
flamingo mit Jungvogel. Foto: 

Zoo Leipzig GmbH

Leipzig-Marathon in diesem Jahr virtuell
Der diesjährige Leipzig-Ma-
rathon kann in seiner klassi-
schen Form nicht ausgetragen 
werden. Man habe in den 
vergangenen Monaten inten-
siv an einem Hygienekonzept 
gearbeitet. Im Moment sei aber 
keine verlässliche Prognose 
darüber möglich, ob die am  
18. April geltenden Verord-
nungen eine Austragung 
überhaupt zuließen, meldet 

der Stadtsportbund Leipzig  
e. V. als Veranstalter. Man be-
dauere die Entscheidung, aber 
sie bringe Planungssicherheit 
für alle Beteiligten. 

Ausfallen soll der Marathon 
jedoch nicht: Ausgeschrieben 
wird daher der „Virtuelle 
Leipzig-Marathon 2021“, für 
den ab sofort Anmeldungen 
möglich sind über die offizielle 
Veranstaltungswebsite www.

leipzigmarathon.de. Beim 
virtuellen Marathon können 
Lauffreunde im Zeitraum 
vom 2. bis 18. April eine der 
ausgeschriebenen Wettkampf-
strecken absolvieren und dann 
ihre Resultate individuell in 
den entsprechenden Ergeb-
nislisten hochladen. Dabei 
vertraue man auf die Fairness 
der Teilnehmer, so der Organi-
sator Leipzig Marathon e. V.■

Anzeigen

STELLENMARKT & WEITERBILDUNG

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail:
Eilenburger Straße 59 · 04317 Leipzig

Telefon: 0341/ 69 92 77 80 · E-Mail: Verwaltung@pflege-haende.de
Ihr Ansprechpartner: Herr Tandel

Mobiler Pflegedienst 
Helfende Hände
Versorgungsregion: Eilenburg / Bad-Düben

Für unsere Außenstelle in der Region Eilenburg / Bad Düben 
suchen wir ab sofort:

-  eine engagierte Pflegedienstleitung (m,w,d) 
 zur Leitung der Außenstellen

-  2 qualifizierte Pflegehelfer (m,w,d)

Wir bieten: Bezahlung gemäß AVR, keine Teildienste, kleines Team,
verlässliche Dienstplanung, Kfz zur privaten Nutzung

Beim Unfall im Homeoffice kann es knifflig werden
Gerichte entscheiden häufig zugunsten der gesetzlichen Unfallversicherung

(djd). Immer mehr Menschen 
in Deutschland arbeiten im 
Homeoffice. Über die Vor- 
und Nachteile wird ausgiebig 
diskutiert. Es können dabei 
aber auch knifflige rechtli-
che Fragen entstehen. Wann 
springt bei einem Unfall 
die gesetzliche Unfallver-
sicherung ein und wann 
ist er dem privaten Bereich 
zuzuordnen? Grundsätzlich 
gilt der gesetzliche Unfall-
versicherungsschutz auch 

im Homeoffice. Daher wer-
den beispielsweise Unfälle 
berücksichtigt, die sich beim 
Instandsetzen oder Aufstel-
len von Arbeitsgeräten im 
Arbeitszimmer zu Hause 
ereignen – wie beim Auffül-
len von Druckerpapier oder 
Anschließen eines Arbeits-
PCs. Nicht immer aber liegen 
die Dinge so eindeutig, oft 
genug entscheiden Gerichte 
in Streitfällen zugunsten der 
Berufsgenossenschaften und 

gegen die Beschäftigten. Auf 
der sicheren Seite ist man häu-
fig dann, wenn man über eine 
private Unfallversicherung 
verfügt. Unter www.nuern-
berger.de gibt es dazu weitere 
Infos. Bei schweren Unfällen 
mit nachfolgender Invalidität 
etwa bietet sie Schutz durch 
eine lebenslange Unfallrente. 

Hier zwei Beispiele aus der 
Rechtsprechungspraxis 

1. Unfall auf dem Weg zum 
Kindergarten
Eine Beschäftigte war für 
ihren Arbeitgeber von ihrem 
häuslichen Arbeitszimmer 
aus tätig. Vor Dienstbeginn 
brachte die Frau regelmäßig 
ihr Kind in den Kindergarten. 
An einem Wintertag rutschte 
die Frau mit dem Fahrrad auf 
Blitzeis weg und brach sich 

den Ellbogen. Die zuständige 
gesetzliche Unfallkasse woll-
te in diesem Fall keinen ver-
sicherten Wegeunfall sehen. 
Die Mutter sei vielmehr im 
Rahmen einer sogenannten 
eigenwirtschaftlichen Tätig-
keit zu Schaden gekommen. 
Dieser Auffassung schloss 
sich das Sozialgericht Han-
nover (Az.: L 16 U 26/16) an. 
Im Rahmen einer privaten 
Unfallversicherung hätte Ver-
sicherungsschutz bestanden.
2. Folgenreicher Treppen-
sturz 
Eine Frau arbeitete auf einem 
im Dachgeschoss ihrer Woh-
nung eingerichteten Telear-
beitsplatz. Auf dem Weg zur 
Küche im Erdgeschoss brach 
sie sich bei einem Treppen-
sturz ein Bein. Die Unfallkasse 
erkannte den Unfall nicht als 

Arbeitsunfall an, das Ganze 
landete vor Gericht. Das 
Sozialgericht Mainz lehnte 
die Klage der Frau in erster 
Instanz ab. Das Landessozial-
gericht (LSG) Rheinland-Pfalz 
entschied in zweiter Instanz 
zugunsten der Klägerin. 
Daraufhin landete der Fall 
beim Bundessozialgericht 
(BSG). Dieses schloss sich der 
ersten Instanz an und hob das 
Urteil des LSG auf (Az.: B 2 
U 5/15 R). Begründung des 
BSG: Es liege kein Arbeits-
unfall vor. Die Frau sei auf 
dem Weg in die Küche nicht 
auf einem Betriebsweg, son-
dern in ihrem persönlichen 
Lebensbereich ausgerutscht. 
Im Rahmen der privaten 
Unfallversicherung hätte die 
Frau Versicherungsschutz 
genossen.

Geht der Wissenschaft 
der Nachwuchs aus?

Jüngere haben nur geringes Interesse an 
naturwissenschaftlichen Berufen

(djd). Ohne Wissenschaft und 
Forschung lassen sich Herausfor-
derungen wie die Corona-Pande-
mie oder der Klimawandel nicht 
bewältigen. Und dennoch ist das 
Interesse an Berufen im mathe-
matischen, naturwissenschaft-

Unternehmen seit 2018 jährlich 
veröffentlicht.
Womöglich haben Vorbehalte 
gegenüber MINT-Berufen mit 
überkommenen Vorurteilen zu 
tun. Der Nerd, der einsam im 
Elfenbeinturm forscht, hat mit 
der Realität wenig gemeinsam. 
„Forscher arbeiten heute häu-
fig in internationalen Teams 
zusammen. Kommunikation ist 
ein wesentlicher Faktor, um vor-
anzukommen und Lösungen zu 
finden“, schildert Dr. Emelie Fritz 
(35). Die Chemikerin hat in ihrem 
Heimatland Schweden, in Eng-
land und Deutschland studiert, 
seit 2009 lebt sie in Deutschland.
Ihre Begeisterung für Wissen-
schaft hat sie schon früh in der 
Schule entdeckt. „Ich war immer 
neugierig darauf, wie Abläufe 
in der Natur funktionieren“, 
erinnert sie sich zurück. Heute 
arbeitet die Forscherin bei 3M 
als Entwicklerin an Lösungen 
für Batteriesysteme in Elekt-
roautos. „Ohne Technologie 
kann es keinen Fortschritt und 
keine Antworten auf heutige 
Herausforderungen geben“, 
erklärt Emelie Fritz. Sie wünscht 
sich, dass sich vor allem mehr 
weibliche Schulabgänger für eine 
MINT-Karriere interessieren.
Ein weiterer Vorteil: Bei Natur-
wissenschaften handelt es sich 
um vielseitige Studiengänge, 
die später zahlreiche Karri-
erechancen bieten – ob in der 
Industrie, an Hochschulen oder 
in Behörden. Dr. Emelie Fritz ist 
überzeugt: „Für alle, die global 
arbeiten möchten, eröffnet ein 
naturwissenschaftliches Studium 
viele Möglichkeiten.“

lichen und technischen Bereich 
(MINT) eher gering. Lediglich 8 
Prozent der 18- bis 39-Jährigen 
in Deutschland können sich 
eine entsprechende Karriere 
vorstellen – gegenüber 21 Prozent 
weltweit. Damit zeichnet sich ein 
drohender Mangel an Fachkräf-
ten und Wissenschaftlern ab, dem 
frühzeitig bereits in den Schulen 
entgegengewirkt werden sollte. 
Zu diesen Ergebnissen kommt 
der aktuelle globale „3M State 
of Science Index“ (SOSI), den das 

Faszination Wissenschaft: 
Die promovierte Chemikerin 
Emelie Fritz hat in Schweden, 
England und Deutschland 
studiert. Foto: djd/3M

http:// www.leipzigmarathon.de
http:// www.leipzigmarathon.de


Maßnahmen gegen den zunehmenden Nutzungsdruck 
von Grün-, Wald- und Parkflächen entwickeln

Die Stadt entwickelt Konzepte, um die Grün-, Wald- 
und Parkflächen zu pflegen und zu erhalten. Auf-
grund des Klimawandels und des Nutzungsdrucks 
verschlechtert sich der Zustand der Flächen zuneh-
mend. Im Rahmen des Auenentwicklungskonzeptes 
soll bis zum vierten Quartal 2021 der Personalbedarf 
für die Umweltbildung, Waldpädagogik und Parkran-
ger geklärt werden. Zudem sind neue Schilder und 
Hinweistafeln zu Landschafts- und Naturschutzge-
bieten geplant. Je nach Bedarf werden weitere Müll-
eimer in den Eingangsbereichen aufgestellt. (VII-A-
01748-VSP-01, VII-A-01748)

Schaffung legaler Mountainbikestrecken in Leipzig
Gemeinsam mit Vertretern der Mountainbikeszene 
und Radsportvereinen schafft die Stadt neue, legale 
Mountainbikestrecken. Die Verwaltung prüft, ob ein 
Mountainbike-Trial auf dem agra-Gelände eingerich-
tet werden kann. Selbst angelegte Strecken im Leip-
ziger Auwald müssen beseitigt werden, da sie sich in 
einem Naturschutzgebiet befinden und somit die Ent-
wicklung von Pflanzen und Tieren beeinträchtigen. 
(VII-A-01750, VII-A-01750-ÄA-02)

Barrierefreien Zugang zur Ratsversammlung 
ermöglichen

Die Übertragung der Ratsversammlungen soll barri-
erefrei werden. Dazu wird geprüft, den Livestream 
sowie die Versammlung im Sitzungssaal und auf der 
Besuchertribüne durch einen Gebärdendolmetscher 
und/oder Untertitel zu ergänzen. Außerdem sollen 
alle öffentlichen Dokumente der Arbeit des Stadtra-
tes besser aufbereitet werden für Menschen mit Be-
hinderungen, um allen Bürgerinnen und Bürgern eine 
uneingeschränkte Teilhabe am politischen Leben zu 
ermöglichen. Ein Konzept wird die Verwaltung ge-
meinsam mit dem Behindertenrat, entsprechenden 
Verbänden und Experten für Barrierefreiheit bis Ende 
Dezember 2021 erarbeiten. (VII-A-01776-NF-04, VII-
A-01776-ÄA-02, VII-A-01776-ÄA-03)

Installation von Fahrradbügeln 
im Umfeld der 84. und 85. Schule in Grünau

Die 84. und 85. Schule in Grünau bekommen weite-
re Fahrradbügel. Zunächst wird in Absprache mit 
den Schulleitungen, Eltern- und Schülervertretun-
gen der Bedarf an Fahrradabstellmöglichkeiten er-
fasst. Danach werden diese zeitnah installiert, damit 
mehr Schülerinnen und Schüler das Fahrrad nutzen. 
(VII-A-01782)

Anwendung von digitalem 3-D-Stadtmodell 
bei Stadt- und Bauleitplanung

Bei künftigen Bauplanungsvorhaben wird die Stadt-
verwaltung die Bürgerinnen und Bürger transparent, 
plastischvisuell und realitätsnah mit einem 3D-Stadt-
modell informieren. Das Modell wird ab April 2021 
eingesetzt. Dieses soll im Rahmen von Bürgerbeteili-
gungen insbesondere Laien bei der Entscheidungsfin-
dung helfen und Diskussionen über mögliche Vari-
anten erleichtern. (VII-A-01792, VII-A-01792-VSP-01) 

Installation Optimierung der Verkehrsflüsse an der 
Kreuzung Dieskau-/ Arthur-Nagel-/ Bismarckstraße

Im Rahmen der Umgestaltung der Kreuzung in Groß- 
zschocher prüft die Verwaltung den Verkehrslauf an der 
Einmündung Bismarck-/ A.-Nagel-Straße, für die keine 
Ampel geplant ist, sowie den Einsatz eines Schutzblin-
kers für Fußgänger. (VII-A-01904-VSP-01, VII-A-01904)

Schaffung eines unabhängigen Gremiums 
zur Prüfung der Umsetzung von Stadtratsbeschlüssen

Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit beschlossen, 
eine temporäre Arbeitsgruppe einzusetzen, die kon-
krete Mängel der Berichterstattung zu Ratsbeschlüs-
sen benennt und Verbesserungsvorschläge macht. Da-
mit soll ggf. das Ratsinformationssystem Allris über-
arbeitet werden. (VII-A-00692, VII-A-00692-ÄA-02)

Regional, saisonal, gesund für Kind und Klima: 
Quartiersküchen

Im Zuge der Ausschreibungen für die Essensversor-
gung im Schulzentrum Grünau und in der Schule Ih-
melsstraße prüft die Verwaltung die besondere Berück-
sichtigung nachhaltiger und regionaler Lebensmittel. 
Außerdem erarbeitet die Stadt ein Konzept für Quar-
tiersküchen. Diese sollen Schulen, Kitas und Altenhei-
me im jeweiligen Stadtteil mit frischer, regionaler und 
saisonaler Kost versorgen. Bei Neubauten oder der 
Sanierung von Bestandsbauten wird die Einrichtung 
einer Quartiersküche geprüft. (VII-A-00780-NF-02)

Nachbarschaftszentrum Ostwache zügig umsetzen
Das ehemalige Gebäude der Feuerwache Ost in Anger-
Crottendorf soll wieder genutzt werden. Der Stadtrat 
votierte dafür, dem Ostwache Leipzig e. V. den Zu-
gang zu Gelände und Gebäude für Zwischennutzun-
gen und kleinere Instandsetzungen bis zur Baugeneh-
migung zu erlauben. Das Gebäude soll zügig instand 
gesetzt werden, dafür werden 500 000 Euro bereitge-
stellt. Für die Entwicklung der Feuerwache, der Grund-
schule und der Fläche zwischen der Feuerwache und 
der ehemaligen Karl-Krause-Fabrik ist ein Ideenwett-
bewerb geplant. (VII-A-01193-NF-03)

Anschaffung von transparenten Verkleidungen 
zur Sicherung der Leipziger Steindenkmäler

Bei Erneuerungen der hölzernen Verkleidungen, in 
die die Denkmäler im Winter zum Schutz eingepackt 
werden, werden nach und nach Sichtfenster eingebaut. 
Damit sollen die Denkmäler das ganze Jahr über sicht-
bar sein. Zudem ist geplant, die Informationstafeln zu 
erneuern. Dafür werden insgesamt 10 000 Euro bereit-
gestellt. (VII-A-01666-VSP-01, VII-A-01666)

Leipziger Verkehrsbetriebe werden Mitglied bei der 
Schlichtungsstelle für den öffentlichen Verkehr

Die LVB werden Mitglied in der söp Schlichtungsstelle 
für den öffentlichen Personennahverkehr e. V. Weiter-
hin möchte die Stadt erreichen, dass der Mitteldeutsche 
Verkehrsverbund, bei dem sie im Aufsichtsrat vertreten 
ist, ebenfalls Mitglied der Schlichtungsstelle wird. Damit 
können Kundinnen und Kunden im Streitfall ein kosten-
günstigeres öffentliches Schlichtungsverfahren in An-
spruch nehmen, statt zum Anwalt zu gehen. (VII-A-01733)
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Die hier inhaltlich zusammengefassten Beschlüsse ha-
ben keinen Anspruch auf juristische Richtigkeit. Recht-
lich bindend sind nur die Originaldokumente, die 
wortgenau im elektronischen Ratsinformationssystem  
(ALLRIS) zu finden sind. Unter https://ratsinfo.leipzig.de 
gibt es sämtliche öffentliche Dokumente zur Ratsversamm-
lung und ihren Gremien. Das Recherchesystem bietet ei-
nen Überblick über die Sitzungstermine und Niederschrif-
ten der Ratsversammlung und ihrer Gremien, Beschlüs-
se, Vorlagen der Verwaltung, Anträge und Anfragen der 
Fraktionen, Anträge von Ortschaftsräten, wichtige Ange-
legenheiten von Stadtbezirksbeiräten, Petitionen von Ein-
wohnern sowie die Einwohneranfragen. 

Rietzschke-Aue Sellerhausen – mehr Wildnis wagen!
Die Blühwiesen der öffentlichen Grünfläche sollen der 
natürlichen Sukzession überlassen werden. Das heißt, 
dass die Natur zur Regeneration für eine bestimmte 
Zeit sich selbst überlassen und nicht gemäht wird. Da-
mit kann mehrjährigen Pflanzen ein vollständiger Le-
benszyklus ermöglicht werden, wodurch sich Insek-
ten wie Wildbienen oder Hummeln besser ansiedeln 
können. (VII-A-01908, VII-A-01908-VSP-01)

Sport frei in Lößnig!
Die Stadt prüft, ob die öffentlich zugängliche Sportan-
lage in der Bernhard-Kellermann-Straße 3 in Lößnig 
saniert und modernisiert werden kann. Ein Konzept 
wird gemeinsam mit Akteuren vor Ort entwickelt, um 
auf die unterschiedlichen Anforderungen der Verei-
ne, Schulen und Freizeitsportler einzugehen. (VII-A-
01913-VSP-01, VII-A-01913) 

Bauüberwachung bei Maßnahmen der Stadt Leipzig 
auf ein stabiles digitales Fundament stellen

Die Stadtverwaltung entwickelt ein Konzept zur Digi-
talisierung in der Bauplanung. Dieses soll als standar-
disiertes Verfahren bei jeder Baumaßnahme zum Ein-
satz kommen. Ziel ist es, Bauvorhaben schneller und 
kostengünstiger umzusetzen. (VII-A-01916) 

Angleichung demokratischer Grundsätze in Leipzig
Es wird ein Workshop mit Vertretern aus dem Stadt-
rat, den Stadtbezirksbeiräten, den Ortschafträten und 
dem Jugendparlament veranstaltet, um die Bedingun-
gen der Wahlen zu analysieren und ggf. zu ändern. 
Geplant ist dafür das erste Quartal 2021. Außerdem 
werden die Zuschnitte der Stadtbezirke sowie die Grö-
ße der Stadtbezirksbeiräte thematisiert. Hintergrund 
ist, dass die Festlegung der zehn Stadtbezirke aus der 
Mitte der 1990er-Jahre stammt und sich insbesonde-
re die Einwohnerzahlen seitdem stark verändert ha-
ben. Anhand der Ergebnisse des Workshops wird dem 
Stadtrat eine Empfehlung für die kommende Wahl-
periode vorgelegt. (VII-A-00993-VSP-01)

Entscheidung über die Annahme von Spenden und 
Schenkungen an die Stadt Leipzig 

Der Stadtrat nimmt alle Spenden, die die Stadt Leip-
zig bzw. ihre Eigenbetriebe im Jahr 2020 erhielten, an. 
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bekam 
das Gewandhaus rund 25 000 Euro, die Oper rund 
12 800 Euro und das Hauptamt etwa 43 500 Euro an 
Spenden. (VII-DS-01927, VII-DS-02077, VII-DS-02219)

Stellungnahme der Stadt Leipzig zur 15. Planänderung 
zur Start- und Landebahn Süd des Flughafens

Der Stadtrat hat nach vielen Diskussionen die Stel-
lungnahme der Stadt Leipzig zur 15. Planänderung 
beschlossen. Die Planänderung ist die vom Flughafen 
Leipzig/Halle geplante Erweiterung des Vorfeldes der 
Start- und Landebahn Süd inklusive Rollwegen und 
Gebäuden. In ihrer Stellungnahme an die Landesdi-
rektion Sachsen unterstützt die Stadt grundsätzlich die 
wirtschaftliche Entwicklung des Flughafens. Jedoch 
müssten Konzepte gegen nachteilige Auswirkungen 
auf die Umwelt und Gesundheit der Menschen erar-
beitet werden. Dazu bedürfe es u. a. (weiterer) Gut-
achten zu Flug- und Bodenlärm, Schallschutz, Verkehr  
sowie Daten zur Ultrafeinstaubbelastung, da die bis-
herigen Unterlagen unvollständig seien. Zudem soll-
te das Nachtschutzgebiet beachtet werden. Die Stadt 
plädiert dafür, das Beteiligungsverfahren, insbeson-
dere vor dem Hintergrund der Pandemiesituation, 
zu wiederholen. (VII-DS-02255, VII-DS-02255-ÄA-01) 

Widerspruch gegen den Bescheid der Landesdirektion 
zum Ratsbeschluss: Abschleppen von Falschparkern

Der Stadtrat nimmt den Widerspruch gegen den Be-
scheid der Landesdirektion Sachsen vom 17. Novem-
ber 2020 zum Abschleppen von Falschparkern zurück. 
Der Stadtrat hatte am 7. Oktober 2020 einen Beschluss 
gefasst, der es erlaubt hätte, auf Gleisen, an Bushalte-
stellen, auf Radwegen oder Fußgängerübergängen ge-
parkte Fahrzeuge grundsätzlich abzuschleppen. Ein 
externes Rechtsgutachten kam zu dem Ergebnis, dass 
der Beschluss rechtswidrig ist, weil das Abschleppen 
von Fahrzeugen eine Einzelfallentscheidung ist und 
nicht zu einer Regelentscheidung gemacht werden 
kann. Zudem greift der Beschluss unzulässigerweise 
in die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters ein. Der 
Widerspruch gegen die Landesdirektion hätte somit 
keine Aussicht auf Erfolg und wird daher – ebenso wie 
der Beschluss selbst – aufgehoben. (VII-A-00898-NF-
02-DS-02, VII-A-00898-NF-02-DS-02-ÄA-1) 

Entschädigung für digitale Sitzungen 
öffentlicher Gremien

Für die digitalen Sitzungen der Ratsversammlung 
wird ebenso wie für Termine vor Ort Sitzungsgeld ge-
zahlt. Die Regelung gilt ab dem 16. Dezember 2020. 
(DS-06526-DS-02-DS-01-NF-01)

1. Änderung zum Ausführungsbeschluss 
zur Ersatzbeschaffung von Rettungsmitteln 

Der Stadtrat hat die 1. Änderung zum Ausführungs-
beschluss im Zeitraum von 2017 bis 2021 bestätigt. 
Es werden drei Rettungswagen für die Berufsfeuer-
wehr angeschafft, die Gesamtkosten erhöhen sich auf 
rund 920 000 Euro. Da die Fahrzeuge in der Notfall-
rettung eingesetzt werden, wird ausnahmsweise von 
dem Beschluss zum Klimanotstand abgewichen und 
Rettungswagen mit Verbrennungsmotor werden an-
geschafft. (VI-DS-03631-DS-02)

Absichtserklärung zur Anmietung einer durch das 
Klinikum „St. Georg“ zu errichtenden Rettungswache

Leipzig soll neue Rettungswachen bekommen. Dazu 
haben die Stadt Leipzig und das Städtische Klinikum 
„St. Georg“ eine Absichtserklärung vereinbart: Die 
Stadt mietet langfristig eine Rettungswache auf dem 
Gelände des Klinikums an, die das St. Georg errich-
ten wird. Die neue Rettungswache soll 2024 in Be-
trieb genommen werden. Ein Gutachten hatte erheb-
liche Mängel bei der Reaktionsdauer der Rettungs-
dienste festgestellt, die standortbedingt sind. (VII-
DS-01376-NF-01)

Verordnung über Beförderungsentgelte und 
-bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen in Leipzig
Die Taxipreise in Leipzig und dem Umland steigen ab 
dem 1. Januar 2021. Der Stadtrat hat die Beförderungs-
entgeltverordnung beschlossen, nach der sich die Grund-
gebühr um 40 Cent auf 3,90 Euro und der Preis pro Ki-
lometer um 20 Cent erhöhen. Grund dafür sind der ge-
stiegene Mindestlohn sowie die höheren Betriebskos-
ten für die Fahrzeuge. Ziel ist es, den einheitlichen Mit-
teldeutschen Taxitarif beizubehalten. (VII-DS-01717)

Abschluss des 1. Nachtrages zum Mietvertrag 
für das Objekt Kröbelstraße 9 in Leipzig

Der Mietvertrag für das Gebäude in der Kröbelstra-
ße 9 in Reudnitz wird um weitere fünf Jahre verlän-
gert. Es soll ab dem 1. April als Interimsobjekt für 
das Amt für Jugend und Familie genutzt werden, 
bis die Messehalle 12 zum Einzug fertiggestellt ist. 
(VII-DS-02044) ■

Anzeigen

■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvs-sachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 22, Haus 7/7.1, 04103 Leipzig 
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 12, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig
Mittwoch, Freitag 14:00 – 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig,
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr 
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 12, Haus 1, 04103 Leipzig
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 22:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag 14:00 – 22:00 Uhr  
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 09:00 – 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvs-sachsen.de (Suche nach Ärzten 
und Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-
fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800

UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
13.02.2021
• Balthasar-Apotheke, 04347 Leipzig, Permoser Straße 2
• Rosen-Apotheke, 04229 Leipzig, Könneritzstraße 51 
• Apotheke am Viadukt, 04159 Leipzig, Georg-Schumann-Straße 290
• Dorotheen-Apotheke, 04178 Leipzig, Pestalozzistraße 10
14.02.2021
• Herz-Apotheke im Eutritzscher Zentrum, 
 04129 Leipzig, Wittenberger Straße 81
• Lipsia-Apotheke, 04275 Leipzig, Kochstraße 60
• Schlehen-Apotheke OHG, 04329 Leipzig, Schlehenweg 28 a
• Brücken-Apotheke, 04249 Leipzig, Dieskaustraße 220
20.02.2021
• Linden-Apotheke am Westplatz, 04109 Leipzig, Friedrich-Ebert-Str. 33
• Arkana-Apotheke OHG, 04315 Leipzig, Bautzmannstraße 6
• Phönix-Apotheke, 04357 Leipzig, Mockauer Str. 123
• Seume-Apotheke, 04249 Leipzig, Dieskaustraße 455
21.02.2021
• Elster-Apotheke, 04107 Leipzig, Grassistraße 9
• Arkaden-Apotheke, 04299 Leipzig, Holzhäuser Straße 112
• Lipsia Apotheke im Westwerk, 04229 Leipzig, Karl-Heine-Str. 87
• Mohren-Apotheke, 04158 Leipzig, Delitzscher Landstr. 55
• Richard-Wagner-Apotheke, 04207 Leipzig, Ratzelstraße 14
Apotheken-Notdienst im Internet unter: https://www.apotheken-
umschau.de/Apotheken-Notdienst
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): ✆  08 00 11 10  550, 
Montag–Freitag 9–11 Uhr, Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr
■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21

■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Montag: 18:00 – 19:30 Uhr Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der 
„Alternative II“ Tram 4/7 Reudnitz/Köhlerstr.; Kontakt: Chrissi 
0163 9092741, leipzig@na-ost.de; Mittwoch: 17:00 Uhr – 18:30 Uhr 
Frauenmeeting Heinrichstr. 18, 04317 Leipzig in der „Alternative 
II“; Kontakt: 0174 9439640/ na.frauenmeeting.leipzig @ gmx.de; 
Mittwoch: 19:00 – 20:30 Uhr Gruppe: „Unser Fundament“, Ring 
Café, Roßplatz 8, 04103 Leipzig; Kontakt: Chrissi 0163 9092741, 
leipzig@na-ost.de; Donnerstag: 19:00 – 20:30 Uhr Männermeeting 
Karl-Heine-Str. 54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.
de; Freitag: 18:15 – 19:30 Uhr Persisches Meeting Karl-Heine-Str. 
54, 04229 Leipzig im Stadtteilbüro,leipzig@na-ost.de; Samstag: 
18:15 – 19:45 Uhr Möckernsche Str. 3, 04155 Leipzig, Suchtbera-
tung „IMPULS“, leipzig@na-ost.de; Sonntag: 15:30 – 17:00 Uhr 
Lindenauer Markt 13, 04177 Leipzig im Nachbarschaftszentrum 
(Innenhof),leipzig@na-ost.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Mo., Di., Do., Fr. 11:00 – 18:00 Uhr, 
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr, Sa., So. 11:00 – 18:00 Uhr oder 
nach Vereinbarung, Notschlafstelle täglich 18:00 – 10:00 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.: 
✆ 01 72 / 3 64 10 41, Montag–Freitag 18–8 Uhr und 
Freitag 12 bis Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  
Heilsarmee „Die Brücke“, ✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, 
Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!
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HILFE IM TRAUERFALL

(djd). Senioren sind heute aktiver 
denn je, sie gestalten ihr Leben 
ganz bewusst nach ihren Wün-
schen. Auch beim letzten Weg 
möchten sie nichts dem Zufall 
überlassen und die Modalitäten 

der eigenen Bestattung selbst 
bestimmen. Mit einer soge-
nannten Bestattungsvorsorge 
kann man bereits zu Lebzeiten 
den Rahmen klären und damit 
vor allem seine Angehörigen 
finanziell und organisatorisch 
entlasten. Die Vorsorge für den 
Todesfall ist für Menschen, die 
sich für eine sehr individuelle 
Form des Gedenkens wie einen 
Erinnerungsdiamanten ent-
scheiden, besonders wichtig. 
Das Verfahren zur Umwand-
lung der Kremationsasche in 
einen synthetischen Edelstein 
wurde von der Firma Algordan-
za in der Schweiz entwickelt. 
Mehr Infos gibt es unter www.
algordanza.com.

Alles selbst geregelt haben



Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöf-
fentlicher Sitzung; 
Niederschrift; 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 11.11.2020; 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 12.11.2020 

(Fortsetzung vom 11.11.2020); 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 24.11.2020; 
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 

18.12.2020; 
Besetzung von Gremien; 
 - Teilweise Neubesetzung des Jugendhilfe-

ausschusses; 
 - Information zur Besetzung der beschlie-

ßenden und beratenden Ausschüsse und 
des Ältestenrates durch die Fraktionen (11. 
Änderung); 

 - Anträge zur Beschlussfassung; 
 - Abschaffung der Waffenverbotszone in Leip-

zig; Einreicher: Fraktion Freibeuter
 - Weiterentwicklung des Kraftwerksstandorts 

Süd – Technologieführerschaft Wasserstoff 
ausbauen; Einreicher: SPD-Fraktion

 - Sanierung von zwei Fußwegen im Stadtbe-
zirk Nordost/Schönefeld zur Herstellung 
der barrierefreien Nutzung; Einreicher: 
Fraktion Die Linke

 - Leihsystem für Lastensräder; Einreicher: 
SPD-Fraktion

 - Preisspirale durchbrechen – Mietpreisbremse 
einführen!; Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Spekulativem Leerstand entgegentreten; 
Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Lernavatare für den Regelunterricht; Einrei-

Eröffnung und Begrüßung; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit; 
Feststellung der Tagesordnung; 
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöf-
fentlicher Sitzung; 
Niederschrift; 
 - Verlaufsprotokoll der Sitzung vom 16.12.2020; 
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 

20.01.2021; 
 - Beschlussprotokoll der Sitzung vom 

21.01.2021 (Fortsetzung vom 20.01.2021); 
Eilentscheidung des Oberbürgermeisters; 
Mandatsveränderungen; 
Einwohneranfragen (werden schriftlich be-
antwortet); 
 - Photovoltaikpark Seehausen; Einreicher: 

Uwe Grosch
 - Lindenauer Hafen; Einreicher: Tina Stöber
 - Förderung von regionalen Direktvermark-

tern; Einreicher: Tony Kremser
 - Coronabedingte Steuermindereinnahmen 

und ihrem Ausgleich durch Bund und Land 
im Jahr 2020; Einreicher: Dieter Krause

Petitionen (werden nach TOP Einwohneran-
fragen aufgerufen); 
 - Verkehrslärm in der Windmühlenstraße; 
 - Kein 5G-Mobilfunk in Leipzig und Umge-

bung/Für eine sichere Mobilfunktechnolo-
gie und gegen 5G in Leipzig; 

 - Feuerwerksverbot an Silvester; 
 - Hundewiese im Palmengarten (Clara-

Zetkin-Park); 
 - Hilfe für Hebamme Adelina; 
 - Petition nach § 12 Sächsischer Gemeinde-

ordnung zur Angleichung der prozentualen 
Investitionsquote des Haushaltes der Stadt 
Leipzig an der von Dresden; 

Besetzung von Gremien; 
 - Stadtbezirksbeirat Mitte (1. Änderung); 

Einreicher: Oberbürgermeister
 - Seniorenbeirat (2. Änderung); Einreicher: 

Oberbürgermeister
Wahl und Entsendung der Vertreter der Stadt 
Leipzig in Aufsichtsräte, Zweckverbände und 
Gremien, in denen die Stadt Mitglied ist; 
Personalangelegenheiten; 
Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung 
und Verweisung in die Gremien gem. § 5 Abs. 
3-5 der Geschäftsordnung  (Die Anträge finden 
Sie in der aktualisierten elektronischen Version 
der TO in Allris); 
Anträge zur Beschlussfassung; 
 - Mehr Transparenz wagen; Einreicher: Frak-

tion Bündnis 90/Die Grünen
 - Besseres Miteinander von Mensch und 

Hund in Leipzig; Einreicher: SPD-Fraktion
 - Pilotprojekt: Abpollern des Radfahrsteifens 

an der Richard-Lehmann-Str./Höhe Post-
Filiale, um Gefahrenquelle zu beseitigen; 
Einreicher: SPD-Fraktion

 - Graffiti-Fläche am Basketball-Court (Conne-
witzer Kreuz) in eine ideelle Patenschaft 
übertragen; Einreicher: Stadräte M. Götze, 
Th. Kumbernuß, M. Lazar, Ch. Zenker

 - Teileinziehung der Beethovenstraße vor 
dem Geisteswissenschaftlichem Zentrum 
(GWZ)/Albertina für Kfz-Verkehr; Einrei-
cher: Fraktion Die Linke

 - Leipzig aktiv gegen Diskriminierung; Ein-

cher: SPD-Fraktion
 - Entwicklungskonzept für den Gutspark 

Zweinaundorf; Einreicher: Stadtrat Marius 
Beyer

 - Aufstellung einer Lichtsignalanlage Am 
Sportforum; Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Anzeige von Wartezeiten an Wertstoffhöfen 
im Internet; Einreicher: Fraktion Freibeuter

Vorlagen I; 
 - Baubeschluss Apollonia-von-Wiedebach-

Schule, Oberschule, Arno-Nitzsche-Str. 7 
– Modernisierung; 

 - Planungsbeschluss Modernisierung und 
Erweiterung Paul-Robeson-Oberschule; 

 - Inanspruchnahme der Verlängerung des Op-
tionszeitraumes und Fortführung des Projek-
tes „Erweiterung der Umsatzbesteuerung“; 

 - Verfahren zur Fortschreibung des Radver-
kehrsentwicklungsplans (RVEP); 

 - Strategisches Unternehmenskonzept des 
Eigenbetriebes Verbund Kommunaler Kin-
der- und Jugendhilfe (VKKJ); 

 - Gesamtkonzept zur Einführung eines 
Bürgerhaushaltes in der Stadt Leipzig – 10. 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung; 

 - eCulture Strategie Dezernat Kultur der Stadt 
Leipzig; 

 - Evaluierung und Fortschreibung der Kon-
zeption Freiwillige Feuerwehr; 

 - Bestellung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 
für den Eigenbetrieb der Stadt Leipzig – Kom-
munaler Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf -; 

 - Festlegung kalkulatorischer Zinssatz 
2021/2022; 

 - Themenjahr 2022 – Leipzig – Freiraum für 

reicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 - Erhalt städtischer Grundstücke in Rück-

marsdorf; Einreicher: Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen, Fraktion Die Linke, SPD-
Fraktion

 - Straßenbahnen in Leipzig – Elektrisch + 
smart + autonom; Einreicher: Fraktion 
Freibeuter

 - Gleisdreieck – ein neuer Ort für Musik und 
Kreativität im Leipziger Süden; Einreicher: 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Ausweitung des Naturschutzgebiets Elster-
Pleiße Auwald; Einreicher: Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen

 - Jahrtausendfeld bis 2022 entwickeln – 
Dialogverfahren durchführen und B-Plan 
aufstellen; Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
erhöhen – Installation von Verkehrsspiegeln 
prüfen; Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Freie Fahrt für die Demokratie; Einreicher: 
Jugendparlament/Jugendbeirat

 - Glasklar für Vogelschutz; Einreicher: Frak-
tion Die Linke

 - Stadtwerk(statt)Wohnungsleerstand – ge-
meinsam Potentiale für Freiräume und 
bezahlbaren Wohnraum heben; Einreicher: 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Leerstand konsequent begegnen – Moder-
nisierungs- und Instandsetzungsgebots 
nach § 177 BauGB durchsetzen; Einreicher: 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Quartiersgarage Anger-Crottendorf; Ein-
reicher: Stadtbezirksbeirat Ost

 - Gesicherter Zugang zu Strom- und Stra-
ßenlicht-Verteilerschränke in Anger-Crot-
tendorf; Einreicher: Stadtbezirksbeirat Ost

 - Erhalt und Aufwertung des Fockebergs; 
Einreicher: Stadtrat Christopher Zenker; 
Prof. Dr. Getu Abraham

 - Gemeinwohlorientierte Quartiersent-
wicklung des ehem. Freiladebahnhofes 
Eutritzsch proaktiv absichern; Einreicher: 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Weniger Papierwerbung – mehr Umwelt-
schutz; Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Rahmengrün auf Sportflächen ökologisch 
und gemeinschaftlich pflegen und nutzen!; 
Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Neue Skateanlagen in Leipzig ermöglichen; 
Einreicher: Fraktion Die Linke

 - Wohnungspolitisches Konzept jetzt fort-
schreiben!; Einreicher: Fraktion Die Linke; 
Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - Leipziger Kleinmesse bewahren und stärken 
– Tradition in die Zukunft führen; Einrei-
cher: CDU-Fraktion

 - Polleranlage Herzliya Platz/ Anton Bruck-
ner Allee; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen

 - Verkehrsberuhigung und Lärmminderung 
in der Rostocker Straße; Einreicher: Stadt-
bezirksbeirat Nordost

 - Für saubere Gewässer die Wasserrah-
menrichtlinie umsetzen und Gewässere-
naturierung voranbringen – Integrierten 
Gewässerentwicklungsplan für Leipzig 
entwickeln; Einreicher: Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen

Bildung; 
 - Darstellung der Einführung der Entgeltfrei-

heit für die Dauerausstellungen der Leipziger 
städtischen Museen; 

 - Satzung zur Aufhebung der Sanierungssat-
zung „Ortskern Liebertwolkwitz“; 

 - Leipziger Denkmalstiftung – Mitgliedschaft 
der Stadt Leipzig im Kuratorium; 

 - Planungsbeschluss „Haus der Festivals“, 
Gottschedstraße 16; 

 - Abschluss des 7. Nachtrages zum Miet-
vertrag vom 02./16.07.1992 für das Objekt 
Kiewer Str. 1 – 3; 

 - Umstufungsverfahren gemäß § 7 Sächsisches 
Straßengesetz für die Teilfläche der Straße 
Lindenauer Markt auf Grund der Umgestal-
tung des Lindenauer Marktes im Rahmen 
des Bund-Länder-Programm „Stadtumbau-
Aufwertungsgebiet Leipzig West“; 

 - Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht 
für den Bebauungsplan Nr. 455 „Gleisdreieck 
Arno-Nitzsche-Straße“; Stadtbezirk: Süd, 
Ortsteil: Marienbrunn; Satzungsbeschluss; 

 - Fortsetzung der Bertolt-Brecht-Gastprofes-
sur am Center of Competence for Theatre; 

 - Ausführungsbeschluss zum Kauf von Fahr-
zeugtechnik für den Eigenbetrieb Stadtreini-
gung Leipzig sowie Antrag auf Ausnahme-
genehmigung zum Klimanotstand; 

 - Mitgliedschaft des Sportmuseums Leipzig 
in der „Deutschen Arbeitsgemeinschaft 
von Sportmuseen, Sportarchiven und Sport-
sammlungen e. V.“ (DAGS); 

 - 11. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung: 
Beirat Kunst im öffentlichen Raum und 
Kunst am Bau; 

 - Erweiterung des Richard-Wagner-Hain; 
Einreicher: Jugendparlament/Jugendbeirat

 - Papierkörbe für die Ein- bzw- Ausgangs-
bereiche des Auwaldes zum Wildpark; 
Einreicher: SR J. Nagel

 - Änderung Flächennutzungsplan und 
Aufstellung B-Plan zur Erweiterung Kie-
bitzmark; Einreicher: SR M. Weber, SR A. 
Feichtinger; Einreicher: SR Dr. S. Heymann, 
SR Th. Köhler

 - Auslobung eines „Herrmann-Julius-
Meyer-Preises für kostengünstigen und 
qualitätsvollen Wohnungsbau“ und Wie-
derbelebung der Idee philantrophischer 
Wohnungsbaustiftungen nach dem Vorbild 
der Stiftung Meyer‘sche Häuser; Einreicher: 
CDU-Fraktion

 - Alternative Flächen zur regenerativen En-
ergiegewinnung; Einreicher: AfD-Fraktion

 - Sportplätze als Grüne Inseln verstehen, 
gestalten und erhalten bzw. gestalten und 
verletzungsarmen Sport ermöglichen; Ein-
reicher: SPD-Fraktion

 - Warnung von Rasern unterlassen!; Einrei-
cher: Weiss, Marcus

 - Bäume konsequent schützen – Neufassung 
der Baumschutzsatzung vorlegen!; Einrei-
cher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

 - „UNESCO – Welthauptstadt des Buches“ 
2024; Einreicher: Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen

 - Papierkorbkonzept fortschreiben!; Einrei-
cher: Fraktion Die Linke

Anfragen an den Oberbürgermeister; 
 - Fortschreibung Straßen- und Brückenbau-

programm; Einreicher: SPD-Fraktion
 - Umsetzung Fortschreibung Nahverkehrs-

plan; Einreicher: SPD-Fraktion
 - Aufgabenwahrnehmung durch das Ord-

nungsamt; Einreicher: SPD-Fraktion
 - Fernwärmelieferung aus Lippendorf; Ein-

reicher: Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
 - Mietspiegel-Mieterhöhungen bei LWB-Woh-

nungen 2020/21 und während der Corona-
Pandemie; Einreicher: Nagel, Juliane

 - „Bitte füttern Sie nicht die Enten!“; Einrei-
cher: SR Dr. A. Bednarsky

 - Nachfragen zur Ernennung eines neuen 
Regionalbeauftragten für den Flughafen 
Leipzig/Halle; Einreicher: Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen

 - Barrierefreie Haltestellenhäuschen – Wur-
den die Probleme endlich gelöst?; Einrei-
cher: Gebhardt, Oliver/Pellmann, Sören/
Rambow, William

Bericht des Oberbürgermeisters; 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zu-
wendungen; 
 - Entscheidung über die Annahme von 

Spenden, Schenkungen der Stadt Leipzig 
und ähnliche Zuwendungen gem. § 73 
(5) SächsGemO bis 01.01.2021.; Einreicher: 
Dezernat Finanzen

Vorlagen I; 
 - Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt 

Leipzig zum 31.12.2018; 
 - Ausnahmegenehmigung zum Klimanot-

stand – Beschaffung von Dienstfahrzeugen 
für die Bauhöfe; 

Informationen I; 
 - Willkommenszentrum Leipzig – Bericht zur 

Evaluation; 
 - Vorlagenmanagement – Klimawirkung von 

Vorlagen; 
 - Jährliche, temporäre Aufstellung eines 

Chanukka-Leuchters an der Gedenkstätte 
am Ort der Großen Gemeindesynagoge in 
der Gottschedstraße; 

 - World Canals Conference (WCC) 2020 in 
Leipzig: Absage für 2020 und Verschiebung 
in das Jahr 2022; 

 - Information zur Anmeldung zentraler Vor-/
Planungsmittel gemäß VII-DS-01404-NF-01; 

 - Übertragung des städtischen Wohnbestan-
des an die Leipziger Wohnungs- und Bau-
gesellschaft mbH und die Saatzucht Plaußig 
Grundstücksgesellschaft mbH – Information 
zum Stand der Umsetzung der Vorlage VI-
DS-07020-NF-01; 

 - Wahlzeitraum und Besetzung des Wahlaus-
schusses für die Jugendparlamentswahl 2021; 

 - Unterbringung von Geflüchteten in der 
Zuständigkeit der Stadt Leipzig – Stand: 
III/2020; 

 - 27. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 
2020; 

 - Geschäftsbericht 2019 des Amtes für Jugend, 
Familie und Bildung; 

 - Sozialreport 2020; 
 - Finanzbericht zum 30.09.2020; 
 - 15. Sachstandsbericht zur Umsetzung der 

Schulbaumaßnahmen ■ 
(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

 - Mobilitätsstrategie 2030 – Aktionspro-
gramm Radverkehr 2021/2022. Klima-
freundlich mobil in Leipzig; 

 - dazu Antrag: Sofortprogramm Radver-
kehr; Einreicher: SPD-Fraktion

 - Aufstockung des Sonderbudgets im 
Dezernat Allgemeine Verwaltung zur 
Bewältigung der COVID-19-Pandemie im 
Haushaltsjahr 2021; 

 - Entgelt- und Sportstättenvergabeordnung 
der Stadt Leipzig für die Nutzung kom-
munaler Sportstätten; 

 - Satzung zur Regelung des Kostenersatzes 
und zur Gebührenerhebung für Leistun-
gen der Feuerwehr der Stadt Leipzig; 

 - Planungsbeschluss für den Neubau eines 
Rettungszentrums in der Saturnstraße – 
Rettungszentrum West; 

 - Fachförderrichtlinie Wohnprojekte für 
Menschen mit Behinderungen; 

 - Planungsbeschluss für den Neubau des 
Feuerwehrzentrums 4. BA der Branddi-
rektion Leipzig, Gerhard-Ellrodt-Straße 
29, 04249 Leipzig; 

 - Bedarfsplanung Kindertagesstätten für 
den Zeitraum Januar bis Dezember 2021 
einschließlich Fortschreibung für die Jahre 
2022 bis 2024; 

 - Sammelvorlage Kita-Investitionen und 
Folgekosten 2021/2022ff; 

 - 4. Änderung des Pachtvertrages zwischen 
der Stadt Leipzig/Eigenbetrieb Städtisches 
Klinikum „St. Georg“ Leipzig und der 
Klinikum St. Georg gGmbH; 

 - Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 
460 „Wohn- und Geschäftshaus Delitz-
scher Straße/Krostitzer Weg“; Stadtbezirk: 
Nord, Ortsteil: Eutritzsch; Aufstellungs-
beschluss; 

 - Einziehungsverfahren gem. § 8 Sächsisches 
Straßengesetz (Einziehung Teilfläche des 
Flurstücks 4625 Gemarkung Leipzig); 

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss des 
Städtischen Eigenbetriebes Behinderten-
hilfe – Komplexkindertagesstätte „Na-
turwerkstatt“/Bau behindertengerechter 
Wohnungen, Benedixstraße 9-11 – Neubau; 

 - Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb 
Städtisches Klinikum „St. Georg“ Leipzig; 

Informationen I; 
 - Programm „Leipzig hilft Solo-Selbst-

ständigen“ – Bericht zur Umsetzung des 
Programms; 

 - Prüfergebnisse zu den Anträgen im Zu-
sammenhang mit der Ermöglichung von 
Spontanpartys; 

 - 27. Beteiligungsbericht der Stadt Leipzig 
2020 – Ergänzung; 

 - Schulbiologiezentrum Leipzig – Entwick-
lungskonzept für ein Bildungszentrum für 
Nachhaltigkeit am Standort Botanischer 
Lehrgarten; 

 - Wirtschaftsbericht 2020; 
 - Wahlzeitraum und Besetzung des Wahl-

ausschusses für die Migrantenbeiratswahl 
2021 ■ 

(Änderungen vorbehalten)

Der Oberbürgermeister

Tagesordnung Ratsversammlung

Tagesordnung Ratsversammlung

Mittwoch, 18.02.2021, 16:00 Uhr als Videokonferenz –  
Live-Übertragung in den Sitzungssaal des Stadtrates, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig

Mittwoch, 24.02.2021, 14:00 Uhr als Videokonferenz – Live-Übertragung in den Sitzungssaal des Stadtrates
ggf. Fortsetzung am Donnerstag, 25.02.2021, 16:00 Uhr, als Videokonferenz – Live-Übertragung in den Sitzungssaal des Stadtrates

■ Termine

Tagesordnungen für die nachstehend 
aufgeführten Sitzungen der Ortschaftsrä-
te lagen zu Redaktionsschluss teilweise 
nicht vor. 
Für aktuelle Informationen zum Sitzungs-
geschehen, besuchen Sie bitte www.
leipzig.de 

Ortschaftsrat Mölkau
16.02., 19.00 Uhr –  Videokonferenz
 - Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 

10.11.2020        
 - Bürgerfragestunde        
 - Antrag zur Außerkraftsetzung der Richtlinie 

zur Vergabe von Brauchtumsmitteln Mölkau, 
 - Information zur Übernahme der Brauch-

tumsmittel in das Jahr 2021        
 - Protokollkontrolle der Sitzungen des OR im 

Jahr 2019/2020, 
 - Festlegung von Verantwortlichkeiten zur 

Weiterführung der Projekte und Ideen        
 - Jahresarbeitsplan/Themenkatalog des OR 

2021, Vorschläge der Mitglieder des Ort-
schaftsrates schriftlich bis zum 28.01.2021 
an den Ortsvorsteher        

 - Informationen und Mitteilungen        
 - Aktuelles zu den Grundstücken an der En-

gelsdorfer Straße um den Bergfriedhof und 
gegenüber der Buswendeschleife (ehemali-
ge Gemüsefelder von Herrn Ratz), Diskussion 
dazu und Vorschläge zur Perspektive        

 - Informationen aus dem Gespräch des OV 
mit Herrn Deppe, Grundstückseigentümer 
der gegenwärtigen Kuhweide        

 - Informationen aus dem Gespräch mit Frau 
Saur (Hauptamt) vom 02.02.2021 mit dem 
Bauhof Engelsdorf/Mölkau. Aktuelles zu 
Ordnung und Sauberkeit in Mölkau        

 - Informationen aus dem Gespräch mit Frau 
Bischoff, GF Zweckverband Parthenaue        

 - Anfragen der Ortschaftsräte        
 - Informationen aus dem Stadtrat 
 -        

Ortschaftsrat Liebertwolkwitz 
18.02., 18.30 Uhr – Videokonferenz

Ortschaftsrat Hartmannsdf.-Knautnaundf.
22.02., 18.30 Uhr

Ortschaftsrat Burghausen
23.02., 19.00 Uhr im Sitzungszimmer des ehe-
maligen Gemeindeamts Burghausen, Miltitzer 
Straße 1
 - Protokollkontrolle
 - Beratung Antrag Nr. VII-A-02201 – Fachför-

derrichtlinie „Brauchtumsmittel“
 - Bürgerfragen

Ortschaftsrat  Plaußig 
26.02., 19.00 Uhr – Videokonferenz ■

(Änderungen vorbehalten)

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Stadtbezirksbeirat Ost
18.02., 18.00 Uhr –  Sondersitzung per Video-
konferenz ausschließlich zu den Änderungs-
anträgen zum Doppelhaushalt 2021/2022. 
Beraten werden die Änderungsanträge, die 
den SBB Ost betreffen bzw. jene, die der SBB 
Ost selbst eingereicht hat. Den Link zur Sitzung 
finden Sie unter: 
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-
verwaltung/stadtrat/stadtbezirksbeiraete/
stadtbezirksbeirat-ost/ ■

Sitzungen  
der Stadtbezirksbeiräte

15.02., 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Stadtrates, 
Neues Rathaus 
 - öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 

zur Entscheidung über die Zulassung der 
Bewerbungen für die Wahl des Jugendpar-
lamentes Leipzig 2021 ■

Wahlausschuss zur Wahl 
des Jugendparlamentes

Über die Genehmigung der Veräußerung des 
nachstehenden Grundstückes ist nach § 2 des 
Grundstückverkehrsgesetzes (GrdstVG) zu 
entscheiden. Es ist zu prüfen, ob ein erwerbs-
bedürftiger, erwerbsbereiter und erwerbstätiger 
Landwirt für das Grundstück vorhanden ist.
 Gemarkung:  Knauthain

 Flurstück:  818  
     1,3638 ha
     Grünland
Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes 
am Erwerb des Grundstückes interessiert wä-
ren, wird die Gelegenheit gegeben, der Stadt 
Leipzig, Liegenschaftsamt, Abt. Verwaltung, 

Sachgebiet Genehmigungen/zentrale Be-
standsführung, 04092 Leipzig, unter Angabe 
des AZ.: 23.43/be-23.17.02 und der Reg. Nr.: 
0020/21 bis zum 03.03.2021 ihr Erwerbsinter-
esse schriftlich zu bekunden und mitzuteilen, 
welchen Preis sie bei einer eventuell gegebenen 
Erwerbsmöglichkeit anbieten würden. ■

Öffentlicher Hinweis zur Veräußerung von landwirtschaftlichen Grundstücken

Schiedsstelle Mitte/Nordost: 
2. Do./Monat, 15.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 
44; E- Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost: 
3. Mi./Monat, 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32, Christa Taube-Rohde,  Tel. 1 23 35 
30 (dienstlich)
Schiedsstelle Süd/Südwest: 
1. Di./Monat, 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, Raum 
U 32, Dirk Hanschke, Tel. 0176 70 20 80 45, 
Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: friedensrichter-
hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord: 
letzter Fr./Monat, 14.00-15.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: ), Doreen Kempf, Tel. 
1 23 35 20; E-Mail: doreen.kempf@leipzig.de 
Schiedsstelle West/Alt-West: 
3. Do./Monat, 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, Raum 
U 32, in Vertretung Michael Löffler, Tel. 0160 
4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Eini-
gung der Parteien beizulegen. Der Friedens-
richter kann in bürgerlich-rechtlichen und in 
strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten schlichtend 
tätig werden. Das Informationsgespräch ist 
kostenfrei. Anfragen unter 1 23 35 20 oder 
rechtsamt@leipzig.de. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Stellenausschreibungen der Stadt

Aktuelle Planungen

Bekanntmachungen

www.leipzig.de/bauen-und-wohnen

www.leipzig.de/stellen

www.leipzig.de/bekanntmachungen

Ratsinformationssystem:

https://ratsinfo.leipzig.de
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Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) 
in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der 
Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbehörde- 
unter dem Aktenzeichen 63-2020-009566-VV-63.42-
KKE einen Bescheid mit folgendem verfügenden 
Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Um-

bau und Sanierung des ehem. HH-Arbeitsraum 
und Waschhaus in ein Wohngebäude (nach-
trägliche Nutzungsänderungsanzeige), Karl-
Liebknecht-Straße 48“ HH, Leipzig, Gemarkung 
Leipzig, Flurstück 2524s im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Sanierung des 
ehemaligen HH-Arbeitsraum und Waschhaus in ein Wohngebäude 

(nachträgliche Nutzungsänderungsanzeige), Karl-Liebknecht- 
Straße 48“ HH, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2524s

(Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.
(2) Mit der Baugenehmigung wird folgende Ab-

weichungen zugelassen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von 

den Anforderungen aus § 6 Abs. 3 SächsBO 
dahingehend, dass sich die Abstandsflächen 
der beiden Bestandsgebäude überdecken.

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Südost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig 
(Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absenderbe-
stätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.de 
eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfahrens-
managerin unter der Telefonnummer 1 23-51 67 
gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, 
S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird 
Folgendes bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmal-
pflege der Stadt Leipzig hat als untere Bau-
aufsichtsbehörde unter dem Aktenzeichen 
63-2020-006161-SB-63.22-CHC einen Bescheid 
mit folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Teilbaugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau Logistikzentrum mit Büro- und 
Sozialflächen, Alte Seehausener Straße 1“, 
Leipzig, Gemarkung Hohenheida, Flurstü-
cke 227/2, 228/4, 228/5, 228/8, 229/4, 230/8, 
235/2, im Genehmigungsverfahren nach § 
64 Sächsische Bauordnung (Sonderbau) ist 
in folgendem Umfang erteilt:
-  Baustelleneinrichtung 
-  Rodungsarbeiten 
-  Erdarbeiten 
-  Rückbau stillgelegter Gasleitung 
-  Entwässerungsarbeiten

(2) Mit der Teilbaugenehmigung werden folgende 
Befreiungen nach § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) zugelassen:
a) Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch 

von den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Nr. 750 „Industriepark Nord - Leipzig-
Plaußig“ über die festgesetzte Bauhöhe 
dahingehend, dass die Höhe der baulichen 
Anlagen bis zu einer Höhe von 148,44 m 
ü. HN gestattet wird. 

b) Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch 
von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 750 „Industriepark Nord - 
Leipzig-Plaußig“ über die Überschreitung 
der Baugrenzen und Überbauung der 
Anpflanzfläche M 6 dahingehend, dass 
Überbauung der „inneren“ Baugrenzen 
zwischen dem Ostteil und dem Westteil 
des Gewerbegebietes GE 1 und des Indus-
triegebietes GI 4 zugelassen wird.

c) Befreiung gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch 
von den Festsetzungen des Bebauungspla-
nes Nr. 750 „Industriepark Nord - Leipzig-
Plaußig“ über die teilweiser Direktein-
leitung von Niederschlagswasser gem. 
textliche Festsetzung 5.6 dahingehend, 
dass die teilweise Direkteinleitung von 
Niederschlagswasser in die öffentliche 
Kanalisation gestattet wird. 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische Bauordnung (SächsBO)  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau Logistikzentrum  

mit Büro- und Sozialflächen, Alte Seehausener Straße 1“, Leipzig, Gemarkung Hohenheida,  
Flurstücke 227/2, 228/4, 228/5, 228/8, 229/4, 230/8, 235/2

(3) Entscheidung über Befreiungen nach § 30 
Absatz 3 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 6 Sächs-
NatSchG werden in dem Umfang zugelassen, 
dass das Biotops 94001.I „Höhlenreiche 
Altholzinsel“ beseitigt werden darf. 

(4) Die Teilbaugenehmigung enthält Auflagen 
(5) Bestandteil der Teilbaugenehmigung sind 

die in der Teilbaugenehmigung aufgeführten 
und mit der Teilbaugenehmigung ausgefer-
tigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Zentrum/Sonderbauten, SG Sonderbauten; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besuche-
ranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Teilbaugenehmigung an 

die Eigentümer benachbarter Grundstücke 
(Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der 
Nachbarn, denen die Teilbaugenehmigung 
zuzustellen ist, durch diese Bekanntma-
chung ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Teilbaugenehmigung 
an Nachbarn gilt mit dem Tag dieser Be-
kanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 
5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Teilbaugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauordnung 
und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Techni-
sches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leip-
zig – Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss 
direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung bei 
der Bauberatung des Amtes für Bauordnung 
und Denkmalpflege unter der Telefonnummer 
1 23-89 22 oder E-Mail abd.bauberatung@leipzig.
de gebeten. ■

Die Kreisfreie Stadt Leipzig erlässt auf der Grundlage des 
§ 28 Abs. 1 Satz 1, § 29 Abs. 1 und 2, § 30 Abs. 1 Satz 2 des 
Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 
Satz 1 der Verordnung der Sächsischen Staatsregierung 
und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zur Regelung 
der Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz 
und für die Kostenerstattung für Impfungen und andere 
Maßnahmen der Prophylaxe folgende

Allgemeinverfügung:
1. Begriffsbestimmung
 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten, 

soweit nicht anders angegeben, für folgende Perso-
nen (betroffene Personen):

1.1 Personen, denen vom Gesundheitsamt oder auf Ver-
anlassung des Gesundheitsamtes mitgeteilt wurde, 
dass sie aufgrund eines engen Kontakts zu einem 
bestätigten Fall von COVID-19 nach den jeweils 
geltenden Kriterien des Robert Koch-Instituts Kon-
taktpersonen der Kategorie I sind. Dazu gehören 
insbesondere Personen, die mit der positiv getes-
teten Person in einem Hausstand zusammenleben 
(Hausstandsangehörige), auch wenn sie noch keine 
Mitteilung gemäß Satz 1 erhalten haben.

1.2 Personen, die Erkrankungszeichen zeigen, die auf 
eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten, und für die 
entweder das Gesundheitsamt eine Testung auf 
SARS-CoV-2 angeordnet hat oder die sich aufgrund 
der Erkrankungszeichen nach ärztlicher Beratung 
einer Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen haben 
(Verdachtspersonen). 

1.3 Personen, die sich selbst positiv getestet haben (sog. 
Corona-Laien-Test), gelten bis zum Vorliegen des 
PCR-Tests (molekularbiologische Untersuchung auf 
das Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2) 
als Verdachtsperson.

1.4 Personen, die Kenntnis davon haben, dass ein 
nach Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei 
ihnen vorgenommener PCR-Test oder ein nach 
Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung bei ihnen 
vorgenommener Antigenschnelltest (Antigentest 
für den direkten Erregernachweis von SARS-CoV-2) 
ein positives Ergebnis aufweist (positiv getestete 
Personen) und die weder Kontaktpersonen der 
Kategorie I nach Nr. 1.1 dieser Allgemeinverfügung 
noch Verdachtspersonen nach Nr. 1.2 oder Nr. 1.3 
dieser Allgemeinverfügung sind. 

1.5 Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung 
gelten zudem für betroffene Personen, die nicht 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Kreisfreien 
Stadt Leipzig haben oder zuletzt hatten, wenn der 
Anlass für die Amtshandlung in der Kreisfreien 
Stadt Leipzig hervortritt. In diesen Fällen wird das 
örtlich zuständige Gesundheitsamt unverzüglich 
unterrichtet. Die Regelungen dieser Allgemeinverfü-
gung gelten so lange fort, bis das örtlich zuständige 
Gesundheitsamt etwas Anderes entscheidet.

2. Vorschriften zur Absonderung
2.1 Anordnung der Absonderung:
2.1.1 Kontaktpersonen der Kategorie I müssen sich un-

verzüglich nach der Mitteilung des Gesundheitsamts 
oder der Mitteilung auf Veranlassung des Gesund-
heitsamts gemäß Nr. 1.1 und bis zum Ablauf des 14. 
Tages nach dem vom Gesundheitsamt mitgeteilten 
letzten Kontakt mit einem bestätigten COVID-19-Fall 
absondern, sofern keine anderweitige Anordnung 
des Gesundheitsamtes erfolgt. Das Gesundheitsamt 
nimmt die Kontaktdaten auf und belehrt die Kontakt-
personen unverzüglich schriftlich oder elektronisch 
über die einzuhaltenden Maßnahmen.

 Hausstandsangehörige müssen sich unverzüglich 
nach Kenntniserlangung von dem positiven Tes-
tergebnis der im Hausstand wohnenden Person 
in Absonderung begeben. Ausgenommen von 
der Pflicht zur Absonderung und der Weitergabe 
ihrer Kontaktdaten sind folgende Personen: Haus-
standsangehörige, die bereits selbst vor höchstens 
drei Monaten mittels PCR-Test positiv getestet 
wurden, symptomfrei sind und deren Absonderung 
beendet ist, sowie Hausstandsangehörige, die seit 
dem Zeitpunkt der Testung sowie in den zwei 
Tagen vor diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zu der 
positiv getesteten Person hatten und ihrerseits keine 
typischen Symptome aufweisen.

2.1.2 Verdachtspersonen müssen sich unverzüglich 
nach der Mitteilung des Gesundheitsamts über die 
Anordnung der Testung oder, wenn eine solche 
Anordnung nicht erfolgt ist, unverzüglich nach 
Vornahme der Testung absondern. Für den Zeit-
raum der Durchführung einer Testung außerhalb 
des Absonderungsortes gilt die Absonderung als 
aufgehoben. Das Gesundheitsamt oder der Arzt, der 
die Beratung vor der Testung vornimmt, informieren 
die Verdachtsperson schriftlich oder elektronisch 
über die Verpflichtung zur Absonderung. Wird von 
einem Arzt eine Testung im Rahmen eines Hausbe-
suchs oder in der Praxis vorgenommen, so ist die 
Verdachtsperson durch diesen bei der Testabnahme 
über die Verpflichtung zur Absonderung schriftlich 
oder elektronisch durch Übermittlung des Tenors 
dieser Allgemeinverfügung und gegebenenfalls 
anderer Materialien zu informieren. Verdachtsper-
sonen sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t IfSG 
dem Gesundheitsamt zu melden. Verdachtsper-
sonen, die sich selbst mittels eines sogenannten 
Corona-Laien-Tests positiv getestet haben, müssen 
unverzüglich einen PCR-Test durchführen lassen. 
Bis zum Vorliegen des Testergebnisses müssen sich 
die Personen in jedem Fall absondern. Im Fall eines 
positiven PCR-Testergebnisses gilt die Person dann 
als positiv getestete Person.

2.1.3 Positiv getestete Personen müssen sich unver-
züglich nach Kenntniserlangung des positiven 
Testergebnisses absondern. Die das Testergebnis 
bekanntgebende Stelle bzw. Person informiert bei 
Bekanntgabe des Testergebnisses die positiv getes-
teten Personen schriftlich oder elektronisch über die 
Verpflichtung zur Absonderung. Die Meldepflichten 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t und § 7 Abs. 1 Nr. 44a 
IfSG bleiben davon unberührt. Die positiv getestete 
Person ist verpflichtet, sich beim Gesundheitsamt 
zu melden und über das Testergebnis zu infor-
mieren. Sie hat zugleich dem Gesundheitsamt ihre 
Absonderung unter Angabe ihres Namens, sowie 
einer Post und E-Mail-Adresse/Telefonnummer 
mitzuteilen. Außerdem hat sie das Gesundheitsamt 
über ihre engen Kontaktpersonen, inklusive der 
Hausstandsangehörigen, zu informieren. Dies sind 
diejenigen Personen, mit denen für einen Zeitraum 
von mehr als 15 Minuten und mit einem Abstand 
von weniger als 1,5 Metern ein Kontakt ohne das 
beiderseitige Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
bestand oder Personen, mit denen ein schlecht oder 
nicht belüfteter Raum über eine längere Zeit geteilt 
wurde (Kontaktperson Kategorie I). Zudem ist sie 
verpflichtet, ihre Hausstandsangehörigen über das 
positive Testergebnis und die damit verbundene 
Pflicht zur Absonderung zu informieren.  

2.1.4 Durch einen Antigenschnelltest positiv getestete 
Personen sollten sich dringend mittels eines PCR-
Tests nachtesten lassen, um das Testergebnis zu 
bestätigen. Dies kann bei einem niedergelassenen 
Arzt oder Testzentrum erfolgen. Bei mittels Anti-

genschnelltest positiv getesteten Personen endet 
die Absonderung und ggfs. die der Hausstands-
angehörigen mit dem Vorliegen eines negativen 
Testergebnisses durch PCR-Test. Die Person muss 
das Gesundheitsamt unverzüglich darüber in 
Kenntnis setzen.

2.2 Die Absonderung hat in einer Wohnung oder einem 
anderweitig räumlich abgrenzbaren Teil eines Ge-
bäudes zu erfolgen.

2.3 Kontaktpersonen der Kategorie I, Verdachtspersonen 
und positiv getestete Personen dürfen während der 
Zeit der Absonderung die Wohnung nicht ohne 
ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes 
verlassen. Der zeitweise Aufenthalt in einem zur 
Wohnung gehörenden Garten, einer Terrasse oder 
eines Balkons ist nur alleine gestattet. Verdachtsper-
sonen dürfen die Wohnung für die nach Nr. 1.2 vom 
Gesundheitsamt angeordnete Testung verlassen.

2.4 In der gesamten Zeit der Absonderung muss eine 
räumliche oder zeitliche Trennung des Betroffenen 
von anderen Hausstandsangehörigen sichergestellt 
sein. Eine „zeitliche Trennung“ kann z. B. dadurch 
erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht gemeinsam, 
sondern nacheinander eingenommen werden. Eine 
„räumliche Trennung“ kann z. B. dadurch erfolgen, 
dass sich die betroffene Person in einem anderen 
Raum als die anderen Hausstandsangehörigen 
aufhält.

2.5 Während der Absonderung darf die betroffene 
Person keinen Besuch durch Personen, die nicht 
zum selben Hausstand gehören, empfangen. Das 
Gesundheitsamt kann im begründeten Einzelfall 
eine andere Entscheidung treffen.

3. Hygieneregeln während der Absonderung
3.1 Die Kontaktperson der Kategorie I, die Verdachts-

person oder die positiv getestete Person sowie ggf. 
auch weitere Hausstandsangehörige werden vom 
Gesundheitsamt belehrt und hinsichtlich geeigneter 
Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere 
zur Verhinderung einer weiteren Verbreitung der 
Infektionen, informiert.

3.2 Die Hinweise des Gesundheitsamts zu den Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen sind zu beachten.

4. Maßnahmen während der Absonderung
4.1 Das Gesundheitsamt soll den Kontakt mit der Kon-

taktperson der Kategorie I aktiv aufnehmen und 
pflegen. Die Kontaktaufnahme erfolgt per Telefon, 
hilfsweise durch elektronische Kommunikations-
mittel wie z. B. E-Mail oder andere digitale Medien.

4.2 Während der Zeit der Absonderung hat die Kon-
taktperson der Kategorie I ein Tagebuch zu führen, 
in dem – soweit möglich – zweimal täglich die 
Körpertemperatur und – soweit vorhanden – der 
Verlauf von Erkrankungszeichen sowie allgemeine 
Aktivitäten und der Kontakt zu weiteren Personen 
festzuhalten sind. Auf Verlangen des Gesund-
heitsamtes hat die Kontaktperson der Kategorie 
I Informationen aus dem Tagebuch mitzuteilen.

4.3 Während der Absonderung hat die Kontaktperson 
der Kategorie I Untersuchungen (z. B. ärztliche 
Konsultationen und Diagnostik) und die Entnahme 
von Untersuchungsmaterial durch Beauftragte des 
Gesundheitsamtes an sich vornehmen zu lassen. Dies 
betrifft insbesondere Abstriche von Schleimhäuten 
und Blutentnahmen.

4.4 Ist die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in 
einem Unternehmen der kritischen Infrastruktur 
oder des Dienstbetriebs einer Behörde trotz Aus-
schöpfung aller organisatorischen Möglichkeiten, 
wie der Umsetzung von Personal aus anderen Be-
reichen, durch die Absonderung gefährdet, kann bei 
asymptomatischen positiv getesteten Personen und 
Kontaktpersonen der Kategorie I die Ausübung der 
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beruflichen Tätigkeit im Einzelfall unter Beachtung 
von Auflagen zur Einhaltung der Infektionshygiene 
zum Schutz anderer Mitarbeiter in der Anordnung 
der Absonderung zugelassen werden. Die Entschei-
dung trifft das zuständige Gesundheitsamt, ggf. nach 
Rücksprache mit dem betriebsärztlichen Dienst und 
der Betriebs- oder Behördenleitung. 

4.5 Nr. 4.4 gilt nicht für medizinisches und nicht medizi-
nisches Personal in Alten- und Pflegeeinrichtungen, 
Arztpraxen und Krankenhäusern. In Ausnahmefäl-
len entscheidet das Gesundheitsamt.

5. Weitergehende Regelungen während der Abson-
derung

5.1 Wenn Kontaktpersonen der Kategorie I Krankheits-
zeichen zeigen, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion 
vereinbar sind, oder wenn sich bei Verdachtsperso-
nen der Gesundheitszustand verschlechtert, haben 
sie das Gesundheitsamt unverzüglich telefonisch, 
hilfsweise durch elektronische Kommunikations-
mittel wie z. B. E-Mail oder andere digitale Medien 
zu kontaktieren.

5.2 Sollte während der Absonderung eine weitergehende 
medizinische Behandlung oder ein Rettungstrans-
port erforderlich werden, muss die betroffene Person 
vorab telefonisch die versorgende Einrichtung oder 
den Rettungsdienst über den Grund der Absonde-
rung informieren. Das Gesundheitsamt ist zusätzlich 
zu unterrichten.

5.3 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist eine 
Betreuerin oder ein Betreuer gesetzlich bestimmt, 
sind die Personensorgeberechtigten für die Einhal-
tung der Absonderung verantwortlich.

6. Beendigung der Maßnahmen
6.1 Bei Kontaktpersonen der Kategorie I, bei denen 

kein positives Testergebnis auf das Vorhandensein 
von Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, endet die 
Absonderung, wenn der enge Kontakt zu einem 
bestätigten COVID-19-Fall mindestens 14 Tage 
zurückliegt und während der Absonderung keine 
für COVID-19 typischen Krankheitszeichen auf-
getreten sind, soweit das Gesundheitsamt nichts 
Anderes angeordnet hat. Das Gesundheitsamt kann 
die häusliche Absonderung auf 10 Tage verkürzen, 
wenn die Kontaktperson während der Absonde-
rungsdauer keine Symptome entwickelt hat und 
ein negativer SARS-CoV-2-Test (Antigenschnelltest 
oder PCR-Test) vorliegt; der Test darf frühestens am 
zehnten Tag der Quarantäne durchgeführt werden. 
Bei Verdacht auf oder Nachweis einer neuartigen 
Variante von SARS-CoV-2, wie sie in England und 
Südafrika erstmals isoliert wurden (B.1.1.7; B.1.351), 
erfolgt keine Verkürzung der Quarantänedauer von 
14 Tagen. Hier muss die Kontaktperson noch eine 
Woche nach dem Ende der 14-tägigen Absonde-
rungsdauer eine ergänzende Selbstbeobachtung auf 
Krankheitszeichen durchführen und bei Auftreten 
von Symptomen das Gesundheitsamt informieren. 
Treten Symptome auf, ist eine Testung vorzuneh-
men. Im Fall eines positiven Testergebnisses gelten 
die Hinweise zur positiv getesteten Person (6.3). 

6.2 Bei Verdachtspersonen endet die Absonderung 
mit dem Vorliegen eines negativen Testergebnis-
ses (PCR-Test). Das negative Testergebnis ist auf 
Verlangen der Verdachtsperson schriftlich oder 
elektronisch zu bestätigen. Ist das Testergebnis der 
Verdachtsperson positiv, gelten die Hinweise zur 
positiv getesteten Person (6.3). 

6.3 Bei positiv getesteten Personen endet die Absonde-
rung nach 14 Tagen. Das Gesundheitsamt kann bei 
asymptomatischem Krankheitsverlauf die Abson-
derungszeit auf zehn Tage nach Erstnachweis des 
Erregers verkürzen. Bei Verdacht oder Nachweis 
auf Infektion mit einer neuartigen Variante von 

SARS-CoV-2 ist eine Verkürzung nicht möglich. 
Das Gesundheitsamt trifft die notwendigen An-
ordnungen und entscheidet über die Beendigung 
der Absonderung.

 Bei mittels Antigenschnelltest positiv getesteten 
Personen endet ihre Absonderung und ggfs. die der 
Hausstandsangehörigen mit dem Vorliegen eines 
negativen Testergebnisses durch PCR-Test.

7. Zuwiderhandlungen
 Eine Zuwiderhandlung gegen diese Allgemein-

verfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Wird die 
Zuwiderhandlung vorsätzlich begangen und da-
durch die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
verbreitet, kann dies gemäß § 74 IfSG als Straftat 
geahndet werden.

8. Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten, Außer-
krafttreten

Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort 
vollziehbar. Sie tritt am 16.02.2021 in Kraft und gilt bis 
auf Widerruf. Wird sie nicht widerrufen, so tritt sie mit 
Ablauf des 31.05.2021 außer Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Allgemeinverfügung der Stadt 
Leipzig zum Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und 
Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 
(IfSG) vom 15.01.2021 außer Kraft. 
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines 
Monats nach ihrer Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 04109 Leipzig, 
Martin-Luther-Ring 4-6, Sitzanschrift (Besucheran-
schrift: Ordnungsamt, Sicherheitsbehörde, Prager 
Straße 118-136, 04137 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch in elektronischer 
Form gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. Der Widerspruch kann unter ordnungsamt@leipzig.

de durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer 
Signatur gemäß § 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben 
werden. 

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.
de-mail.de durch De-Mail in der Sendevariante mit 
bestätigter sicherer Anmeldung gemäß § 5 Abs. 5 
De-Mail-Gesetz erhoben werden. ■ 

Leipzig, den 10.02.2021 
Burkhard Jung

Oberbürgermeister 

Hinweise: 
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 1 Sächsisches 
Verwaltungsverfahrens- und Ver-waltungszustellungs-
gesetz (SächsVwVfZG) i. V m. § 41 Abs. 3 Verwaltungs-
verfahrensgesetz (VwVfG) öffentlich bekannt gegeben, 
da eine Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der 
Sachlage untunlich ist. Die öffentliche Bekanntgabe 
erfolgt gemäß §§1 SächsVwVfG, 41 Abs. 4 VwVfG 
i. V. m. §§1, 3, 4 der Satzung der Stadt Leipzig über 
die Form der öffentlichen Bekanntmachung und der 
ortsüblichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung) 
vom 15.03.2000 durch die ortsübliche Bekanntmachung 
des verfügenden Teils dieser Allgemeinverfügung im 
Leipziger Amtsblatt. Diese Allgemeinverfügung und 
ihre Begründung können zusätzlich ab dem 15.02.2021 
in den Zeiten von 09.00 bis 16.00 Uhr als Aushang an 
der Bekanntmachungstafel in der Unteren Wandelhalle 
des Neuen Rathauses, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 
eingesehen werden. Diese Allgemeinverfügung gilt 
gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG am Tag nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
Diese Allgemeinverfügung und ihre Begründung kön-
nen auch auf der Internetseite der Stadt Leipzig unter 
www.leipzig.de abgerufen und eingesehen werden. 
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Die Stadt Leipzig erlässt in ihrer Eigenschaft als 
örtlich zuständiges Gesundheitsamt und als örtlich 
zuständige Gefahrenabwehrbehörde in Ergän-
zung zur Verordnung des Sächsischen Staatsmi-
nisteriums für Soziales und Gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zum Schutz vor dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 und COVID-19 (SächsCoronaSchVO) 
vom 26.01.2021 folgende 

Allgemeinverfügung
Auf Grundlage der §§ 2d, 8 SächsCoronaSchVO 
i. V. m. §§ 28 Abs. 1, 28a Infektionsschutzgesetz 
(IfSG) werden für die Stadt Leipzig folgende 
Maßnahmen angeordnet:
1. a. Der Alkoholkonsum ist auf öffentlichen Ver-

kehrsflächen der Innenstadt untersagt. Die 
Untersagung gilt für den gesamten Innen-
stadtbereich einschließlich Innenstadtring, 
welcher verbindlich in Anlage 1 zu dieser 
Allgemeinverfügung ausgewiesen ist.

b. Weiterhin ist der Alkoholkonsum im 
öffentlichen Raum im Bereich von Fußgän-
gerzonen (Verkehrszeichen 242.1 und 242.2 
nach Anlage 1 der Straßenverkehrsordnung) 
und verkehrsberuhigten Bereichen (Ver-
kehrszeichen 325.1 und 325.2 nach Anlage 
3 der Straßenverkehrsordnung) sowie auf 
öffentlichen Parkplätzen und Parkplätzen 
vor Einkaufszentren sowie Groß- und Ein-
zelhandelsgeschäften, auf Spiel- und Sport-
plätzen, vor und an Tankstellen, Haltestellen 
des öffentlichen Personennahverkehres, 
vor und in Bahnhöfen und in öffentlich 
zugänglichen Parkanlagen untersagt.

c. Die Abgabe von alkoholhaltigen Getränken 
ist im gesamten Stadtgebiet nur in mitnah-
mefähigen und verschlossenen Behältnissen 
erlaubt.

2. Verschärfende Anordnungen des Gesundheits-
amtes der Stadt Leipzig im Zusammenhang 
mit der Eindämmung der Corona-Pandemie 
bleiben unberührt. Sofern der Freistaat Sachsen 
weitergehende Regelungen erlässt, gehen diese 
der Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über 
die Anordnung von Schutzmaßnahmen zur 
Eindämmung der Verbreitung des Corona-
Virus SARS-CoV-2 vor.

3. Diese Allgemeinverfügung ist nach § 28 Abs. 3 
in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG sofort voll-
ziehbar.

4. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft 
und gilt bis auf Widerruf. Wird sie nicht wi-
derrufen, tritt sie mit Ablauf des 31.03.2021, 
24.00 Uhr außer Kraft. ■

Leipzig, den 2. Februar 2021
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von  
Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) sowie der Verordnung des Sächsischen  

Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt zum Schutz vor dem  
Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 (Sächsische Corona-Schutz-Verordnung vom 26.01.2021 – SächsCoronaSchVO) hier: 

Allgemeinverfügung der Stadt Leipzig über die Anordnung von  
Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich 
oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig in 
04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, Sitz-
anschrift (Besucheranschrift: Ordnungsamt, 
Sicherheitsbehörde, Prager Straße 118-136, 04137 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form 
gemäß § 3a Abs. 2 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter ordnungsamt@

leipzig.de durch E-Mail mit qualifizierter 
elektronischer Signatur gemäß § 3a Abs. 2 
S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@
leipzig.de-mail.de durch De-Mail in der 
Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz 
erhoben werden.

Hinweise:
Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 
1 Sächsisches Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) 
i.V.m. § 41 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz 
(VwVfG) öffentlich bekannt gegeben, da eine 
Bekanntgabe an die Beteiligten aufgrund der 
Sachlage untunlich ist. Die öffentliche Be-
kanntgabe erfolgte gemäß §§1 SächsVwVfG, 41 
Abs. 4 VwVfG i.V.m. §§1, 3, 4 der Satzung der 
Stadt Leipzig über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung und der ortsüblichen Be-
kanntgabe (Bekanntmachungssatzung) vom 
15.03.2000 durch Notbekanntmachung des 
verfügenden Teils dieser Allgemeinverfügung 
durch Einrücken in die Leipziger Volkszeitung 
und durch Aushang an der Bekanntgabestelle 
im Neuen Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig (Bekanntmachungstafeln in der 
Unteren Wandelhalle) jeweils am 04.02.2021. Die 
Bekanntmachung wird nun gemäß § 3 Abs. 1 
Satz 2 Bekanntmachungssatzung in der vor-
geschriebenen Form unverzüglich wiederholt. 
Diese Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung können zusätzlich ab dem 04.02.2021 in 
den Zeiten von 09.00 bis 16.00 Uhr als Aushang 
an der Bekanntmachungstafel in der Unteren 
Wandelhalle des Neuen Rathauses, Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 eingesehen werden. 
Diese Allgemeinverfügung gilt damit gemäß 
§ 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG am Tag nach der 
Notbekanntmachung, also am 04.02.2021 als 
bekannt gegeben. 
Diese Allgemeinverfügung und ihre Begrün-
dung können auch auf der Internetseite der 
Stadt Leipzig unter www.leipzig.de abgeru-
fen und eingesehen werden. ■

Gemäß § 51 sowie § 39 Personenbeförderungs-
gesetz (PBefG) i. V. m. § 21 des Gesetzes zur 
Regelung des Straßenverkehrs- und Kraft-
fahrwesens im Freistaat Sachsen (Sächsisches 
Straßenverkehrsrechtsgesetz – SächsStrVRG) 
vom 3. Mai 2019 (SächsGVBl. 2019, 317) wird 
die Verordnung über Beförderungsentgelte und 
-bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen 
im Pflichtfahrbereich Leipzig erlassen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für den Verkehr mit Taxen 
von Unternehmen, die in der Stadt Leipzig ihren 
Betriebssitz haben.

§ 2
Allgemeine Fahrpreise

(1) Tagtarif (an Werktagen von 05.00 Uhr bis 
20.00 Uhr):

 km - Tarif 1. und 2. km:  2,70 € pro km
 km - Tarif 3. bis 10. km  2,00 € pro km
 km - Tarif jeder weitere km: 1,70 € pro km
 Wartezeit:   30,00 € pro h
 Grundgebühr:   3,90 €
 Nachttarif (an Werktagen von 20.00 Uhr bis 

05.00 Uhr), Sonn- und Feiertagstarif:
  km - Tarif 1. und 2 km: 2,90 € pro km
 km - Tarif 3. bis 10. km 2,20 € pro km
 km - Tarif jeder weitere km: 1,80 € pro km
 Wartezeit:   30,00 € pro h
 Grundgebühr:   3,90 €
  Einmaliger Zuschlag für Großraumtaxen 
  bei ausdrücklicher Bestellung oder ab 
  5 Fahrgästen:   10,00 €
 Fortschaltbetrag am Taxameter: 0,10 €
(2) Bei Fahrten aus dem Pflichtfahrbereich mit 

einem Ziel außerhalb dieses Bereiches ist der 
Fahrpreis für die gesamte Strecke frei zu ver-
einbaren. Dies gilt entsprechend für Fahrten 
mit einem Ausgangspunkt außerhalb des 
Pflichtfahrbereiches zurück in die sen Bereich. 
Kommt es zu keiner Preisvereinbarung, gilt 
der Tarif des Pflichtfahrbe reiches, so dass die 
gesamte besetzte Strecke nach Fahrpreisan-
zeiger zu fahren ist.

(3) Bei Aufträgen zu Sonderanlässen wie Stadt-
rundfahrten, Hochzeiten, Beerdigungen 
usw. können ebenfalls Vereinbarungspreise 
getroffen werden. Kommt es zu keiner 
Preisvereinbarung, gilt die Preisbindung des 
Pflichtfahrbereiches. Es ist also die ge samte 
besetzte Strecke nach Fahrpreisanzeiger zu 
fahren.

(4) Sondervereinbarungen über Beförderungs-
entgelte für den Geltungsbereich dieser 
Verordnung gemäß § 51 Abs. 2 Nr. 4 PBefG 
sind vor ihrer Einführung der Genehmi-
gungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen.

(5) Die Umschaltung von Tag- auf Nachttarif 
beim Fahrpreisanzeiger bzw. umgekehrt muss 
automatisch erfolgen.

(6) Für Fahrten vom und zum Flughafen Leipzig/
Halle gelten die Tarife der Vereinba rung zum 
Bereithaltungsrecht am Flughafen Leipzig/
Halle für Taxen in der jeweils gültigen Fas-
sung.

§ 3
Verwendung des Fahrpreisanzeigers

(1) Taxen müssen mit einem beleuchteten 
Fahrpreisanzeiger ausgerüstet sein. Die Vor-
schriften des Eichrechtes finden Anwendung. 
Der Fahrpreisanzeiger muss anzeigen:
- das Beförderungsentgelt und die jeweilige 

Tarifstufe,
- den einmaligen Zuschlag für Großraum-

taxen,
- den einmaligen Zuschlag für Fahrten, die 

außerhalb des Pflichtfahrbereiches begin-
nen und enden,

- Uhrzeit und Kalendertag.
(2) Die Anzeige muss leicht ablesbar und bei 

Dunkelheit beleuchtet sein.
(3) Der Fahrpreisanzeiger darf erst an dem 

vom Besteller angegebenen Bestellort nach 
Kontaktaufnahme mit dem Fahrgast, bei 
Vorbestellung erst zur angegebenen Zeit, 
angeschaltet werden.

(4) Eine Beförderungsfahrt darf nur mit einem 
einwandfrei arbeitenden Fahrpreisanzeiger 
angetreten werden.

(5) Bei Versagen des Fahrpreisanzeigers während 
der Fahrt wird das Beförderungsent gelt nach 
der durchfahrenen Strecke berechnet. Der 
Fahrzeugführer hat den Fahr gast hierauf 
unverzüglich hinzuweisen. Nach Beendigung 
der Fahrt hat der Fahr zeugführer dem Unter-
nehmer eine Störung des Fahrpreisanzeigers 
unverzüglich an zuzeigen. Der Unternehmer 
hat die Störung unverzüglich zu beheben, 
d. h. vor Behe bung der Störung darf keine 
weitere Fahrt durchgeführt werden.

§ 4
Beförderungsbedingungen

(1) Gepäck, ausgenommen kleines Handgepäck, 
ist im Kofferraum des Fahrzeuges unter-

zubringen. Soweit es die Betriebssicherheit 
zulässt, kann der Taxifahrer gestat ten, dass 
das Gepäck auch anders untergebracht wird. 
Gegenstände, die über die Wagenbegrenzung 
hinausragen, sind von der Beförderung aus-
geschlossen.

(2) Tiere dürfen nur dann mitgeführt werden, 
wenn die Betriebssicherheit dadurch nicht 
gefährdet wird. Blindenhunde in Begleitung 
von Blinden sind immer zu befördern. Tiere 
dürfen auf Sitzplätzen nicht untergebracht 
werden.

(3) Das Beförderungsentgelt ist grundsätzlich 
nach Beendigung der Fahrt an den Taxifah rer 
zu zahlen. Der Taxifahrer kann jedoch schon 
bei Antritt der Fahrt einen Vorschuss in Höhe 
des voraussichtlichen Fahrpreises verlangen.

(4) Auf Verlangen des Fahrgastes hat der Taxi-
fahrer eine Fahrpreisquittung auszuhändi gen. 
Auf der Quittung müssen Datum, Gesamt-
preis, Fahrstrecke und Ordnungsnum mer 
angegeben sein. Die Quittung ist mit der 
Unterschrift des Taxifahrers und dem Stempel 
des Taxibetriebes zu versehen.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt und kann nach § 61 
Abs. 1 Nr. 4 und § 61 Abs. 2 PBefG mit Geldbuße 
belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen den Vorschriften 
 - ein nach § 2 Abs. 1 dieser Verordnung unzu-

lässiges Entgelt fordert,
 - entgegen § 2 Abs. 4 dieser Verordnung 

eine getroffene Sondervereinbarung nicht 
genehmi gen lässt,

 - ein nach § 2 Abs. 7 dieser Verordnung unzu-
lässiges Entgelt fordert,

 - eine nach § 4 Abs. 4 dieser Verordnung zu 
erteilende Quittung nicht aushändigt oder 
nicht ordnungsgemäß ausstellt.

§ 6
Schlussbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 7. Tag nach Veröf-
fentlichung in Kraft, frühestens am 01.01.2021.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über Be-
förderungsentgelte und -bedingungen im 
Gelegenheitsverkehr mit Taxen im Pflicht-
fahrbereich Leipzig vom 15.10.2014 außer 
Kraft. ■

Leipzig, den 22. Januar 2021
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Verordnung über Beförderungsentgelte und  
-bedingungen im Gelegenheitsverkehr mit Taxen im 

Pflichtfahrbereich Leipzig vom 21.01.2021 
– Beförderungsentgeltverordnung –Pünktlich zum Beginn des neuen Schul- und 

Ausbildungsjahres 2020/2021 konnte die 
neue Website des Berufsbildungswerkes 
Leipzig Hören – Sprache – Kommunikation 
online gehen – nun wurde sie um Überset-
zungen in Leichte Sprache und Deutsche 
Gebärdensprache ergänzt.
Die neue Internetseite überzeugt nicht nur 
durch ihr modernes Aussehen, sie ist auch 
technisch auf dem neuesten Stand. Das res-
ponsive Design erlaubt es den Nutzer*innen, 
die Seite mit allen möglichen mobilen Endge-
räten aufzurufen. Vor allem aber bedeutet die 
Umstellung einen großen Schritt in Richtung 
Barrierefreiheit: Nutzer*innen der Website 
können eine kontraststarke Ansicht nutzen 
oder die Schrift größer stellen. Außerdem 
sind Alternativtexte für Bilder und Logos 
hinterlegt und der Screenreader hilft sehbe-
hinderten Personen, sich über die Angebote 
zu informieren.
Durch eine Förderung der Aktion Mensch 
konnten außerdem die Inhalte in Deutsche 
Gebärdensprache und Leichte Sprache 
übersetzt werden. Hier war es dem Berufsbil-
dungswerk besonders wichtig, nicht nur eine 
Übersetzung mit einem Überblick anzubieten, 
sondern alle Inhalte zu übersetzen. 
www.berufsbildungswerk-leipzig.de
In die Entwicklung des neuen Auftritts waren 
alle Abteilungen vom Berufsbildungswerk 
Leipzig involviert. Hierbei lag der Fokus 
vor allem auf einer für alle Zielgruppen 
verständlichen und logisch nachvollzieh-
baren Struktur. Es galt, die große Menge an 
komplexen Inhalten und Zusammenhängen 
neu aufzubereiten. In Zukunft sollen weitere 
Inhalte in Form von Videos bereitgestellt 
werden, damit Interessierte einen möglichst 
umfassenden Eindruck von den Angeboten 
bekommen, ohne sich in Textwüsten zu 
verlieren. „Wir freuen uns, dass sich die 
Auszubildenden begeistert an den kleinen 
Filmprojekten in ihren Bereichen beteiligen. 
Schon jetzt sind Filme aus den Fachbereichen 
Bekleidung, Drucktechnik, Zahntechnik und 
Logistik fertig produziert und ein beliebtes 
Medium bei Informationsveranstaltungen“, 
so Dr. Grit Franke, Geschäftsbereichsleiterin 
des Berufsbildungswerkes Leipzig.
Fachbereichsfilme: https://www.berufsbil-
dungswerk-leipzig.de/angebote/berufsaus-
bildung/fachbereiche/
Virtueller Rundgang: https://www.berufs-
bildungswerk-leipzig.de/ ■

Berufsbildungswerk 
Leipzig mit neuer,  

barrierefreier Website 

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
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22.02., 16:30 Uhr – Videokonferenz. Die öffentliche 
Sitzung wird per Bild und Ton in den Räumen 
des Amtes für Jugend und Familie, Naumburger 
Straße 26, Zimmer D 409 übertragen und kann 
dort verfolgt werden. 
- Eine Kindertagesstätte für Knautnaundorf
- Einrichtung der Stelle einer/eines „Beauftragte/n 

für Kinder und Jugendliche“ und Stärkung der 
„Geschäftsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung“

- Einrichtung der Stelle einer/eines „Beauftragte/n 
für Kinder und Jugendliche“ und Stärkung der 
„Geschäftsstelle Kinder- und Jugendbeteiligung“

- Entwurf des Doppelhaushaltes 2021/2022
-  Anträge der Stadträte, Beiräte, Stadtbezirksbeiräte, 

Ortschaftsräte
- Familienbildung und -beratung
- Dynamisierung des Budgets der Förderung von Ver-

einen und Verbänden der Kinder- und Jugendhilfe
- Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) ausbauen
- Förderung der mathematisch-naturwissenschaftli-

chen Bildungseinrichtung INSPIRATA e. V.
- Fach- und Beratungsstelle gegen sexualisierte 

Gewalt an Kindern und Jugendlichen
- Stärkung des Pflegekinderwesens in Leipzig
- Stärkung der Jugendhilfe – Heizhaus
- Stärkung der Jugendhilfe – Inspirata
- ASD fallzahlgerecht ausstatten u. digital befähigen
- Stellenerweiterungen ASD
- Mittel für Schulsozialarbeit steigern
- Förderung von Vereinen und Verbänden der Kin-

der- und Jugendhilfe
- Schaffg. weiterer Kinder- u. Familienzentren (KiFaZ)
- Erhöhung der Förderung für das Leipziger Fußball-

Fanprojekt
- Stärkung Opferberatungsstelle d. RAA Leipzig e. V.
- Kinder- und Jugendtreff Wilde 11 unterstützen!
- Unterstützung für den Kinderkongress
- Aufstockung der Geschäftsstelle Kinder- und Ju-

gendbeteiligung
- Zuschuss Personalfinanzierung Kulturwerkstatt 

KAOS
- Bedarfsplanung Kindertagesstätten für den Zeit-

raum Januar bis Dezember 2021 einschließlich 
Fortschreibung für die Jahre 2022 bis 2024

- Sammelvorlage Kita-Investitionen und Folgekosten 
2021/2022ff

- Bau- und Finanzierungsbeschluss des Städtischen 
Eigenbetriebes Behindertenhilfe - Komplexkinder-
tagesstätte „Naturwerkstatt“/Bau behindertenge-
rechter Wohnungen, Benedixstraße 9-11 - Neubau

- Langfristiges Entwicklungskonzept Kindertages-
einrichtungen u. Kindertagespflege für die Stadt 
Leipzig bis 2030

- Planungsbeschluss – Energetische Ertüchtigung, 
inkl. baulicher Qualifizierung Gesamtgebäude OFT 
„Crazy“, Zum Wäldchen 6, 04329 Leipzig

- Schulbiologiezentrum Leipzig – Entwicklungskon-
zept für ein Bildungszentrum für Nachhaltigkeit 
am Standort Botanischer Lehrgarten

- Entscheidungsvorschläge für Jugendhilfeausschuss
- Bericht der Bürgermeisterin
- Berichterstattung über den Stand und die Entwick-

lung im Bereich HzE - IV. Quartal 2020
-  Sachstand der Kita-Baumaßnahmen ■

(Änderungen vorbehalten)

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

■ Termine



Aufgrund des § 6 a Abs. 6 des Straßenver-
kehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. 
I S. 2954), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 10.07.2020 (BGBl. I S. 1653) und  § 25 
Sächsisches Straßenverkehrsrechtsgesetz vom 
03.05.2019, erlassen als Artikel 1 des Gesetzes 
zur Neuregelung des sächsischen Straßenver-
kehrsrechts (SächsGVBl. S. 317) hat der Stadtrat 
der Stadt Leipzig am 11.11.2020 (Beschluss Nr. 
VI-DS-04669-NF-02) die Neufassung folgender 
Verordnung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Für das Parken auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen der Stadt Leipzig sowie bei Groß-
veranstaltungen werden Gebühren erhoben 
soweit für Parkflächen die Gebühren pflicht 
verkehrsrechtlich angeordnet ist.

§ 2
Art der Erhebung

Zur Erhebung der Parkgebühren werden die 
dafür vorgesehenen Parkflächen mit Park-
scheinautomaten oder anderen Vorrichtungen 
zur Überwachung der Parkzeit ausgestattet. 
Bei Großveranstaltungen können die Gebühren 
durch Personen erhoben werden. Dafür kann 
sich die Stadt auch Dritter bedienen. Andere 
Formen der Entrichtung der Park gebühren kön-
nen durch die Stadt Leipzig zugelassen werden.

§ 3
Entstehung und Fälligkeit  

der Gebührenschuld
Die Gebührenschuld entsteht und wird fällig 
mit dem Parken eines Fahrzeuges zu den aus-
gewiesenen Zeiten der Gebührenpflicht auf den 
gemäß § 1 kennzeichneten Parkstell flächen.

§ 4
Gebührenschuldner

Gebührenschuldner ist, wer ein Fahrzeug auf 
den unter § 1 gekennzeichneten Flächen parkt.

§ 5
Höhe der Parkgebühren

(1) Für das Parken auf Parkflächen im Sinne 
des § 1 werden folgende Gebühren in Euro 
erhoben

      Zone 1 Zone 2
 je halbe Stunde:  1,50  0,50
 Für das Parken von Bussen auf Buspark-

flächen im Sinne des § 1 werden folgende 
Gebühren in Euro erhoben:

      Zone 1  Zone 2
 je halbe Stunde:   4,50  1,50
(2) Die Zone 1 umfasst den Stadtbezirk Mitte 

ohne das Gebiet südöstlich der Johannis allee 
sowie ohne das Gebiet nördlich Chaus-
seehaus gemäß Lageplan als Anlage 1 der 
Verordnung. Davon abweichend werden 
folgende um das Uniklinikum liegende 
Straßen abschnitte der Zone 2 zugeordnet:
1.  Nürnberger Straße von Bayrischer Platz 

bis Brüderstraße
2.  Liebigstraße von Nürnberger Straße bis 

Johannisallee
3.  Philipp-Rosenthalstraße von Straße des 

18. Oktober bis Johannisallee
4.  Paul-List-Straße
5.  Johannisallee von Philipp-Rosenthal-

Straße bis Liebigstraße
6.  Talstraße von Liebigstraße bis Brüder-

straße
7.  Stephanstraße von Liebigstraße bis Brü-

derstraße
 (Lageplan Anlage 2)
 Die Zone 2 umfasst das übrige Stadtgebiet. 

(3) Die Gebühr für eine Parkstellfläche bei 
Großveranstaltungen beträgt bei Dauer der 
Veranstaltung in Euro:

 bis 3 Stunden     5,00
 über 3 Stunden   8,00
 Die Parkgebühren sind veranstaltungsbezo-

gen.
 Sofern die Erhebung von Gebühren auf 

Parkplätzen wie beispielsweise zurzeit 
Parkplatz IHK, Busparkplatz Sachsenseite, 
Naturkundemuseum, Stadionvorplatz, 
Hauptbahnhof Westseite, Wildpark mit Ein-
führung des § 2b UStG in der Stadt Leipzig 
umsatz steuerpflichtig ist, wird zusätzlich 
zur festgesetzten Parkgebühr die gesetzlich 

geltende Umsatzsteuer erhoben. Die Beträge 
werden auf den nächsten vollen 10 Cent-
Betrag aufgerundet.

(4) Für parkbevorrechtigte Carsharing-Fahrzeu-
ge (das sind Fahrzeuge eines Carsharing-
Anbieters, die eine Ausnahmegenehmigung 
von der Stadt Leipzig auf Grundlage eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages erhalten ha-
ben) beträgt die pauschale Jahresgebühr:60 € 
je Fahrzeug. Die Erhebung von Verwaltungs-
gebühren für die Ausnahme geneh migung 
bleibt davon unberührt.

(5) Carsharing-Fahrzeuge, die gemäß § 9a der 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung gekenn-
zeichnet sind (Elektrofahrzeuge), üben 

Verordnung der Stadt Leipzig über die Erhebung  
von Parkgebühren (Parkgebührenverordnung)

Anlage zur Parkgebührenverordnung: Die grün dargestellten Bereiche kennzeichnen Parkzone 1 (Stadtbezirk Mitte ohne das Gebiet südöstlich der Johanni-
sallee); Parkzone 2 übriges Stadtgebiet und Parkraumschwerpunkte Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

die Parkbevorrechtigung nach Absatz 4 
gebühren frei aus. 

(6) Für Carsharing-Fahrzeuge, die mit Biogas 
oder ähnlichen umweltfreundlichen Energie-
trägern betrieben werden, verringert sich die 
Gebühr nach Absatz 4 Satz 1 um 50 %.

§ 6 
Inkrafttreten

Die Neufassung der Parkgebührenverordnung 
tritt am 01.07.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Parkgebührenverordnung vom 21.04.2011 
außer Kraft. ■
Leipzig, den 12.11.2020.

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Das bestehende Flurbereinigungsverfahren 
Knauthainer Elstermühlgraben wurde um 
das Flurstück 750/68 der Gemarkung Großz-
schocher erweitert. 
Rechte an dem Flurstück 750/68 der Gemar-
kung Großzschocher, die aus dem Grundbuch 
nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am 
Neuordnungsverfahren berechtigen, sind nach 
§ 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb von drei Monaten 
nach dieser Bekanntmachung bei der Stadt 
Leipzig, Amt für Geoinformation und Boden-
ordnung, Obere Flurbereinigungsbehörde, 
Burgplatz 1 in 04109 Leipzig als zuständige 
Flurbereinigungsbehörde anzumelden. Die 
Frist beginnt mit dem ersten Tag der öffentli-
chen Bekanntmachung.
Auf Verlangen der Stadt Leipzig, Amt für 
Geoinformation und Bodenordnung, Obere 
Flurbereinigungsbehörde hat der Anmelden-
de sein Recht innerhalb einer von der Stadt 
Leipzig, Amt für Geoinformation und Boden-
ordnung zu setzenden Frist nachzuweisen. 
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird der 
Anmeldende nicht mehr beteiligt.
Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeich-
neten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann die Stadt Leipzig, Amt für Geoinforma-
tion und Bodenordnung, Obere Flurbereini-
gungsbehörde die bisherigen Verhandlungen 
und Festsetzungen gelten lassen (§14 Abs. 
2 FlurbG). Der Inhaber eines nicht aus dem 
Grundbuch ersichtlichen Rechts muss die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen 
Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen, 
wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes 
zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 
3 FlurbG). ■

Flurbereinigungsverfahren 
Knauthainer Elstermühlgraben
Aufforderung zur Anmeldung 

unbekannter Rechte

Mit Bescheid des Eisenbahn-Bundesamtes, 
Außenstelle Dresden vom 14.01.2021 werden 
Teilflächen des Flurstücks Nr. 291/24, sowie die 
Flurstücke 291/21 und 291/22 der Stadt Leipzig, 
Gemarkung Leutzsch von Bahnbetriebszwecken 
freigestellt (siehe kartenmäßige Darstellung).

Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb 
nicht mehr erforderlich. Durch die Freistel-
lung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage 
der Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem 
eisenbahnrechtlichen Planungsprivileg des 
Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen 
in die Planungshoheit der Stadt Leipzig über.

Auskünfte erteilt das Stadtplanungsamt, Tel. 
0341 123-4948. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Freistellungsflächen in Leip-
zig-Leutzsch (fett umrandet)
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und 
Bodenordnung

Freistellung von Bahnbetriebszwecken für Flächen  
der Eisenbahn des Bundes in Leipzig-Leutzsch

Am Dienstag, 16. Februar 2021, können Sie sich 
von 17 bis 18 Uhr im Umweltinformationszentrum 
(UiZ) der Stadt Leipzig kostenlos zum Thema 
energiesparendes Bauen beraten lassen. Es steht 
Ihnen ein Fachmann vom Verein für ökologisches 
Bauen Leipzig e. V. zu Fragen, wie umweltgerechte 
Bau- und Dämmstoffe, regenerative Energien, 
Solaranlagen oder Energiesparkonzepte für Wohn-
raum, zur Verfügung. Des Weiteren erhalten Sie 
Informationen zu den verschiedenen Fördermög-
lichkeiten. Angeboten werden auch Energiechecks 
für Gebäude und die Einsichtnahme oder Erläu-
terungen zur Bauherrenmappe der Stadt Leipzig. 

In dieser wird über die effektivsten Möglichkeiten 
der Energie- und Wärmeversorgung sowie über 
den Weg der Bauantragsstellung und -genehmi-
gung informiert. Aufgrund der aktuell geltenden 
Regeln und zur Vermeidung langer Wartezeiten 
können Termine zur persönlichen Beratung nur 
mit vorheriger telefonischer Anmeldung unter 
(0341) 123-6711 vergeben werden. Ein ebenerdiger 
Zugang zum UiZ ist vorhanden. Weitere Infos zu 
kurzfristigen Änderungen oder allgemein gibt es 
unter 1 23-67 11, www.leipzig.de/uiz oder per-
sönlich im UiZ (Prager Str. 118 - 136, Haus A.II), 
Di. und Do., 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr. ■

Beratung zum energieeffizienten Sanieren  
von Wohnraum mit und ohne Fördermittel

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (Sächs-
BO) vom 28.05.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 200) 
in der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig hat als untere Bauaufsichtsbe-
hörde am 19.01.2021 unter dem Aktenzeichen 
63-2020-009322-SB-63.20-MIS einen Bescheid mit 
folgendem verfügenden Teil erlassen:
(1) Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Leipziger Volkszeitung – Bauteil E und D, 2. 
OG Umbau von Zellen- und Kombibüros zu 
Großraumbüros, Peterssteinweg 19“, Leipzig, 
Gemarkung Leipzig, Flurstücke 984/2, 985a, 
986/2, 988/7, 988/9, 988c, 3855 im Genehmi-
gungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauord-
nung (Sonderbau) ist erteilt.

(2) Die Baugenehmigung enthält Auflagen.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Leipziger Volkszeitung – 
Bauteil E und D, 2. OG Umbau von Zellen- und Kombibüros  

zu Großraumbüros, Peterssteinweg 19“

(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und mit 
der Baugenehmigung ausgefertigten Bau-
vorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/
Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Prager Straße 
118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt 
werden. Der Widerspruch kann auch mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Landes-
direktion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, 
Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweise zur Bekanntmachung:
-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die 

Eigentümer benachbarter Grundstücke (Nach-
barn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird 
aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, 
denen die Baugenehmigung zuzustellen ist, 
durch diese Bekanntmachung ersetzt; § 70 Abs. 
3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nach-
barn gilt mit dem Tag dieser Bekanntmachung 
als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung 
gilt auch gegenüber den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Ver-
fahrensakte können im Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege der Stadt Leipzig, Technisches 
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – 
Gebäudeabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt 
von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim 
zuständigen Verfahrensmanager bzw. Verfahrens-
managerin unter der Telefonnummer 1 23-51 88 
gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Im Rahmen der geplanten Offenlegung des 
Elstermühlgrabens wird bis 19. Februar 
der Erhalt der historischen Uferwand am 
Poniatowskiplan zwischen Elsterstraße und 
Lessingstraße geprüft. 
Gleichzeitig werden Lage und Zustand 
der Wurzeln der unmittelbar an die Mauer 
grenzenden Bäume begutachtet. Ziel ist es, 
so wenig wie möglich in den Baumbestand 
einzugreifen. Das Amt für Stadtgrün und Ge-
wässer bittet um Verständnis für temporäre 
Einschränkungen.  ■

Elstermühlgraben: Historische 
Ufermauer wird untersucht

Bekanntmachungen
Leipziger Amtsblatt
13. Februar 2021 · Nr. 3 11

Die Stadt Leipzig macht erstmals von ihrem 
Vorkaufsrecht im Gebiet einer Sozialen Erhal-
tungssat-zung Gebrauch und plant, ein mit einem 
Mehrfamilienhaus samt Nebengebäuden bebautes 
Grund-stück an der Wurzner Straße in Sellerhausen-
Stünz zu erwerben. 
Seit dem 5. Juli 2020 gelten aufgrund eines Rats-
beschlusses für sechs Gebiete in Leipzig Soziale 
Erhaltungssatzungen – unter anderem für ein 
Gebiet rund um die Eisenbahnstraße, in dem das 
be-troffene Grundstück an der Wurzner Straße 
liegt. Das Ziel einer solchen städtebaurechtlichen 
Satzung besteht darin, die ansässige Bevölkerung 
vor Verdrängungsprozessen zu schützen, die vor al-
lem durch bestimmte Modernisierungsmaßnahmen 
an Wohngebäuden und in Wohnungen verursacht 
wer-den. Vorhandener Wohnraum darf in Sozialen 
Erhaltungsgebieten nicht in einer Weise verändert 
wer-den, dass er für die im Gebiet ansässigen Be-
völkerungsgruppen nicht mehr geeignet ist. 
Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Immo-
bilie sind Maßnahmen zu erwarten, die den Zielen 
der Satzung zuwiderlaufen. Die Stadt wird daher 
das im Satzungsgebiet bestehende Allgemeine 
Vor-kaufsrecht nach § 24 BauGB ausüben. So soll 
den bestehenden Mietern ermöglicht werden, zu 
durch-schnittlichen Mieten weiter in dem Haus 
wohnen zu bleiben.
Weitere Infos n zur Erhaltungssatzung gibt es online 
unter www.leipzig.de/soziale-erhaltungssatzung.
de. ■

Stadt übt Vorkaufsrecht  
für Mehrfamilienhaus in  

Sellerhausen aus



Ausschreibungen Spezialmärkte für 2021
Das Marktamt weist darauf hin, dass diese Ausschreibung von Spezialmärkten infektionsschutzbedingt auch kurzfristig aufgrund einer  

Entscheidung der Stadt Leipzig oder durch behördliche Anordnung, Verordnung, aufgrund eines Gesetzes oder höherer Gewalt aufgehoben werden kann.  
Dasselbe gilt für die Durchführung des jeweiligen Spezialmarktes und für die Zulassung einzelner Marktteilnehmer.

Die Stadt Leipzig – Marktamt veranstaltet auf 
ausgewählten Flächen im Stadtzentrum von 
Dienstag, 23.11.2021 (17:00 Uhr Eröffnung) bis 
Mittwoch, 22.12.2021 (30 Veranstaltungstage), 
auf dem Teilbereich Marktplatz bis einschließ-
lich 23.12.2021, den traditionellen Leipziger 
Weihnachtsmarkt 2021 als Spezialmarkt auf 
Grundlage der Marktsatzung – Satzung der 
Stadt Leipzig über die Durchführung, Zulas-
sung und Gebührenerhebung auf Wochen- und 
Spezialmärkten vom 13.12.2017, RB VI-04733, 
veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 
23.12.2017, zuletzt geändert am 07.10.2020 durch 
Beschluss Nr. VII-DS-01122, veröffentlicht im 
Leipziger Amtsblatt Nr. 19 vom 17.10.2020.
1.  Das Veranstaltungsprofil (Marktkonzept) 

des Veranstalters sieht vor:
a) Bewerbung zur Anmietung von Verkaufs-

häusern (begrenzte Anzahl, Größe ca. 3,40 
m x 2,40 m) 

b) Bewerbung mit eigenem Holzhaus (max. 
6 Frontmeter, weitere technische Anfor-
derungen zum Haus sind beim Marktamt 
abzufordern)

c) Bewerbung einer begrenzten Anzahl at-
traktiver Kinderkarussells (max. Front bis 
9 m, Durchmesser bis 12 m), 1 Riesenrad.

 Andere Aufbauarten wie Bratwurststände, 
Feldküchen, Zeltstände, mobile Verkaufs-
wagen sind ausgeschlossen.

d) Die Zulassung erfolgt nach Anbietergrup-
pen (AG) und wird nach prozentualer 
Verteilung festgelegt:

  AG 1 - Weihnachtssortimente 14 %
  AG 2 - Süßwaren, Waffel- u. 
  Schmalzbäcker, etc. 10 %
  AG 3 - Imbiss und Heißgetränke  24 %
  AG 4 - Backwaren, 
  Naturerzeugnisse, etc. 13 %
  AG 5 - Geschenkartikel 27 %
  AG 6 - sonstige Sortimente 
  (Mützen, Schals, etc.) 7 %
  AG 7 - Kinderkarussells, Riesenrad 3 %
  AG 8 - gemeinnützige Vereine/
  Organisationen 2 %
2. Folgende Anbietergruppen werden zuge-

lassen:
2.1. Weihnachtssortimente
• Holzschnitzwaren, Advents-, Weihnachts- 

und Christbaumschmuck, Lametta, Weih-
nachtsbaumständer und –beleuchtung

Leipziger Ostermarkt

Ausschreibung Leipziger Markttage

Die Stadt Leipzig, das Marktamt – veranstaltet von 
Donnerstag, 01.04. bis Ostermontag, 05.04.2021 (außer 
Karfreitag) auf dem Marktplatz (4 Veranstaltungsta-
ge) einen Verkauf von österlichen Warenangeboten 
als Spezialmarkt auf Grundlage der Marktsatzung 
– Satzung der Stadt Leipzig über die Durchführung, 
Zulassung und Gebührenerhebung auf Wochen- und 
Spezialmärkten vom 13.12.2017, RB VI-04733, veröf-
fentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 23.12.2017, 
zuletzt geändert am 07.10.2020 durch Beschluss Nr. 
VII-DS-01122, veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt 
Nr. 19 vom 17.10.2020.
Das Marktkonzept sieht vor:
Bewerbung mit eigenem Verkaufsstand mit Schirm, 
möglichst weiß-grün gestreift (ohne Werbung), attrak-
tive Verkaufswagen und eigene Holzhäuser 
Keine Imbiss- und Getränkeangebote.
Zugelassen werden ausschließlich:
• Ostertypische Sortimente (Holzschnitzwaren, 

Tischschmuck, Raumschmuck, Tischwäsche)
• Österliche Süßwaren, Backwaren, Eier
• Naturerzeugnisse wie Honig, Gewürze und andere 

natürliche Lebensmittel sowie Zubehör in österli-
cher Präsentation/Verpackung

• Osterzweige, Blumen und Pflanzen
• Papier- und Schreibwaren, Bücher
• kunstgewerbliche Kleinartikel und Geschenkarti-

kel, Korbwaren 
• Porzellan, Keramik, Glas, Messing
• Modeschmuck, Uhren, Accessoires, Mineralien
• Waffel- und Schmalzbäcker mit eigenem Verkaufs-

haus (begrenzte Zulassung)
Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Mangel an 
geeigneten Bewerbern in den Branchen festgestellt, die 

Die Stadt Leipzig – Marktamt veranstaltet auf 
ausgewählten Flächen im Stadtzentrum vom 
Freitag, dem 24.09. bis Sonntag, dem 03.10.2021 
(10 Veranstaltungstage) die Leipziger Markttage/
Erntedanktage als Spezialmarkt auf Grundlage der 
Marktsatzung – Satzung der Stadt Leipzig über die 
Durchführung, Zulassung und Gebührenerhebung 
auf Wochen- und Spezialmärkten vom 13.12.2017, RB 
VI-04733, veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 
23 vom 23.12.2017, zuletzt geändert am 07.10.2020 
durch Beschluss Nr. VI-DS-01122, veröffentlicht im 
Leipziger Amtsblatt Nr. 19 vom 17.10.2020.
1. Das Marktkonzept sieht vor:
1. Zulassung von bis zu 4 Gastronomen in einheitli-

chen Gastrozelten (Größe pro Gastronom: 2 Zelte 
a 5x5 m Pagode)

2. Zulassung eigener Gastronomie-Stände spezieller 
Art

3. Vermietung von Verkaufshäusern an Händler 
(begrenzte Anzahl)

4. Vergabe von Standplätzen für markttypische 
Verkaufsstände und Verkaufshäuser (bevorzugte 
Stände: historische Planwagen, Marktkarren etc., 
Schirmstände abplanbar weiß-grün gestreift - max. 
Größe: Front 6 m x Tiefe 3 m) begrenzte Zulas-
sung: Waffel- und Schmalzbäcker mit eigenem 
Verkaufshaus     und ein kleines Riesenrad

dem Veranstalter nach dem Gestaltungswillen wichtig 
sind, kann der Veranstalter selbst geeignete Beschicker 
anwerben und in die Beschickerliste aufnehmen.
Bei zu geringer Anzahl (mindestens 8) geeigneter 
Bewerber findet der Markt nicht statt.
Die Bewerbungen können schriftlich (unter Verwen-
dung des Bewerbungsformulars) oder elektronisch 
über Amt 24-Sachsen (zu finden unter www.leipzig.
de/maerkte) bis zum 12.03.2021 eingereicht werden. 
(Kontaktdaten siehe blauer Info-Kasten)
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung.
Zulassungen und Absagen erteilt das Marktamt bis 
zum 17.03.2021.
Bewerbungsformulare können beim Marktamt oder 
über die Internetseite www.leipzig.de/formulare 
abgefordert werden.
Datenschutzerklärung:
Die Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 
13 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der 
Zulassung zu Märkten der Stadt Leipzig, erhalten Sie 
im Marktamt oder im Internet unter www.leipzig.
de/maerkte.
Öffentliche Bekanntgabe:
Diese Ausschreibung wurde am 13.02.2021 im Leipzi-
ger Amtsblatt (Nr. 03/2021) öffentlich bekannt gegeben.
Das Marktamt weist darauf hin, dass diese Ausschrei-
bung von Spezialmärkten infektionsschutzbedingt 
auch kurzfristig aufgrund einer Entscheidung der 
Stadt Leipzig oder durch behördliche Anordnung, 
Verordnung, aufgrund eines Gesetzes oder höherer 
Gewalt aufgehoben werden kann. Dasselbe gilt für 
die Durchführung des jeweiligen Spezialmarktes 
und für die Zulassung einzelner Marktteilnehmer. ■

 Die Leipziger Markttage sollen die Vielfalt der 
einheimischen Erzeugnisse und die regionalen 
Besonderheiten wiederspiegeln. Handwerkliche 
Vorführungen am Stand sind ausdrücklich er-
wünscht.

2. Besonderes Interesse besteht an Bewerbern
2.1. aus der Gastronomie für einheitliche Gastrozelte 

siehe 1.1
- Gastronomen mit besonderem Marktkonzept 

hinsichtlich Originalität im Angebot, besonders 
der Vielfalt der traditionellen sächsischen Küche 
und in der Ausgestaltung des Zeltes.

Zur Beachtung:
- Zu jedem Gastronomiezelt wird ein Freisitz mit 

Außenstand (max. 9 m²) gewährt, der gesondert 
zu beantragen ist. Auf der Grundlage des Ge-
staltungskonzeptes erfolgen vom Veranstalter 
Vorgaben zu deren Größe und äußerem Erschei-
nungsbild.

2.2. eigene Gastronomie-Stände spezieller Art siehe 1.2
- Das Veranstaltungskonzept sieht keine Verwen-

dung von Gas auf dem Marktplatz vor.
2.2. als Markthändler mit dem Angebot von:

1. Blumen/Pflanzen, Töpfer- und Keramikwa-
ren, Glas-, Porzellan-, Kristall- und Messing-
waren

2. Obst und Gemüse, Zwiebelzöpfe

Ausschreibung Leipziger Weihnachtsmarkt
• Handwerker mit Vorführung
• Kerzen
2.2. Süßwaren, gebrannte Mandeln, Nüsse, 

Waffeln, glasierte Früchte
Herstellung und Verkauf von gebrannten Man-
deln und Nüssen, Popcorn, glasierten Früchten, 
Zuckerwatte, Süßwaren, Waffel- und Schmalzbä-
ckerei, Maroni (Zubereitung ohne Gas)
2.3. Imbiss und Heißgetränke
• Imbisssortimente mit/ohne alkoholhaltigen 

und alkoholfreien Heißgetränken 
• Getränkestände mit alkoholhaltigen und/

oder alkoholfreien Heißgetränken und Spi-
rituosen (nur Proben)

• Die Verfahrensweise zum Bezug einheitlicher 
Glühweintrinkgefäße wird mit der Marktzu-
lassung bestimmt.

• Der gebührenpflichtige Einsatz von Steh-
tischen und deren Ausführung (attraktive 
Holztische in Absprache mit dem Veran-
stalter) ist mit der Bewerbung anzumelden. 
Über die Anzahl entscheidet der Veranstalter 
nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Fläche.

 Zur Beachtung:
• Die Abgabe von Speisen und der Verkauf 

bzw. Ausschank von Getränken in Einweg-
behältnissen aus Plastik/Aluminium und die 
Verwendung von Plastikbestecken ist nicht 
zugelassen.

• Neubewerber mit Flüssiggaskochstellen 
werden nicht zugelassen. Die Heizung mit 
Flüssiggas ist generell untersagt.

2.4. Weihnachtliche Backwaren, Lebkuchen, 
Dauerwurstwaren und Schinken in weih-
nachtlicher Verpackung, Gewürze, Tee, Im-
kereierzeugnisse, Antipasti, Nüsse, Weine, 
Spirituosen (nur Proben)

2.5. Geschenkartikel
• Spielwaren
• Glas-, Porzellan-, Keramik-, Kristall-, Mes-

sing-, Kupfer-, Zinn- und Stahlwaren
• Töpfe, Pfannen, Backformen, Holz-, Kork- und 

Korbwaren (außer Möbel), kunstgewerbliche 
Kleinartikel

• Täschner- und Kleinlederwaren (möglichst 
mit Monogrammpräge-Service), Fellklein-
waren

• Modeschmuck, Mineralien
• Bücher, Papier- und Schreibwaren, elektro-

nische Medienträger 

• Bilder, online- bzw. Fotoangebote
• Adventsgestecke, -kränze, Kunst- und Tro-

ckenblumen, Mistelzweige 
2.6. sonstige Sortimente 
• Schals, Mützen, Handschuhe, Tücher, Tisch-

wäsche
• Strumpfwaren, Kleinkindersachen, Haus-

schuhe 
2.7. Kinderkarussells/Riesenrad
• begrenzte Anzahl attraktiver Kinderkarus-

sells, max. Front bis 9 m Breite, Durchmesser 
bis 12 m, 1 Riesenrad

2.8. gemeinnützige Vereine/Organisationen
• Eine begrenzte Anzahl von Organisationen/

Vereinen kann bei Nachweis der Gemeinnüt-
zigkeit zeitlich begrenzt zugelassen werden. 

• Die Stadt stellt dafür zwei Wechselhütten zur 
Verfügung, die durch die Organisation/den 
Verein selbst zu nutzen und entsprechend 
innen zu gestalten sind. 

• Die Organisationen/Vereine haben sich 
ebenfalls entsprechend dieser Ausschrei-
bung, inklusive aller benannten Fristen, zu 
bewerben. 

• In der Bewerbung ist der gemeinnützige 
Zweck deutlich sichtbar darzustellen.

• Bei mehreren gleichwertigen Bewerbungen 
von gemeinnützigen Vereinen/Organisatio-
nen wird über eine mögliche Teilnahme der 
Vereine/Organisationen per Los entschieden.

• Organisationen/Vereine, die im Vorjahr 
Teilnehmer des Leipziger Weihnachtsmarktes 
waren, fügen der Bewerbung den Nachweis 
der Verwendung erzielter Einnahmen in 
geeigneter Form bei.

Bevorzugt werden Händler mit typisch tradi-
tionellem, weihnachtlichen Sortiment sowie 
Gewerbetreibende, die während des Marktes 
handwerkliche Tätigkeiten verrichten (z. B. 
Holzschnitzer, Glasbläser, Töpfer, Klöppeln, 
Kerzenziehen, Gravieren, Schleifen).
Ausgeschlossen sind die Sortimente: Beklei-
dung/Konfektion aus Textil- und Leder (für Er-
wachsene und Kinder), volksfesttypische Artikel 
(z. B. Luftballons, Verlosungen), Kriegsspielzeug, 
pyrotechnische Sortimente, Erstellung von Ho-
roskopen, Propaganda jeglicher Form, Werbe-, 
Neuheiten- und Restpostenverkäufe, Produkte 
die gegen geltende gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen, typische Wochenmarktsortimente.
3. Bewerbung/Zulassung/Marktkonzept

Leipziger Weinfest 
Die Stadt Leipzig – Marktamt veranstaltet von 
Mittwoch, 30.06. bis Sonntag, 11.07.2021 auf 
dem Marktplatz (12 Veranstaltungstage) das 
21. Leipziger Weinfest 2021 als Spezialmarkt 
auf Grundlage der Marktsatzung – Satzung der 
Stadt Leipzig über die Durchführung, Zulas-
sung und Gebührenerhebung auf Wochen- und 
Spezialmärkten vom 13.12.2017, RB VI-DS-04733, 
veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 
23.12.2017, zuletzt geändert durch Beschluss Nr. 
VII-DS-01122 am 07.10.2020, veröffentlicht im 
Leipziger Amtsblatt Nr. 19 vom 17.10.2020.
Das Veranstaltungskonzept sieht vor:
• Zulassung von Winzern der verschiedensten 

Anbaugebiete Deutschlands und Europas mit 
hochwertigen, attraktiven Weinständen

Wird nach dem Eingang der Bewerbungen 
ein Mangel an geeigneten Winzerbetrieben 
festgestellt, behält sich der Veranstalter vor, 
zusätzlich Winzergenossenschaften oder Ver-
bände anzuwerben. Getränkegroßhändler bzw. 
Vertriebsgesellschaften sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.
Verkaufsstände mit allgemeinem Warenangebot 
werden nicht zugelassen.
Die gastronomische Versorgung erfolgt durch 
Eigenanwerbung des Veranstalters.
Der Veranstalter stattet den Marktplatz mit 
ausreichend Bestuhlung aus (z. B. Stehtische, 
Biertisch-Garnituren) und stellt ebenfalls über-
dachte Weinlauben mit Sitzgelegenheiten zur 
Verfügung. Der Veranstalter sorgt für ein tägliches 
Bühnenprogramm mit Live-Musik und eine ent-
sprechende Dekoration des Marktplatzes.

Schriftliche Bewerbungen mit Foto des Ver-
kaufsstandes, dem Nachweis der Betriebshaft-
pflichtversicherung und Dekorationsvorschlä-
gen sowie elektronische Bewerbungen über Amt 
24 – Sachsen (zu finden unter www.leipzig.de/
maerkte) sind bis zum 30.04.2021 zu richten an:
Kontaktdaten siehe blauer Info-Kasten)
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. 
Zulassungen mit detaillierten Teilnahmebedin-
gungen erteilt das Marktamt bis zum 04.06.2021.
Bewerbungsformulare können beim Marktamt 
oder über die Internetseite www.leipzig.de/
formulare abgefordert werden.
Datenschutzhinweis:
Die Informationen zum Datenschutz gemäß 
Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten bei der Zulassung zu Märkten der Stadt 
Leipzig, erhalten Sie im Marktamt oder im In-
ternet unter www.leipzig.de/maerkte.
Öffentliche Bekanntgabe:
Diese Ausschreibung wurde am 13.02.2021 im 
Leipziger Amtsblatt (Nr. 03/2021) öffentlich 
bekannt gegeben.
Das Marktamt weist darauf hin, dass diese 
Ausschreibung von Spezialmärkten infekti-
onsschutzbedingt auch kurzfristig aufgrund 
einer Entscheidung der Stadt Leipzig oder 
durch behördliche Anordnung, Verordnung, 
aufgrund eines Gesetzes oder höherer Gewalt 
aufgehoben werden kann. Dasselbe gilt für die 
Durchführung des jeweiligen Spezialmarktes 
und für die Zulassung einzelner Marktteil-
nehmer. ■

3. Naturerzeugnisse wie Tee, Gewürze, Kräuter, 
Imkereierzeugnisse, Dauerwurst-, Back- und 
Süßwaren, Mandeln, Nüsse, kandierte und 
schokolierte Früchte

4. Artikel für die Hauswirtschaft/Holz-, Kork-, 
Rattan- und Korbwaren 

5. Kunstgewerbliche Kleinartikel, Trocken- und 
Seidenblumen, kunstgewerbliche Floristik

6. Spielwaren, Bücher, Papier- und Schreibwaren, 
Bilder

7. Kosmetikartikel, Uhren, Modeschmuck, Mi-
neralien

8. Täschner- und Kleinlederwaren, Fellkleinar-
tikel

9. Tischwäsche, Pullover, T-Shirts, Kopfbede-
ckungen, Schirme

10. Weine und Spirituosen (ohne Ausschank), Käse
3. Bewerbung/Zulassung
Schriftliche Bewerbungsangebote unter Verwen-
dung des Bewerbungsformulars sowie elektronische 
Bewerbungen über Amt 24 – Sachsen (zu finden unter 
www.leipzig.de/maerkte) nimmt das Marktamt bis 
spätestens 30.04.2021 (Poststempel) entgegen.
4. Bewerbungsangaben
a)  bei Anmietung eines Verkaufshauses 

-  Firmenbezeichnung Name/Anschrift/Tele-
fon/Fax/E-Mail

-  Sortiment/Angebot
-  Bedarf Strom und Wasser
-  aktuelle Gewerbeunterlagen (Kopie)
-  Nachweis über die Betriebshaftpflichtversi-

cherung
b) bei Bewerbung mit einem Verkaufsstand beson-

derer Art zusätzlich
-  aktuelles Farbfoto
-  Platzbedarf (Frontbreite und Tiefe)

Unvollständige oder verspätet eingereichte Bewer-
bungen können nicht berücksichtigt werden. 
Bereits eingereichte Bewerbungen, die vorstehende 
Angaben nicht enthalten, müssen bis zum o. g. Zeit-
punkt ergänzt werden.
Maßgebend für die Wahrung der Frist ist das Ein-
gangsdatum.
Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Mangel an 
geeigneten Bewerbungen in den Branchen festgestellt, 
die dem Veranstalter nach dem Gestaltungswillen 
wichtig sind, kann der Veranstalter geeignete Be-
schicker selbst anwerben und in die Bewerberliste 
aufnehmen.
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. 
Zulassungen erteilt das Marktamt bis zum 30.06.2021.
Ein Anspruch auf Zuweisung eines Standplatzes in 
bestimmter Lage, Größe und Beschaffenheit besteht 
nicht, auch wenn der Bewerber schon vorher an den 

Leipziger Markttagen teilgenommen hat.
Absagen erfolgen schriftlich bis zum 30.06.2021.
Zulassungsanträge können beim Marktamt oder 
über die Internetseite www.leipzig.de/formulare 
abgefordert werden.
Bewerbungen sind zu richten an:
Kontaktdaten siehe blauer Info-Kasten)
Datenschutzerklärung:
Die Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 
13 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten bei der 
Zulassung zu Märkten der Stadt Leipzig, erhalten Sie 
im Marktamt oder im Internet unter www.leipzig.
de/maerkte .
Öffentliche Bekanntgabe:
Diese Ausschreibung wurde am 13.02.2021 im Leip-
ziger Amtsblatt (Nr. 03/2021) öffentlich bekannt 
gegeben.
Das Marktamt weist darauf hin, dass diese Aus-
schreibung von Spezialmärkten infektionsschutz-
bedingt auch kurzfristig aufgrund einer Entschei-
dung der Stadt Leipzig oder durch behördliche 
Anordnung, Verordnung, aufgrund eines Gesetzes 
oder höherer Gewalt aufgehoben werden kann. 
Dasselbe gilt für die Durchführung des jeweiligen 
Spezialmarktes und für die Zulassung einzelner 
Marktteilnehmer. ■

Die schriftlichen oder elektronischen Bewer-
bungsangebote (zu finden unter www.leipzig.
de/maerkte hier ist auch der Link zu Amt 24 – 
Sachsen hinterlegt) sind zu richten an die Stadt 
Leipzig, Marktamt, als Gesamtveranstalter des 
Leipziger Weihnachtsmarktes - für alle Plätze 
bis spätestens 30.04.2021. 
Kontaktdaten siehe blauer Info-Kasten)
Bewerbungsangaben:
-  Firmenbezeichnung
- Name, Vorname Inhaber/Geschäftsführer
- Telefon, Festnetz
- Telefon, mobil
- E-Mail
- Fax
- Internetadresse 
• aktuelle Gewerbeunterlagen (Kopie auch bei 

wiederholter Bewerbung), Reisegewerbekarte 
oder Gewerbeanmeldung, Steuernummer 

• Auszug aus dem Gewerbezentralregister, 
Handelsregisterauszug (für eingetragene 
Firmen)

• Nachweis der Betriebshaftpflichtversiche-
rung

• konkretes Sortimentsangebot (gemäß Anbie-
tergruppen mit entsprechender Sortiments-
reinheit und Sortimentstiefe)

• aktuelles, weihnachtliches Farbfoto des Ver-
kaufshauses mit Gestaltungsvorschlag für 
die Innen- und Außendekoration einschl. 
Dachgestaltung passend zum Sortiment oder 
weihnachtlich/märchenhaft

• Angaben über handwerkliche Tätigkeiten am 
Stand

• Bedarf an Elektroenergie (Schwach- oder 
Kraftstrom in KW)

• Bedarf an Wasser (Kanisterpumpsystem)
• Verwendungsnachweis für erzielte Einnah-

men zur Förderung gemeinnütziger Zwecke/
Projekte

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die 
äußerliche Gestaltung durch Auflagen festzule-
gen (vgl. Bewerbungsformular).
Die eigenständige Außenbeschallung bzw. der 
Anbau von Geräten zur Schallerzeugung- und 
Wiedergabe an den Verkaufsständen und -flächen 
ist nicht erlaubt. 
Grundlage für die Auswahl eines Bewerbers 
sind ausschließlich die von ihm eingereichten 
Bewerbungsunterlagen.
Unvollständige und verspätet eingehende Bewer-

bungen können nicht berücksichtigt werden. Bereits 
eingereichte Bewerbungen, die die erforderlichen 
Angaben nicht enthalten, können bis spätestens 
zum Bewerbungsschluss vervollständigt werden. 
Doppelbewerbungen eines Gewerbetreibenden 
werden nicht berücksichtigt.
Bei der Auswahl der Bewerber finden die Zulas-
sungskriterien der Stadt Leipzig nach der Markt-
satzung und die in den Teilnahmebedingungen 
(Marktkonzept) genannten Kriterien Anwendung. 
Maßgebend für die Wahrung der Frist ist das 
Eingangsdatum. 
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung.
Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Man-
gel an geeigneten Bewerbungen in den Branchen 
festgestellt, die dem Veranstalter nach dem Ge-
staltungswillen wichtig sind, kann der Veranstalter 
geeignete Beschicker anwerben und in die Bewer-
berliste aufnehmen.
Zulassungen bzw. Absagen ergehen vom Markt-
amt oder von einem durch die Stadt beauftragten 
Ausrichter bis zum 30.07.2021. 
Ein Anspruch auf Zuweisung eines Standplatzes 
in bestimmter Lage, Größe oder sonstiger Beschaf-
fenheit besteht nicht, auch wenn der Bewerber 
schon vorher an Leipziger Weihnachtsmärkten 
teilgenommen hat.
Datenschutzerklärung:
Die Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 
13 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten bei der 
Zulassung zu Märkten der Stadt Leipzig, erhalten 
Sie im Marktamt oder im Internet unter www.
leipzig.de/maerkte.
Öffentliche Bekanntgabe:
Diese Ausschreibung wurde am 13.02.2021 im 
Leipziger Amtsblatt (Nr. 03/2021) öffentlich be-
kannt gegeben.
Marktkonzept:
Die aktuellen Teilnahmebedingungen (Marktkon-
zept) sind im Internet abrufbar unter www.leipzig.
de/weihnachtsmarkt.
Das Marktamt weist darauf hin, dass diese Aus-
schreibung von Spezialmärkten infektionsschutz-
bedingt auch kurzfristig aufgrund einer Entschei-
dung der Stadt Leipzig oder durch behördliche 
Anordnung, Verordnung, aufgrund eines Gesetzes 
oder höherer Gewalt aufgehoben werden kann. 
Dasselbe gilt für die Durchführung des jeweiligen 
Spezialmarktes und für die Zulassung einzelner 
Marktteilnehmer. ■

Postanschrift: 
 Stadt Leipzig
 Marktamt 
 04092 Leipzig
Besucheranschrift: 
 Stadt Leipzig
 Marktamt
 Katharinenstraße 11 
 04109 Leipzig
 E-Mail: marktamt@leipzig.de 
 Tel.: 1 23 59 29 
 Fax: 1 23 59 35

Elektronische Bewerbungen sind möglich 
über Amt 24 – Sachsen (zu finden unter 
www.leipzig.de/maerkte)

Datenschutzerklärung:
Die Informationen zum Datenschutz gemäß 
Artikel 13 EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zur Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten bei der Zulassung zu Märkten der 
Stadt Leipzig erhalten Sie im Marktamt oder 
im Internet unter www.leipzig.de/maerkte. ■

■ Kontakt / Datenschutz

Bewerbungsformulare:

Datenschutzerklärung:

www.leipzig.de/formulare

www.leipzig.de/maerkte

Bekanntmachungen
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Aktuelle Ausschreibungen

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A)

Landschaftsbau
Vergabenummer: L-67.3-2021-00062
Bezeichnung des Auftrags: Aufwertung Spiel-
bereiche Theobald-Beer-Straße und Enzianweg �

Umbau
Vergabenummer: L-66.3-2021-00033
Bezeichnung des Auftrags: Bushaltestelle Hand-
werkerhof – Umbau �

Vergabenummer: L-66.3-2021-00016
Bezeichnung des Auftrags: Bushaltestellen Tau-
bestraße - Umbau �

Straßenbau
Vergabenummer: L-66.3-2021-00015
Bezeichnung des Auftrags: Verbindungsweg zw. 
Vlamenstraße und Stahmelner Straße, TO Stra-
ßenbau �

Sportboden
Vergabenummer: L-65.3-2021-00040
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.17: Sportboden �

Heizung/Sanitär
Vergabenummer: L-65.3-2021-00056
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
4.23: Heizung/Sanitär �

Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VgV, VOL/A
Prallwand

Vergabenummer: L-65.3-2021-00050
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.14: Prallwand �

Trockenbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00049
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.12: Trockenbauarbeiten �

Metallbauarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00042
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Bästlein-
straße 14, 04347 Leipzig, Modernisierung Gebäu-
dehülle, Los 312: Metallbauarbeiten �

Sanitär/Heizung/Lüftung
Vergabenummer: L-65.3-2021-00054
Bezeichnung des Auftrags: Oberschule Bästlein-
straße 14, 04347 Leipzig, Los 402: Sanitär/Hei-
zung/Lüftung �

Metall- u. Stahlbau, Treppenstufen
Vergabenummer: L-65.3-2021-00059
Bezeichnung des Auftrags: Instandsetzung Beruf-
liches Schulzentrum, Neustädter Straße 1, 04315 
Leipzig, Los 3.06: Metall- und Stahlbau, Treppen-
stufen �

Elektroanlagen
Vergabenummer: L-65.3-2021-00051
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Rödel-
straße 6, 04229 Leipzig, Los 40: Elektroanlagen �

EU-weite Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

FMT-Anlagen
Vergabenummer: L-65.3-2021-00036
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 76B: FMT-Anlagen �

Innentüren
Vergabenummer: L-65.3-2021-00006
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grünau, 
Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Neubau Erweite-
rungsbau, Miltitzer Weg 6a, Los 318: Innentüren �

Bodenbelagsarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00038
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.18: Bodenbelagsarbeiten �

Estricharbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00039
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.10: Estricharbeiten �

Lüftung
Vergabenummer: L-65.3-2021-00057
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
4.25: Lüftung �

Freianlagen
Vergabenummer: L-65.3-2021-00047
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
5.31: Freianlagen �

Malerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00048
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.16: Malerarbeiten �

Fliesenarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00046
Bezeichnung des Auftrags: Sporthalle Seumestra-
ße 93, 04249 Leipzig, Neubau Einzelsporthalle, Los 
3.15: Fliesenarbeiten �

Tischlerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00008
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grünau, 
Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Modernisierung 
Förderschule, Miltitzer Weg 1, Los 318: Tischlerar-
beiten Innentüren �

Putzarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00012
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moderni-
sierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer Weg 2, Los 
312: Putzarbeiten �

Landschaftsbau
Vergabenummer: L-65.3-2021-00058
Bezeichnung des Auftrags: Quartiersschule Ih-
melsstraße 14, 04315 Leipzig, Neubau Sechs-
fachsporthalle, Los 91B: Landschaftsbau Sporthal-
le/Sportplatz/Volleyballplatz �

Schwachstrom
Vergabenummer: L-65.3-2021-00029
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moderni-
sierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer Weg 2, Los 
406: Schwachstrom �

Starkstrom
Vergabenummer: L-65.3-2021-00034
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Moderni-
sierung Gymnasium Haus 2, Miltitzer Weg 2, Los 
405: Starkstron �

Putzarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2021-00014
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Miltitzer Weg 1-6a, 04205 Leipzig, Neubau Er-
weiterungsbau, Miltitzer Weg 6a, Los 312: Putz-
arbeiten �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten Vergabe-

verfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der Download nicht 
erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen Anforde-
rungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.de 
oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden Sie sich bitte 
an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

CNC-Bearbeitungszentrum
Vergabe-Nr.: L-EB02-2020-00396 
Art und Umfang der Leistung: Anschaffung eines 
CNC-Bearbeitungszentrums, ein Vakuum-Hebege-
rät und eine Maschinen-Werkzeug-Erstausstattung 
für die Oper Leipzig �

Sportgeräte für 
kommunale Schulen

Vergabe-Nr.: L-51-2021-00027 

Art und Umfang der Leistung: Lieferung und 
Montage von Sportgeräten für kommunale Schu-
len der Stadt Leipzig �

Wässern von Grünanlagen- 
und Straßenbäumen

Vergabe-Nr.: L-67.0-2021-00030 
Art und Umfang der Leistung: Rahmenvereinba-
rung über das Wässern von Grünanlagen- und Stra-
ßenbäumen im Stadtgebiet Leipzig �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A
1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  Sollte 

der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen
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Trotz HGF Absage
Messe Rabatt sichern!

Fliegengitter aus Leipzig

Sticht dich ‚ne Mücke
und es tut weh dann geh auf
www.fliegengitter-leipzig.de

Ludwig-Hupfeld-Straße 1a
04179 Leipzig

Telefon: 0341 2318 066
info@fliegengitter-leipzig.de

Trotz HGF AbsageTrotz HGF Absage
Messe Messe RabattRabatt sichern! sichern!

Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Bücher
+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht! 
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. Nun auch 
Postkarten, CDs, DVDs, alte Fotos, Grafiken 
+++ Antiquariat Central W33 Georg Schwarz 
Str. 12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Urlaub Rügen

Entrümpelung

Standorte Schadstoffmobil 
zur Schadstoffannahme aus Haushalten

Montag, 15.02. Kleinzschocher, Grünau-Siedlung, 
 Lausen-Grünau
08.45-09.30 Uhr Eythraer Straße/Kötzschauer Straße
09.45-10.30 Uhr Schönauer Str./gegenüber Goldrutenweg 
 (Zufahrt Berufsakademie)
10.45-11.30 Uhr Schweinfurter Straße/Würzburger Straße
12.15-13.00 Uhr Krakauer Straße 2 (Wertstoffhof)
13.15-14.00 Uhr Lausener Dorfplatz

Dienstag, 16.02. Grünau-Mitte, Grünau-Ost, Lausen-Grünau
08.45-09.30 Uhr Breisgaustraße (hinter Seniorenwohnpark, 
 Höhe Garagenhof)
09.45-10.30 Uhr Ringstraße (Nähe Nr. 123)
10.45-11.30 Uhr Gärtnerstraße 36 (Wertstoffhof)
12.15-13.00 Uhr Miltitzer Allee (Nähe Nr. 42)
13.15-14.00 Uhr Straße am See/Zingster Straße

Mittwoch, 17.02. Grünau-Ost, Grünau-Mitte, Schönau, 
 Grünau-Nord
08.45-09.30 Uhr Dahlienstraße (Nähe Nr. 30)
09.45-10.30 Uhr Asternweg/Nelkenweg
10.45-11.30 Uhr Schönauer Straße/Garskestraße (Feuerwehr)
12.15-13.00 Uhr Schönauer Ring/Am Schwalbennest 
 (Nähe Nr. 33)
13.15-14.00 Uhr Uranusstraße (Nähe Nr. 2-14, Parkplatz)

Donnerstag, 18.02. Miltitz, Burghausen-Rückmarsdorf, 
 Böhlitz-Ehrenberg
08.45-09.30 Uhr Auenweg (Nähe Nr. 28, Glascontainer)
09.45-10.30 Uhr Sandberg/Weinberg
10.45-11.30 Uhr Südstraße/Waldmeisterweg
12.15-13.00 Uhr Zum Bahnhof/Vorplatz Bhf. Rückmarsdorf
13.15-14.00 Uhr verlängerte Jordanstraße 
 (Streetball-Feld-Henriettenpark)

Montag, 22.02. Böhlitz-Ehrenberg, Leutzsch, Altlindenau
11.45-12.30 Uhr Feldlerchenweg/Obere Mühlenstraße
13.15-14.00 Uhr Philipp-Reis-Straße/Hellerstraße
14.15-15.00 Uhr Pfingstweide/Heimteichstraße
15.15-16.00 Uhr Sattelhofstraße/Wohlgemuthstraße
16.15-17.00 Uhr Rietschelstraße/Hempelstraße

Dienstag, 23.02. Burghausen-Rückmarsdorf, Neulindenau, 
 Altlindenau
11.45-12.30 Uhr Am Dorfplatz
13.15-14.00 Uhr Dr.-Hermann-Duncker-Straße/Beckerstraße
14.15-15.00 Uhr Demmeringstraße/Lützner Plan
15.15-16.00 Uhr Demmeringstraße/Röntgenstraße
16.15-17.00 Uhr Rietschelstraße/Mühligstraße

Mittwoch, 24.02. Lützschena-Stahmeln, Wahren, Möckern
11.45-12.30 Uhr Radefelder Weg (Feuerwehr)
13.15-14.00 Uhr Mühlenstraße (Bauhof)
14.15-15.00 Uhr Schillerplatz
15.15-16.00 Uhr Linkelstraße (Nähe Nr. 32)
16.15-17.00 Uhr Blücherstraße/Elli-Voigt-Straße

Donnerstag, 25.02. Möckern, Lindenthal, Wahren
11.45-12.30 Uhr verl. Max-Liebermann-Straße/Defoestraße 
 (Glascontainer)
13.15-14.00 Uhr Zur Lindenhöhe/Oswald-Kahnt-Ring 
 (Höhe Nr. 54)
14.15-15.00 Uhr Parkplatz Bad
15.15-16.00 Uhr Karl-Marx-Platz
16.15-17.00 Uhr Pater-Gordian-Straße/Jungmannstraße

Da sich kurzfristig Änderungen ergeben können, informieren 
Sie sich bitte im Internet unter www.stadtreinigung-leipzig.de 
oder bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11, E-Mail. fachbe-
ratung@srleipzig.de

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-
18.00 Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-
14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schadstoffe abgegeben werden. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Das LEIPZIGER Amtsblatt im Internet lesen: www.leipzig.de/amtsblatt

Klima schützen -  
Kasse schonen

(djd). Die Corona-Pandemie 
hat andere wichtige Themen 
in den Hintergrund gedrängt, 
vor allem den Klimaschutz. 
„Energiesparen bleibt wichtig. 
Damit können Haushalte ihren 
Beitrag zum Klimaschutz leis-
ten und ihr Budget entlasten“, 
so Ralph Kampwirth vom 
Ökostromanbieter LichtBlick. 
Kampwirth verweist auf die 
entsprechenden Tipps des 
Umweltbundesamtes (UBA). 
Hier eine Auswahl: 1. Fernseher 
und PC verbrauchen auch im 
Stand-by Strom. Dagegen hilft 
nur das komplette Abschalten, 
etwa über Steckdosenleisten. 2. 
Kühl- und Gefriergeräte sollten 
in wenig oder ungeheizten 
Räumen stehen. Wer Ordnung 
im Kühlschrank hält, vermeidet 
langes Suchen und verhindert, 
dass die Tür unnötig lange offen 
ist. 3. Trotz Mengenautomatik 
bei modernen Waschmaschi-
nen: Ein voll beladenes Gerät 
spart am meisten Energie.

Sie haben das
Leipziger Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon:  
0341 / 2181-5425

Wählen Sie bis 22. März 2021 die Richtigen!

Das 
bestimmen 
Sie!
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